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Bundesgesetzblatt: Wachstumschancengesetz verkündet 

Am 22.03.2024 hatte das Wachstumschancengesetz in der Fassung nach Vermittlungsausschuss 

auch den Bundesrat passiert (vgl. TAX WEEKLY # 10/2024). Nunmehr wurde das Gesetz im Bun-

desgesetzblatt verkündet (BGBl. 2024 I Nr. 108 vom 27.03.2024). Damit ist das Gesetz – jedenfalls 

im Grundsatz – am 28.03.2024 (Tag nach der Verkündung) in Kraft getreten. Das Inkrafttreten ist 

u.a. für die erweiterte Forschungszulage und viele weitere Regelungen relevant. 

 

BMF: Einzelwertberichtigung von Kundenforderungen bei Kreditinstituten  

Im April 2023 hatte das BMF den Entwurf eines BMF-Schreibens zur Einzelwertberichtigung (EWB) 

von Kundenforderungen bei Kreditinstituten an ausgewählte Verbände versandt (vgl. TAX 

WEEKLY # 14/2023). Nunmehr wurde das finale BMF-Schreiben vom 21.03.2024 veröffentlicht. 

Laut dem Schreiben können Kreditinstitute zweifelhaft gewordene Kundenforderungen hinsicht-

lich des akuten Ausfallrisikos einzeln oder durch ein steuerliches Vereinfachungsverfahren wertbe-

richtigen. Gegenüber dem BMF-Entwurf haben sich insbesondere einige redaktionelle Änderun-

gen ergeben. Als wichtigste inhaltliche Änderung ist die Erhöhung der Wertberichtigungsquoten 

bei gleichzeitiger Verkürzung des Wertberichtigungszeitraums in Bezug auf das neue Vereinfa-

chungsverfahren zu nennen. 

Das neue Vereinfachungsverfahren ist anwendbar für alle Forderungen, die einzeln (EWB)  

oder einzeln pauschaliert (pEWB) wertberichtigt werden können. Das Vereinfachungsverfahren 

stellt eine von der Finanzverwaltung akzeptierte Teilwertermittlung i. S. des § 6 Abs. 1 Nr. 2 

Satz 2 EStG dar (Rz. 47). Es kann nur in Anspruch genommen werden, wenn das Kreditinstitut die 

Zahlungsstörung und die Einordnung der jeweiligen Forderung als besichert oder unbesichert für 

die Finanzverwaltung nachprüfbar elektronisch dokumentiert (Rz. 50). Die Entscheidung über die 

Anwendung des steuerlichen Vereinfachungsverfahrens kann für jedes Wirtschaftsjahr bis zur erst-

maligen elektronischen Übermittlung der Bilanz gemäß § 5b Abs. 1 EStG an die Finanzverwaltung 

getroffen werden (Rz. 48).  

Im Rahmen des steuerlichen Vereinfachungsverfahrens wird unter Berücksichtigung der Dauer 

des Zahlungsverzugs (Zahlungsstörung) von mindestens 90 Tagen zum Bilanzstichtag eine Wert-

berichtigungsquote ermittelt: 

› Unbesicherte Forderungen:  

- Gesamtwertberichtigungszeitraum: 300 Tage (BMF-Entwurf: 360 Tage). 

- Wertberichtigungsquote: Zu Beginn 30 % (BMF-Entwurf: 10 %) und Erhöhung alle 30 Tage 

um 10 %.  

- Vollständige Abschreibung nach 300 Tagen (BMF-Entwurf: nach 360 Tagen).  

 

› Besicherte Forderungen:  

- Gesamtwertberichtigungszeitraum: 300 Tage (BMF-Entwurf: 660 Tage)  

- Wertberichtigungsquote: Zu Beginn 9 % (BMF-Entwurf: 1 %) und Erhöhung alle 30 Tage um 

3 % (BMF-Entwurf: um 1 %). 

- Abschreibung von maximal 30 % (BMF-Entwurf: 20 %) des Nominalwerts der Forderung auf 

den pauschalen Wert der Sicherheiten nach 300 Tagen (BMF-Entwurf: nach 660 Tagen). 
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In Rz. 55 des finalen BMF-Schreibens zur Wertberichtigung bei besicherten Forderungen wurde 

gegenüber dem BMF-Entwurf (dort Rz. 56) der Satz gestrichen, wonach als Sicherheit im Rahmen 

des Vereinfachungsverfahrens auch der Abschluss einer Restschuldversicherung gelten sollte, un-

abhängig vom Umfang der abgesicherten Risiken. 

Das Vereinfachungsverfahren darf erst für nach dem 30.06.2023 endende Wirtschaftsjahre in An-

spruch genommen werden. Es ist letztmals für vor dem 01.01.2032 endende Wirtschaftsjahre an-

zuwenden. Mit dem Ziel einer praxistauglichen Verlängerung ist eine Evaluierung des BMF-Schrei-

bens vorgesehen (Rz. 59). 

Neu aufgenommen wurde auch eine Nichtbeanstandungsregelung (Rz. 58), wonach es nicht be-

anstandet wird, wenn das Kreditinstitut einen aus der erstmaligen Anwendung des Vereinfa-

chungsverfahrens entstehenden Gewinn gleichmäßig auf das Wirtschaftsjahr der erstmaligen An-

wendung des Vereinfachungsverfahrens und die vier folgenden Wirtschaftsjahre verteilt. Die Inan-

spruchnahme der Nichtbeanstandungsregelung zur Gewinnverteilung hat das Kreditinstitut durch 

den Ausweis einer entsprechenden Rücklage in der Steuerbilanz darzustellen. Sollte das Vereinfa-

chungsverfahren in einem der vier folgenden Wirtschaftsjahre nicht mehr angewendet werden, 

ist die Rücklage in dem Wirtschaftsjahr der Abkehr vom Vereinfachungsverfahren vollständig auf-

zulösen. 

 

BMF: Aktualisierung bzw. Änderung des Schreibens zu den GoBD  

Mit BMF-Schreiben vom 11.03.2024 hat die Finanzverwaltung das BMF-Schreiben zu den Grunds-

ätzen zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unter-

lagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD) vom 28.11.2019 aktualisiert und be-

rücksichtigt dabei die mit dem Gesetz zur Umsetzung der DAC7 und zur Modernisierung des Steu-

erverfahrensrechts vom 20.12.2022 neu eingeführten Sorgfalts- und Meldepflichten für Plattform-

betreiber sowie die Erweiterungen des steuerlichen Informationsaustauschs zwischen den EU-Mit-

gliedstaaten. Des Weiteren wurden die Ausführungen zum Umfang und zur Ausübung des Rechts 

auf Datenzugriff durch die Finanzverwaltung überarbeitet und an die derzeit geltende Gesetzes-

lage gemäß § 147 Abs. 6 AO angepasst. Hierzu wird im BMF-Schreiben in Rz. 167 ausgeführt, dass 

die Daten der Finanzbehörde nicht nur auf einem physischen Speichermedium („Datenträgerüber-

lassung“) zur Verfügung gestellt werden können, sondern auch über eine Datenaustauschplatt-

form – Cloud – („Datenüberlassung“), für welche die Finanzbehörde gemäß § 87a Abs. 1 AO einen 

Zugang eröffnet hat. Rz. 168 enthält die neue Aussage, wonach die Verarbeitung und Aufbewah-

rung der Daten auch auf den mobilen Datenverarbeitungssystemen der Finanzbehörde unabhän-

gig vom Einsatzort erfolgen kann. Die vom Steuerpflichtigen überlassenen Daten sind spätestens 

nach Bestandskraft der aufgrund der Außenprüfung ergangenen Bescheide zu löschen (Rz. 169). 

In Rz. 11 wurde ergänzt, dass die Beweiskraft der Buchführung eingeschränkt wird, „soweit die 

elektronischen Daten nicht nach den Vorgaben einer der vorgeschriebenen digitalen Schnittstel-

len der Finanzbehörde zur Verfügung gestellt werden (§ 158 Abs. 2 Nr. 2 AO)“.   

Eine weitere Ergänzung enthält Rz. 94. Zur Erfüllung der Journalfunktion und zur Ermöglichung der 

Kontenfunktion sind bei der Buchung nunmehr auch die nachfolgenden Angaben zu erfassen oder 

bereitzustellen: „Kontoart (Aktiva, Passiva, Kapital, Aufwand, Ertrag, sonstige)“ und „Kontotyp (Bi-

lanz, GuV, Debitor, Kreditor, steuerlicher Gewinn / außerbilanzielle Zu- und Abrechnungen, sons-

tige)“.   



T A X  W E E K L Y  

# 1 1  |  2 8 . 0 3 . 2 0 2 4  

Seite 3 von 12 

 

Als Erweiterung gegenüber dem bislang geltenden GoBD-Schreiben vom 28.11.2019 enthält das 

BMF-Schreiben vom 11.03.2024 eine Anlage, in welcher weiterführende Informationen zur Daten-

überlassung bereitgestellt werden. In ihr sind u.a. der Beschreibungsstandard der Datenüberlas-

sung, die digitale Lohnschnittstelle und Exporte aus elektronischen Aufzeichnungssystemen auf-

geführt. Darüber hinaus beinhaltet die Anlage eine Muster-index.xml-Datei als Beschreibung für 

digitale Schnittstellen. Schließlich wird aufgeführt, welche weiteren unterstützten Dateiformate 

für eine Datenüberlassung zulässig sind, damit die von der Finanzverwaltung eingesetzte Prüfsoft-

ware IDEA die jeweiligen Daten – ohne Installation zusätzlicher Fremdsoftware – einlesen kann: 

› ASCII feste Länge (zzgl. Information für Struktur und Datenelemente etc. in maschinell auswert-

barer Form)  

› ASCII Delimited (einschließlich kommagetrennter Werte, zzgl. Information für Struktur und Da-

tenelemente etc. in maschinell auswertbarer Form)  

› Excel (nur Dateien im xlsx-Format / Dateien in anderen Excel-Formaten werden nicht unter-

stützt, zzgl. Informationen für Struktur und Datenelemente etc. in maschinell auswertbarer 

Form)  

› Access (nur Dateien im accdb-Format / Dateien im mdb-Format werden nicht unterstützt, zzgl. 

Informationen für Struktur und Datenelemente etc. in maschinell auswertbarer Form) 

› dBASE (zzgl. Informationen für Struktur und Datenelemente etc. in maschinell auswertbarer 

Form)  

› Dateien von SAP/AIS (zzgl. Informationen für Struktur und Datenelemente etc. in maschinell 

auswertbarer Form)  

Die GoBD in der Fassung dieses BMF-Schreibens vom 11.03.2024 gelten ab dem 01.04.2024. 

 

BMF: Änderung des Anwendungserlasses zu § 158 AO 

Durch das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/514 des Rates vom 22.03.2021 zur Än-

derung der Richtlinie 2011/16/EU über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Be-

reich der Besteuerung und zur Modernisierung des Steuerverfahrensrechts vom 20.12.2022 ist 

§ 158 AO (Beweiskraft der Buchführung) neu gefasst worden. 

Nach Erörterung mit den obersten Finanzbehörden der Länder wurde nun der Anwendungserlass-

zur Abgabenordnung (AEAO) mit sofortiger Wirkung zu § 158 AO geändert. Die Neufassung 

ergibt sich aus dem ensprechenden BMF-Schreiben vom 11.03.2023.  

Insbesondere wird nun in Nr. 4 des AEAO zu § 158 AO ausgeführt, dass die Vermutung nach § 158 

Abs. 1 AO ihre Wirksamkeit nach § 158 Abs. 2 Nr. 2 AO verliert, soweit der Steuerpflichtige der 

Finanzverwaltung aufbewahrungspflichtige digitale Unterlagen nicht nach den Vorgaben der ein-

heitlichen digitalen Schnittstellen (vgl. § 146a AO i.V.m. § 4 KassenSichV, § 147b AO oder § 41 

Abs. 1 Satz 7 EStG i.V.m. § 4 Abs. 2a LStDV) zur Verfügung stellt. Bei dem Zur-Verfügung-Stellen 

von Unterlagen nach den Vorgaben einer einheitlichen digitalen Schnittstelle handele es sich um 

formelle Anforderungen an die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung und der Aufzeichnungen. Die 

Buchführung und die Aufzeichnungen sollen nicht den Vorgaben einer einheitlichen digitalen 

Schnittstelle entsprechen, wenn die aufbewahrungspflichtigen digitalen Unterlagen und die 

Strukturinformationen nicht in dem geforderten Datenformat vorgelegt werden. 
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Nach Nr. 5 des AEAO zu § 158 AO sollen die Besteuerungsgrundlagen nach § 162 Abs. 1 i.V.m. 

Abs. 2 Satz 2 AO geschätzt werden können, wenn die Buchführung oder die Aufzeichnungen ganz 

oder teilweise aufgrund des § 158 Abs. 2 Nr. 1 AO nicht der Besteuerung zugrunde zu legen sind. 

Insoweit komme der sachlichen Gewichtung der Mängel ausschlaggebende Bedeutung zu. Das 

Buchführungsergebnis sei nicht zu übernehmen, soweit die Beanstandungen reichen. Eine Voll-

schätzung an Stelle einer Hinzuschätzung komme nur dann in Betracht, wenn sich die Buchfüh-

rung in wesentlichen Teilen als unbrauchbar erweise. Ist die Buchführung oder sind die Aufzeich-

nungen ganz oder teilweise aufgrund des § 158 Abs. 2 Nr. 2 AO nicht der Besteuerung zugrunde 

zu legen, könne eine Schätzungsbefugnis nach § 162 Abs. 1 i.V.m. Abs. 2 Satz 2 AO insoweit ge-

geben sein, wie die aufbewahrungspflichtigen digitalen Unterlagen und die Strukturinformationen 

nicht in dem geforderten Datenformat vorgelegt werden. 

 

BMF: Anwendungserlass zur Abgabenordnung (AEAO) – Weitere Anpassungen an das Personen-

gesellschaftsrechtsmodernisierungsgesetz und das Kreditzweitmarktförderungsgesetz 

Im Anschluss an das BMF-Schreiben vom 29.12.2023 hat sich weiterer punktueller Anpassungsbe-

darf im Anwendungserlass zur Abgabenordnung (AEAO) an das Personengesellschaftsrechtsmo-

dernisierungsgesetz (MoPeG) und das Kreditzweitmarktförderungsgesetz ergeben. Insoweit 

wurde nun der AEAO mit BMF-Schreiben vom 22.03.2024 nochmals geändert. 

Besonders hervorzuheben ist die neu eingefügte Nr. 8 in AEAO zu § 14a AO, in der die im Einzelfall 

erforderliche Prüfung erläutert wird, ob die Beteiligten einer Bruchteils- oder Erbengemeinschaft 

bei gemeinsamer steuerrelevanter Nutzung des gemeinschaftlichen Rechts/Gegenstands (z.B. 

einer Immobilie) – ggf. konkludent – eine  Gesellschaft i. S. d. § 705 BGB gegründet haben. Dies 

ist von Bedeutung, weil sich die verfahrensrechtlichen Regelungen bei rechtsfähigen Personen-

vereinigungen (§ 14a Abs. 2 AO) und nicht rechtsfähigen Personenvereinigungen (§ 14a Abs. 3 

AO) insbesondere bei der Bekanntgabe von Bescheiden über die gesonderte und einheitliche 

Feststellung (§§ 183, 183a AO) deutlich unterscheiden. Für den Fall, dass kein Gesellschaftsver-

trag vorgelegt wird und die Feststellungsbeteiligten die Personenvereinigung gegenüber der Fi-

nanzbehörde auch nicht ausdrücklich als (rechtsfähige) Gesellschaft bzw. GbR bezeichnen, listet 

die Finanzverwaltung nun Indizien auf, die die Feststellung einer (ggf. konkludenten) Gründung 

einer rechtsfähigen GbR erleichtern. Wurde kein Gesellschaftsvertrag vorgelegt und haben die 

Feststellungsbeteiligten die Personenvereinigung gegenüber der Finanzbehörde auch nicht aus-

drücklich als (rechtsfähige) Gesellschaft bzw. GbR bezeichnet, geht die Finanzverwaltung von ei-

ner Bruchteils- oder Erbengemeinschaft aus, wenn keines der aufgelisteten Indizien vorliegt. 

 

BMF: Antworten zu schriftlichen Einzelfragen zum Thema der Fristverletzung von laufenden 

Nachbehaltensfristen im Sinne der §§ 5 und 6 GrEStG 

Im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten des MoPeG zum 01.01.2024 war im Wachstumschancen-

gesetz zunächst nur eine Regelung vorgesehen, die ausschließen sollte, dass es mit dem Inkraft-

treten des MoPeG und dem damit verbundenen Wegfall des Gesamthandseigentums bei Perso-

nengesellschaften zu einer Fristverletzung für die Steuerbefreiungsvorschriften der §§ 5, 6, 7 

GrEStG hätte kommen können. Eine entsprechende Regelung fehlt bei den am Ende Gesetz ge-

wordenen Regelungen zur zeitlich begrenzten Fortgeltung der §§ 5, 6, 7 GrEStG im Kreditzweit-

marktförderungsgesetz (§ 24 GrEStG).  
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Die parlamentarische Staatssekretärin Katja Hessel (BMF) bestätigte nun im Rahmen eines Ant-

wortschreibens vom 25.03.2024 auf eine Anfrage des Bundestagsabgeordneten Güntzler, dass 

die Bundesregierung (weiterhin) entsprechend der Gesetzesbegründung des Regierungsentwurfs 

des Wachstumschancengesetzes (BT-Drucksache 20/8628, Seite 221) der Auffassung ist, dass al-

leine das Inkrafttreten des MoPeG zu keiner Verletzung laufender Nachbehaltensfristen im Sinne 

der §§ 5 und 6 GrEStG zum 01.01.2024 führt. Entsprechendes gilt nach Auffassung der Bundesre-

gierung bei Auslaufen des § 24 GrEStG zum 01.01.2027.  

Wie vom Gesetzgeber aufgetragen, nutzen jedoch das BMF und die Länder die durch § 24 GrEStG 

gewonnene Zeit und setzen die gemeinsame Prüfung des Anpassungsbedarfs des Gesetzer-

werbsteuergesetzes fort. 

Oberste Finanzbehörden der Länder: Drei neue gleich lautende Erlasse zur Anwendung des § 1 

Abs. 3 GrEStG, zu §§ 5, 6 GrEStG und zu § 1 Abs. 3 i.V.m. Abs. 4 GrEStG auf Organschaftsfälle  

Die obersten Finanzbehörden der Länder haben mit Datum vom 05.03.2024 die folgenden drei 

gleich lautenden Erlasse (GLE) aktualisiert: 

› zur Anwendung des § 1 Abs. 3 GrEStG (GLE zu § 1 Abs. 3 GrEStG),

› zur Anwendung des § 1 Abs. 3 GrEStG i.V.m. Abs. 4 GrEStG auf Organschaftsfälle (GLE zu Org-

anschaftsfällen) und

› zur Anwendung der §§ 5 und 6 GrEStG (GLE zu §§ 5, 6 GrEStG).

Hierbei wurden vor allem die zwischenzeitlich erfolgten gesetzlichen Änderungen (u.a. Einführung 

§ 1 Abs. 2b GrEStG, Verlängerung der einzuhaltenden Fristen auf zehn Jahre, Absenkung der Be-

teiligungsgrenzen auf 90 %, Einschränkungen der Steuerbefreiungen nach §§ 5, 6 GrEStG bei Op-

tion einer Personengesellschaft zur Körperschaftssteuer, zeitlich begrenzte Aufrechterhaltung des

Gesamthandsprinzips für Personengesellschaften, § 24 GrEStG) berücksichtigt und eingearbeitet.

Der Erlasse haben nun durchgehend Randziffern. Einige wesentlichen Aussagen in den GLE zu § 1

Abs. 3 GrEStG und zu §§ 5, 6 GrEStG sind u.a.:

GLE zu § 1 Abs. 3 GrEStG 

› Bestätigung des Anteilsbegriffs bei KapG und PersG (Rz. 7 ff.): Für die Qualifikation des Anteils

ist die mit den einzelnen Anteilen verbundene Rechtsmacht unbeachtlich: Vorzugsaktien wer-

den voll stimmberechtigen Aktien gleichgestellt. Eigene Anteile, die die Gesellschaft selbst

hält, bleiben bei der Ermittlung des Vomhundertsatzes unberücksichtigt. Bei mittelbarem An-

teilserwerb entspricht der Anteil einer PersG – wie bei einer KapG – der Beteiligung am Gesell-

schaftsvermögen. Bei einem unmittelbaren Anteilserwerb an einer PersG ist weiterhin die Pro-

Kopf-Betrachtung anzuwenden (§ 24 GrEStG).

› Keine mehrfache Tatbestandsverwirklichung des § 1 Abs. 3 GrEStG bei mehrstufigen Beteili-

gungsstrukturen (Rz. 21 ff.): Bei mehrstufigen Beteiligungsstrukturen wird § 1 Abs. 3 GrEStG

grds. nur durch den unmittelbar am Anteilsübergang beteiligten Rechtsträger erfüllt. Verwirk-

licht dieser Rechtsträger nicht § 1 Abs. 3 GrEStG, ist auf den Rechtsträger auf der nächst höhe-

ren Ebene abzustellen, der die Voraussetzungen des § 1 Abs. 3 GrEStG erfüllt.

› Bestätigung der Grundsätze zur Verstärkung einer bestehenden Anteilsvereinigung

(Rz. 24 ff.): Die Verstärkung einer bereits bestehenden Anteilsvereinigung (Verkürzung der Be-

teiligungskette, Wechsel einer mittelbaren in eine unmittelbare Beteiligung bzw. Aufstockung
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der Beteiligung) ist für Zwecke des § 1 Abs. 3 GrEStG unbeachtlich (kein steuerbarer Vorgang). 

Unbeachtlich ist weiter, ob die jetzt grundbesitzende Gesellschaft in der Beteiligungskette 

grunderwerbsteuerbar erworben wurde oder nicht (weil sie im Erwerbszeitpunkt noch keinen 

Grundbesitz hatte). Das gilt sowohl für Grundstücke, die im Zeitpunkt der (vorausgegangenen) 

Anteilsvereinigung der grundbesitzenden Gesellschaft zuzurechnen waren, als auch für Grund-

stücke, die die Gesellschaft erst im Nachgang hierzu erworben hat. 

› Auseinanderfallen von Signing und Closing bei der Übertragung von Anteilen an einer grund-

besitzenden Gesellschaft (Rz. 29 ff.): Der Vorrang der §§ 1 Abs. 2a, Abs. 2b GrEStG vor §§ 1 

Abs. 3, Abs. 3a GrEStG soll aus Sicht der Finanzverwaltung weiterhin nur dann gelten, wenn 

Signing und Closing zusammenfallen, wie insbesondere bei § 1 Abs. 3 Nr. 2 und Nr. 4 GrEStG. 

Bei Auseinanderfallen von Signing und Closing (getrennte Urkunden, aufschiebende Bedingung 

bezogen auf die Anteilsabtretung) soll der Vorrang über § 16 Abs. 4a, Abs. 5 GrEStG zu lösen 

sein. 

Verfahrensrechtlich ist eine Steuerfestsetzung für das schuldrechtliche Geschäft (Signing) grds. 

nur in den Fällen geboten, in denen nicht zu erwarten ist, dass das dingliche Geschäft (Closing) 

innerhalb Jahresfrist nachfolgt (so auch GLE zu § 1 Abs. 2a, Abs. 2b GrEStG vom 10.05.2022, 

Tz. 8 vor Einführung von § 16 Abs. 4a, Abs. 5 GrEStG). Vorausgesetzt wird insoweit identischer 

Grundstücksbestand bei Signing und Closing sowie fristgerechte und in allen Teilen vollstän-

dige Anzeige des Erwerbsvorgangs. Fehlt es an letzterem soll nach dem GLE die Steuerfestset-

zung für das Signing, sofern noch nicht erfolgt, jedenfalls nachgeholt werden. Offen bleibt die 

verfassungsrechtlich relevante Frage, wie mit einer möglichen Doppelfestsetzung von GrESt 

(für Signing und Closing) umzugehen ist.  

GLE zu §§ 5, 6 GrEStG 

› Allgemeines (Rz. 1 ff.): Unter Verweis auf die BFH-Rechtsprechung ist eine Begünstigung nach 

§ 6 Abs. 4 GrEStG ausgeschlossen, wenn die grundbesitzende Personengesellschaft vor weni-

ger als zehn Jahren vor der Grundstücksübertragung durch heterogene formwechselnde Um-

wandlung aus einer Kapitalgesellschaft entstanden ist (Rz. 10).  

› Fortgeltung und Maßgeblichkeit des Gesamthandsprinzips (Rz. 11 ff.): Unter Hinweis auf § 24 

GrEStG i.V.m. § 14a Abs. 2 Nr. 2 AO gelten ab dem 01.01.2024 bis zum 31.12.2026 rechtsfähige 

Personengesellschaften weiterhin als Gesamthand und deren Vermögen als Gesamthandsver-

mögen. Terminologisch verwendet der GLE die bisherige gesellschaftsrechtliche Terminologie 

(Ziffer 7.6: „Anwachsung“), obwohl das Gesetz in § 712a BGB mittlerweile die Gesamtrechts-

nachfolge gesetzlich anordnet und man insoweit nicht mehr auf das Prinzip der Anwachsung 

bei Ausscheiden des vorletzten Gesellschafters angewiesen ist. 

 Die Anwendbarkeit des GLE wird auf die Fälle des realen oder fingierten Gesamthandsvermö-

gens begrenzt und ist ausdrücklich nicht auf Fälle des § 1 Abs. 2b GrEStG (Kapitalgesellschaf-

ten) anwendbar (Rz. 25). 

 Als Anteil am Vermögen i.S.d. §§ 5 und 6 GrEStG gilt nun auch nach Ansicht der Finanzverwal-

tung die wertmäßige Beteiligung des einzelnen Gesamthänders am Gesamthandsvermögen. 

Maßgebend ist die gesellschaftsvertraglich vereinbarte Beteiligung am Vermögen im Zeitpunkt 

der Verwirklichung des Erwerbsvorgangs (Rz. 14).  

 Ein Anteil am Vermögen der Gesamthand kann auch über eine mehrstöckige Beteiligung ver-

mittelt werden. Zurechnungssubjekt ist bei doppelstöckigen Gesamthandsgemeinschaften 
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nicht die Zwischengesamthand als solche, sondern die an ihr beteiligten Gesamthänder 

(Rz. 15).  

 Eine Verminderung des Anteils des übertragenden Gesamthänders am Vermögen der Gesamt-

hand kann nach Erlass (unter Bezugnahme auf aktuelle Rechtsprechung des BFH) auch auf-

grund anderweitiger Vereinbarungen eintreten, wenn es hierdurch - bei im Übrigen unverän-

derter bürgerlich-rechtlicher Beteiligung am Gesamthandsvermögen - wirtschaftlich zu einer 

Beschränkung oder Aufgabe der Beteiligung am wirtschaftlichen Wert des Gesellschaftsanteils 

und somit an der Teilhabe des eingebrachten Grundstücks kommt (Rz. 43, 44). 

› Verhältnis zu den übrigen Steuervergünstigungen (Rz. 30 ff.): Das Verhältnis der §§ 5, 6 

GrEStG zu den Befreiungsvorschriften nach § 3 GrEStG (Rz. 30 ff.) wird durch ein neues 

Beispiels 3 ergänzt (Rz. 33 ff.). Für den Fall der Verwirklichung des § 1 Abs. 2a GrEStG bei 

einer Übertragung an Dritte endet danach die Überwachung der Behaltensfrist nach § 5 

Abs. 3 Satz 1 GrEStG vollständig, obwohl ein zehnprozentiger Anteil beim Einbringenden 

verbleibt.  

- Auswirkung und Folgen einer Option nach § 1 a KStG (Rz. 121): Die gesetzlichen Ein-

schränkungen der Steuerbefreiungen nach §§ 5 und 6 GrEStG (Ausschluss bzw. Verstoß 

gegen Behaltensfristen) bei Ausübung der Option nach § 1a KStG werden unter Hinweis 

auf die gesetzlichen Regelungen nun auch im Erlass dargestellt (Rz. 121).  

- Verfahrensrecht (Rz. 124 ff.): Die Verminderung der Beteiligung eines grundstückseinbrin-

genden Gesellschafters am Vermögen der Gesamthand ist in Anlehnung an die BFH-

Rechtsprechung nunmehr anzuzeigen, selbst wenn sich dadurch der personelle Gesell-

schafterbestand der Gesamthand nicht ändert (Rz. 123).  

Momentan sind die neuen GLE nur über Juris abrufbar. 

 

BFH: Beteiligung des Kommanditisten an Komplementär-GmbH als funktional (un)wesentliche 

Betriebsgrundlage seines Mitunternehmeranteils 

Der BFH hatte in seinem Urteil vom 01.02.2024 (IV R 9/20) zu entscheiden, ob eine Kapitalbeteili-

gung des Kommanditisten einer GmbH & Co. KG an der Komplementär-GmbH als eine funktional 

(un)wesentliche Betriebsgrundlage seines Mitunternehmeranteils zu qualifizieren ist. Darüber hin-

aus hatte sich der erkennende Senat mit der Frage zu beschäftigen, ob § 24 Abs. 1 UmwStG auch 

dann zur Anwendung kommt, wenn ein Mitunternehmer im Zeitpunkt der Einbringung bereits zu 

100 % am Vermögen, Gewinn und Verlust sowie an den Stimmrechten der übernehmenden Per-

sonengesellschaft beteiligt ist.  

Im Urteilsfall war der Kläger seit dem 01.01. des Jahres 2011 (Streitjahr) alleiniger Kommanditist 

der T-GmbH & Co. KG (T-KG) mit einer Kapitalbeteiligung von 100 %. Diesen Kommanditanteil 

brachte der Kläger mit notariellem Vertrag vom 03.06.2011 in die B-GmbH & Co. KG (B-KG) ein, 

bei welcher er bereits vor der Einbringung ebenfalls alleiniger Kommanditist war (auch hier mit 

einer Kapitalbeteiligung von 100 %). An der T-GmbH, welche als Komplementärin vermögenslos 

an der T-KG beteiligt war, waren zu Beginn des Streitjahres der Kläger zu 44,75 %, die T-KG zu 

5,25 % und die T-GmbH selbst zu 50 % beteiligt. Der Geschäftsanteil des Klägers an der T-GmbH 

wurde im Streitjahr nicht auf die B-KG übertragen. Mit Datum vom 01.01.2011 hatte der Kläger 

mit der T-KG einen Konsortialvertrag abgeschlossen, um ein einheitliches Auftreten der Gesell-

schafter der T-GmbH in der Gesellschafterversammlung auch in Bezug auf die Geschäftsführung 
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bei der T-KG sicherzustellen. Dadurch wurde die Einheitlichkeit der Stimmen der an T-GmbH be-

teiligten Gesellschafter entsprechend der Stimme des Konsortialführers sichergestellt, die den 

Inhalt der Stimmen der anderen Konsorten bestimmte. Zum Konsortialführer wurde die T-KG be-

stimmt. Für die T-KG handelten dabei deren Kommanditisten, das heißt im Streitjahr der Kläger. 

In der Feststellungserklärung für 2011 behandelte die T-KG die Einbringung der Kommanditbetei-

ligung des Klägers in die B-KG gewinnneutral (Einbringung zu Buchwerten). Nach einer Außenprü-

fung vertrat das Finanzamt hingegen die Auffassung, dass die zurückbehaltenen Anteile des Klä-

gers an der T-GmbH funktional wesentliches Sonderbetriebsvermögen seines Mitunternehmeran-

teils gewesen seien, weshalb es zu einer steuerpflichtigen Veräußerung seines Mitunternehmeran-

teils nach § 16 Abs. 3 Satz 1 EStG gekommen sei. Das Finanzgericht kam hingegen zur Auffassung, 

dass im Streitfall § 24 UmwStG zur Anwendung komme, welcher eine Buchwerteinbringung er-

mögliche.  

Nunmehr hat der BFH das Urteil des Finanzgerichts mangels ausreichender tatsächlicher Feststel-

lungen aufgehoben und die Sache zurückverwiesen. Die Vorinstanz sei zwar im Ergebnis zu Recht 

davon ausgegangen, dass der Kläger seinen Mitunternehmeranteil nach § 24 Abs. 1 UmwStG 

ohne Rückbehalt einer funktional wesentlichen Betriebsgrundlage auf die B-KG übertragen habe. 

Es könne aber nicht abschließend beurteilt werden, ob die Einbringung (insgesamt) gegen Ge-

währung von Gesellschaftsrechten oder auch gegen Einräumung eines sonstigen Entgelts (zum 

Beispiel einer Darlehensforderung) erfolgt sei. 

Die Anwendung von § 24 Abs. 1 UmwStG setze die Einbringung eines Mitunternehmersanteils vo-

raus. Zu den funktional wesentlichen Betriebsgrundlagen eines Mitunternehmeranteils könnten 

nicht nur die Wirtschaftsgüter des Sonderbetriebsvermögens I, sondern auch diejenigen des Son-

derbetriebsvermögens II und damit auch Kapitalbeteiligungen des Kommanditisten an der Kom-

plementär-GmbH gehören. Die Kapitalbeteiligung des Kommanditisten an der Komplementär-

GmbH stelle jedoch dann keine funktional wesentliche Betriebsgrundlage dar, wenn im Einzelfall 

infolge gesellschaftsvertraglicher oder schuldrechtlicher Vereinbarungen nicht seine Kapitalbetei-

ligung, sondern seine Stellung als Kommanditist den Einfluss auf die laufende Geschäftsführung 

der KG begründe.  

Im Konsortialvertrag hatten sich die Gesellschafter der T-GmbH (also der Kläger und die T-KG)   

verpflichtet, insbesondere bei Beschlüssen, welche die Geschäftsführung der T-GmbH betreffen, 

ihre Stimmen einheitlich abzugeben, wobei die Stimmabgabe der T-KG als Konsortialführerin 

maßgeblich war, die insoweit durch die bzw. den Kommanditisten der T-KG (im Streitfall war das 

der Kläger) vertreten wurde. In der Gesellschafterversammlung der T-GmbH wurde somit das 

Stimmrecht der T-KG durch ihren alleinigen Kommanditisten (Kläger) ausgeübt. Vor diesem Hin-

tergrund sei der Anteil des Klägers an der T-GmbH keine funktional wesentliche Betriebsgrund-

lage des eingebrachten Mitunternehmeranteils gewesen, weil der Einfluss auf die laufende Ge-

schäftsführung der T-KG nicht durch die Beteiligung an der T-GmbH begründet worden, sondern 

aufgrund des Konsortialvertrags aus seiner Beteiligung als Kommanditist der T-KG hervorgegan-

gen sei. 

Darüber hinaus verlangt § 24 Abs. 1 UmwStG die Einräumung einer Mitunternehmerstellung als 

Gegenleistung für die Einbringung der Sachgesamtheit. Eine Mitunternehmerstellung könne dabei 

auch dann eingeräumt werden, wenn der Einbringende – wie im Streitfall – im Zeitpunkt der Ein-

bringung bereits zu 100 % am Vermögen, am Gewinn und Verlust und an den Stimmrechten der 

übernehmenden Personengesellschaft beteiligt war. Es reiche insoweit aus, wenn sich die maß-

geblichen Gesellschaftsrechte absolut erhöhen. Mangels ausreichender tatsächlicher Feststellun-
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gen des Finanzgerichts habe sich aber nicht beurteilen lassen, ob dem Kläger für den eingebrach-

ten Mitunternehmeranteil ausschließlich Gesellschaftsrechte an der B-KG gewährt worden seien. 

Zwar sei es nicht erforderlich, dass die Gegenleistung ausschließlich in der Gewährung von Ge-

sellschaftsrechten bestehe. § 24 UmwStG sei auch in Fällen der Gewährung eines Mischentgelts 

(zum Beispiel Gutschrift auf dem Festkapital- und dem Darlehenskonto) anwendbar. Soweit dem 

Einbringenden aber Vermögensvorteile gewährt werden, die nicht in Gesellschaftsrechten beste-

hen, könne dies zu einer (anteiligen) Gewinnrealisierung führen. Nur wenn das Mischentgelt insge-

samt den steuerliche Buchwert der eingebrachten Sachgesamtheit nicht überschreitet, erfolge 

keine Gewinnrealisierung. 

 

BFH: Vorliegen der Antragsvoraussetzungen bei der Option zum Teileinkünfteverfahren 

Der BFH hat mit Urteil vom 12.12.2023 (VIII R 2/21) entschieden, dass nach einer wirksamen erst-

maligen Antragstellung das Vorliegen der materiell-rechtlichen Antragsvoraussetzungen gemäß 

§ 32d Abs. 2 Nr. 3 Satz 1 Buchst. a und b EStG in den folgenden vier Veranlagungszeiträumen 

vom Finanzamt zu unterstellen ist. Diese müssen nur für das erste Antragsjahr vorliegen; ihr Weg-

fall in den folgenden vier Veranlagungszeiträumen ist unerheblich. 

Der Kläger war in den Vorjahren und in den Streitjahren (2014 und 2015) zu 12,5 % an der  

X-GmbH beteiligt. Bis Ende 2011 war er Gesellschafter-Geschäftsführer der X-GmbH und nach Be-

endigung seiner Tätigkeit als Geschäftsführer bis zum 31.03.2013 als Arbeitnehmer bei der  

X-GmbH angestellt. In den Streitjahren war der Kläger in unveränderter Höhe an der X-GmbH be-

teiligt, aber nicht mehr für diese tätig. 

Der Kläger hatte in der Einkommensteuererklärung für den Veranlagungszeitraum 2013 erstmals 

einen Antrag gemäß § 32d Abs. 2 Nr. 3 Satz 1 Buchst. b EStG gestellt und die Anwendung des 

Teileinkünfteverfahrens (§ 3 Nr. 40 Satz 1 Buchst. d i.V.m. § 3c Abs. 2 Satz 1 EStG) für die von der 

X-GmbH bezogenen Dividenden und den anteiligen Abzug der Werbungskosten geltend ge-

macht. Das Finanzamt hatte die Einkommensteuer für 2013 entsprechend festgesetzt. 

In den Streitjahren (2014 und 2015) ordnete das Finanzamt die Ausschüttungen aus der X-GmbH 

jedoch – entgegen den eingereichten Steuererklärungen – ohne Aufwandsabzug den übrigen, 

zum gesonderten Tarif gemäß § 32d Abs. 1 EStG zu besteuernden Kapitalerträgen zu. Seit dem 

31.03.2013 habe der Kläger die persönlichen Anforderungen für eine Antragstellung gemäß § 32d 

Abs. 2 Nr. 3 Satz 1 Buchst. b EStG mangels Tätigkeit für die GmbH nicht mehr erfüllt. § 32d Abs. 2 

Nr. 3 Satz 4 EStG enthalte lediglich eine Befreiung von den Nachweisanforderungen in den vier 

Folgejahren nach der Antragstellung, setze aber voraus, dass die materiell-rechtlichen Vorausset-

zungen für eine Antragstellung in jedem der Folgejahre erfüllt seien (BMF-Schreiben vom 

18.01.2016, Tz. 139, nunmehr BMF-Schreiben vom 19.05.2022, Tz. 139).  

Der BFH erteilte – wie auch schon die Vorinstanz – dieser Verwaltungsauffassung eine Absage. 
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Alle am 28.03.2024 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

IV R 9/20 01.02.2024 

Beteiligung des Kommanditisten an Komplementär-GmbH als 

funktional (un)wesentliche Betriebsgrundlage seines Mitunter-

nehmeranteils - Einbringung nach § 24 UmwStG auch bei nur 

absoluter Erhöhung der Gesellschaftsrechte 

IX R 36/21 23.01.2024 
Automatischer Finanzkonten-Informationsaustausch verstößt 

nicht gegen Grundrechte 

VIII R 17/20 12.12.2023 

Keine Korrektur der von einer Kapital- auf eine Personenge-

sellschaft übergehenden Pensionsrückstellungen durch den 

Ansatz von Sondervergütungen 

VIII R 2/21 12.12.2023 
Vorliegen der Antragsvoraussetzungen bei der Option zum 

Teileinkünfteverfahren 

XI R 33/21 06.12.2023 
Steuerbare Umsätze, Unternehmereigenschaft und Vorsteuer-

abzug einer Kurgemeinde 

XI R 22/23 (XI R 

2/20) 
22.11.2023 

Differenzbesteuerung für Kunstgegenstände; innergemein-

schaftlicher Erwerb der Kunstgegenstände; Berechnung der 

Marge; kein Abzug der Umsatzsteuer auf den innergemein-

schaftlichen Erwerb 

XI R 21/23 (XI R 

30/19) 
18.10.2023 Vorsteuerabzug bei Kureinrichtungen 

 

Alle am 28.03.2024 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

IX B 24/23 12.03.2024 

Nichtzulassungsbeschwerde: Zulassung wegen grundsätzli-

cher Bedeutung, Divergenz und Verfahrensfehlern; Verletzung 

des rechtlichen Gehörs durch Nichterteilen eines Hinweises 

und Nichtgewährung einer Schriftsatzfrist 

VIII R 11/21 07.11.2023 

Teilweise inhaltsgleich mit BFH-Urteilen vom 07.11.2023 VIII R 

7/21 und VIII R 16/22 - Änderungsbescheid während des Re-

visionsverfahrens 

VIII B 129/22 13.03.2024 Bezeichnung des Klagebegehrens 

VIII B 10/23 13.03.2024 
Nichtzulassungsbeschwerde gegen eine durch Ergänzungsur-

teil abgelehnte Urteilsergänzung 

VIII R 30/19 07.11.2023 

Im Wesentlichen inhaltsgleich mit BFH-Urteilen vom 

07.11.2023 VIII R 7/21 und VIII R 16/22 - Rückabwicklung ei-

nes Verbraucherdarlehensvertrags 

VIII R 13/21 07.11.2023 

Im Wesentlichen inhaltsgleich mit BFH-Urteilen vom 

07.11.2023 VIII R 7/21 und VIII R 16/22 - Rückabwicklung ei-

nes Verbraucherdarlehensvertrags 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410048/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410049/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410046/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410047/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410050/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410052/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410052/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410051/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410051/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202450052/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202450034/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202450050/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202450053/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202450033/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202450043/
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Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

VIII R 21/21 07.11.2023 

Im Wesentlichen inhaltsgleich mit BFH-Urteilen vom 

07.11.2023 VIII R 7/21 und VIII R 16/22 - Rückabwicklung ei-

nes Verbraucherdarlehensvertrags 

VIII R 5/21 07.11.2023 

Im Wesentlichen inhaltsgleich mit BFH-Urteilen vom 

07.11.2023 VIII R 7/21 und VIII R 16/22 - Rückabwicklung ei-

nes Verbraucherdarlehensvertrags 

VIII R 5/22 07.11.2023 

Im Wesentlichen inhaltsgleich mit BFH-Urteilen vom 

07.11.2023 VIII R 7/21 und VIII R 16/22 - Rückabwicklung ei-

nes Verbraucherdarlehensvertrags 

VIII R 6/22 07.11.2023 

Im Wesentlichen inhaltsgleich mit BFH-Urteilen vom 

07.11.2023 VIII R 7/21 und VIII R 16/22 - Rückabwicklung ei-

nes Verbraucherdarlehensvertrags 

VIII R 7/22 07.11.2023 

Im Wesentlichen inhaltsgleich mit BFH-Urteilen vom 

07.11.2023 VIII R 7/21 und VIII R 16/22 - Rückabwicklung ei-

nes Verbraucherdarlehensvertrags 

VIII R 5/23 07.11.2023 

Im Wesentlichen inhaltsgleich mit BFH-Urteilen vom 

07.11.2023 VIII R 7/21 und VIII R 16/22 - Rückabwicklung ei-

nes Verbraucherdarlehensvertrags 

XI R 39/20 12.12.2023 

Mithilfe einer Pool-Finanzierung angeschaffte Investmentan-

teile; Abzug von Zinsaufwendungen bei nur mittelbarem Zu-

sammenhang mit steuerfreien Einnahmen 

 

Alle bis zum 28.03.2024 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort       

IV D 1 - S 

0062/23/10005 

:002 

22.03.2024 
Weitere Anpassung des AEAO an das MoPeG und das Kre-

ditzweitmarktförderungsgesetz 

IV C 6 - S 2171-

b/19/10001 

:001 

21.03.2024 Einzelwertberichtigung bei Kreditinstituten 

Anwendung 

BMF-Schreiben  
15.03.2024 

Anwendung der bis 14.03.2024 ergangenen BMF-Schreiben 

und gleich lautenden Erlasse 

 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202450037/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202450036/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202450038/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202450039/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202450040/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202450041/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202450051/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/AO-Anwendungserlass/2024-03-22-aenderung-des-anwendungserlasses-zur-abgabenordnung-AEAO.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/AO-Anwendungserlass/2024-03-22-aenderung-des-anwendungserlasses-zur-abgabenordnung-AEAO.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/AO-Anwendungserlass/2024-03-22-aenderung-des-anwendungserlasses-zur-abgabenordnung-AEAO.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2024-03-21-einzelwertberichtigung-kreditinstitute.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2024-03-21-einzelwertberichtigung-kreditinstitute.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2024-03-21-einzelwertberichtigung-kreditinstitute.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Normenflut/2024-03-15-anwendung-bmf-schreiben-gleich-lautende-erlasse-bis-14-03-2024.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Normenflut/2024-03-15-anwendung-bmf-schreiben-gleich-lautende-erlasse-bis-14-03-2024.html
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Nach Erörterung mit den obersten Finanzbehörden der Länder sind bei Kreditinstituten 
Einzelwertberichtigungen (EWB) von Kundenforderungen (§ 15 der Verordnung über die 
Rechnungslegung der Kreditinstitute vom 11. Dezember 1998 – RechKredV – BGBl. I 
S. 3658) steuerlich nur anzuerkennen, soweit sie im Einklang mit den nachfolgenden 
Grundsätzen gebildet werden: 
 


 


I. Grundsätze der EWB  


 


1 Geldforderungen sind in der Steuerbilanz gemäß § 6 Absatz 1 Nummer 2 Satz 1 EStG ebenso 
wie in der Handelsbilanz gemäß § 253 Absatz 1 Satz 1 Handelsgesetzbuch (HGB) grundsätz-
lich mit ihren Anschaffungskosten anzusetzen. Diese entsprechen in der Regel ihrem Nenn-
wert. 


 
2 Ist der Teilwert einer Forderung niedriger als ihr Nennwert, weil zweifelhaft ist, ob die 


Forderung in Höhe des Nennwerts erfüllt werden wird (Ausfallrisiko), so kann statt des 
Nennwerts der niedrigere Teilwert angesetzt werden, wenn die Wertminderung voraussicht-







 
Seite 2  lich dauerhaft ist (§ 6 Absatz 1 Nummer 2 Satz 2 EStG). Zum Begriff der voraussichtlich 


dauernden Wertminderung wird auf das BMF-Schreiben vom 2. September 2016 (BStBl I 
S. 995) verwiesen. 
 


3 Bei dem Teilwert handelt es sich um einen ausschließlich steuerrechtlichen Wertbegriff.  
Er tritt auf Grund des Bewertungsvorbehalts (§ 5 Absatz 6 EStG) für die Steuerbilanz 
zwingend an die Stelle des handelsrechtlichen Werts. Der Teilwert ist der Betrag, den ein 
Erwerber des ganzen Betriebs im Rahmen des Gesamtkaufpreises für das einzelne Wirt-
schaftsgut ansetzen würde; dabei ist davon auszugehen, dass der Erwerber den Betrieb 
fortführt (§ 6 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 EStG). 


 


4 Eine voraussichtlich dauernde Wertminderung ist bei Kundenforderungen als Wirtschafts-
güter des Umlaufvermögens gegeben, wenn die Minderung bis zum Zeitpunkt der Aufstellung 
der Bilanz oder dem vorangegangenen Verkaufszeitpunkt anhält. Handelsrechtliche Abschrei-
bungen von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens, die nach dem strengen Niederst-
wertprinzip des § 253 Absatz 4 HGB in der Handelsbilanz vorgenommen werden müssen, 
aber nur einer vorübergehenden Wertminderung unterliegen, dürfen nicht in die steuerliche 
Gewinnermittlung (nachfolgend Steuerbilanz) übernommen werden. 


 


5 Für die Umstände, die zur Bildung einer Wertberichtigung durch eine Teilwertabschreibung 
berechtigen, trägt das Kreditinstitut die Beweislast. Das Kreditinstitut muss belegen, dass 
seine Teilwertschätzung eine objektive betriebliche Grundlage hat. Die Ermittlung und Auf-
zeichnung von Einzelwertberichtigungen mittels eines Datenverarbeitungssystems ist vom 
Kreditinstitut i. S. des BMF-Schreibens vom 28. November 2019 - GoBD (BStBl I S. 1269) 
zu dokumentieren und maschinell nachprüfbar bereitzustellen. An den dem Bilanzstichtag der 
Wertminderung folgenden Bilanzstichtagen ist das Wertaufholungsgebot des § 6 Absatz 1 
Nummer 2 Satz 3 i. V. m. Nummer 1 Satz 4 EStG zu beachten. 


 


1. EWB dem Grunde nach 


 


6 Bei der Bewertung von Forderungen ist der Grundsatz der Einzelbewertung (§ 252 Absatz 1 
Nummer 3 HGB) zu beachten. Gegenstand der Betrachtung ist das spezielle Ausfallrisiko der 
jeweiligen Forderung. 


 


7 Sind Forderungen mit einem über das latente Ausfallrisiko hinausgehenden akuten Ausfall-
risiko behaftet, kann diesem Umstand in der Steuerbilanz im Wege der EWB Rechnung 
getragen werden. Die Frage, wann ein über das latente Ausfallrisiko hinausgehendes akutes 







 
Seite 3  Ausfallrisiko vorliegt, richtet sich in erster Linie nach der Zahlungsfähigkeit und -willigkeit 


des Schuldners, die individuell nach dessen Verhältnissen zu ermitteln ist. 


 


EWB 


(zweifelhafte Forderungen) 


Pauschalwertberichtigung (PWB) 


(werthaltige Forderungen) 


EWB 
pauschalierte 


Einzelwertberichtigung 
(pEWB) 


 


akutes Ausfallrisiko latentes Ausfallrisiko 


vorliegendes BMF-Schreiben BMF-Schreiben vom 10. Januar 
1994 (BStBl I S. 98) 


 


8 Für eine EWB dem Grunde nach reichen bloße Vermutungen oder pessimistische Beurteilun-
gen der künftigen Entwicklung, für die am Bilanzstichtag kein greifbarer Anhaltspunkt vor-
liegt, nicht aus. Es müssen beim Schuldner bereits Merkmale erkennbar sein, die auf einen 
nicht vollen Eingang der Forderung schließen lassen. Es muss daher eine Zahlungsstörung 
vorliegen, die am Bilanzstichtag bereits eine gewisse Zeit besteht und mindestens bis zur 
Bilanzaufstellung anhält. 


 


9 Eine Zahlungsstörung liegt in folgenden Fällen immer vor: 


a) 90 Tage ununterbrochener Zahlungsverzug; 


b) drei aufeinanderfolgende rückständige Raten je Darlehenskonto; 


c) Insolvenzantrag; 


d) Abgabe der Vermögensauskunft nach § 802c Zivilprozessordnung durch den Schuldner 
oder 


e) Tod des Schuldners bei überschuldetem Nachlass. 


Die Kriterien müssen am Bilanzstichtag vorliegen. Eine Zahlungsstörung im Sinne von a) und 
b) ist am Bilanzstichtag nicht gegeben, wenn die vertraglich vereinbarten Zahlungen wieder 
regelmäßig geleistet werden. Davon ist auszugehen, wenn bis zum Zeitpunkt der Aufstellung 
der Bilanz mindestens drei aufeinander folgende vertraglich vereinbarte Zahlungen geleistet 
worden sind.  
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10 Eine Zahlungsstörung kann auch in weiteren Fällen als den in Randnummer 9 genannten 
vorliegen. Zieht das Kreditinstitut andere Kriterien zur Feststellung einer Zahlungsstörung 
heran, hat es nachprüfbar aufzuzeichnen, dass am Bilanzstichtag der Teilwert der einzelnen 
Forderung voraussichtlich dauerhaft wertgemindert ist. 


 


11 EWB betreffen Forderungen, die dem Grunde nach bestehen und in die Bilanz aufzunehmen 
sind, deren Erfüllung aber zweifelhaft ist. Hiervon abzugrenzen sind solche Forderungen, die 
bilanziell bereits dem Grunde nach nicht anzusetzen sind. 


 


12 In Abgrenzung zur EWB ist eine Forderung insbesondere dann in der Steuerbilanz nicht 
anzusetzen, wenn 


a) ein schwebendes Geschäft vorliegt, 
b) sie unter einer aufschiebenden Bedingung steht und die Bedingung weder eingetreten 


noch ihr Eintritt am Bilanzstichtag so gut wie sicher ist, 
c) der Schuldner zu Recht die Einrede der Verjährung erhoben hat oder damit fest zu 


rechnen ist oder 
d) sie bestritten ist oder damit fest zu rechnen ist und über den Anspruch noch nicht 


rechtskräftig entschieden wurde oder eine Einigung zwischen den Parteien noch nicht 
zustande gekommen ist. 


 


13 Während ein Ansatz bei Vorliegen dieser Voraussetzungen zwingend ausscheidet, besteht bei 
EWB das unter Randnummer 2 beschriebene Wahlrecht für eine Wertberichtigung. Es wird 
jedoch nicht beanstandet, wenn nicht anzusetzende Forderungen in der Steuerbilanz mit 
einem Erinnerungswert von null ausgewiesen werden, soweit sie auch in der Handelsbilanz 
als Merkposten enthalten sind. 


 


2. EWB der Höhe nach 


 


14 Der Teilwert einer Forderung (§ 6 Absatz 1 Nummer 2 Satz 2 i. V. m. Nummer 1 Satz 3 
EStG) ist der Wert, den ein Erwerber des ganzen Betriebs am Bilanzstichtag für die Forde-
rung bezahlen und zu dem der Veräußerer des ganzen Betriebs sie abgeben würde (BFH-
Urteil vom 4. Dezember 1956 - I 99/56 U, BStBl III 1957 S. 16). Obergrenze für den Ansatz 
des Teilwerts sind die Anschaffungskosten. Wertuntergrenze ist der losgelöst vom Unterneh-
men zu erzielende Einzelveräußerungspreis (BFH-Urteil vom 30. Januar 1980 - I R 89/79, 
BStBl II S. 327). 
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15 Ein (wegen des Ausfallrisikos) unter ihrem Nennbetrag liegender Teilwert von Forderungen 
kann im Allgemeinen innerhalb dieser Grenzen nur im Wege der Schätzung ermittelt werden. 
Dabei kommt dem Ermessen / der Einschätzung des Kreditinstituts besondere Bedeutung zu. 
Maßgebend ist, ob ein vorsichtig bewertendes Kreditinstitut nach der allgemeinen betriebli-
chen Erfahrung aus den jeweiligen Umständen des Einzelfalls die Annahme eines – teilwei-
sen – Forderungsausfalls herleiten darf. Die Zahlungsfähigkeit und -willigkeit eines Schuld-
ners sind dabei individuell nach dessen Verhältnissen zu ermitteln.  


 


16 Allerdings muss die Schätzung eine objektive Grundlage in den am Bilanzstichtag gegebenen 
Verhältnissen finden. Bloße Vermutungen oder Beurteilungen der künftigen Entwicklung, für 
die am Bilanzstichtag kein greifbarer Anhalt vorliegt, reichen nicht aus. Wegen der Schwie-
rigkeiten, ein Ausfallwagnis als einen am Bilanzstichtag nicht sicher vorhersehbaren künfti-
gen Umstand zu beurteilen, können entsprechende betriebliche Erfahrungen der Vergangen-
heit einen wertvollen Anhaltspunkt für die Schätzung bieten, solange sich die Verhältnisse 
nicht wesentlich geändert haben (BFH-Urteil vom 20. August 2003 - I R 49/02, BStBl II 
S. 941). 


 


17 Für die Schätzung des Teilwerts sind die Verhältnisse am Bilanzstichtag (Stichtagsprinzip) 
maßgebend (BFH-Urteil vom 25. August 1983 - IV R 218/80, BStBl II 1984 S. 33).  
Dabei sind bis zum Tag der Bilanzerstellung erlangte Kenntnisse über den Wert von Forde-
rungen zum Bilanzstichtag zu berücksichtigen. Als Tag der Bilanzerstellung ist der Tag maß-
gebend, an dem die Handelsbilanz vom Vorstand (Geschäftsführer) unterschrieben wurde 
(BFH-Urteil vom 15. September 2004 - I R 5/04, BStBl II 2009 S. 100), spätestens jedoch der 
letzte Tag des dritten auf den Bilanzstichtag folgenden Monats (§ 26 Absatz 1 des Kredit-
wesengesetzes - KWG). Auch der Umstand einer späteren (teilweisen) Erfüllung der Forde-
rung kann deren Wert zum Bilanzstichtag „aufhellen“. Der Wertermittlung zugrunde zu legen 
ist er jedoch nur, wenn er spätestens am Tag der Bilanzerstellung verwirklicht worden ist. 
Nach dem Tag der Bilanzerstellung eingetretene Umstände oder erlangte Kenntnisse sind 
unbeachtlich (BFH-Urteil vom 20. August 2003 - I R 49/02, BStBl II S. 941). 


 


a) Allgemeine Schätzungsgrundlagen 


 


18 Die Möglichkeit zur Bildung einer EWB dem Grunde nach (Randnummern 6 bis 13) erlaubt 
in der Regel nicht die sofortige vollständige Abschreibung einer Forderung. Die Forderung ist 
mit ihrem wahrscheinlichen Wert anzusetzen.  
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19 Die Wertberichtigung ist aus den institutsspezifischen Erfahrungen der Vergangenheit zu 
ermitteln. Hierbei hat das Kreditinstitut alle Faktoren zu dokumentieren, die den Wert der 
Forderung am Bilanzstichtag beeinflussen. Hierzu gehören insbesondere der Wert vorhande-
ner Sicherheiten, die Dauer der Zahlungsstörung und der Umfang noch zu erwartender 
Tilgungsanteile. Die GoBD (BMF-Schreiben vom 28. November 2019, a. a. O.) sind zu 
beachten. Bei Nichtvorlage dieser Dokumentation gehen die Unsicherheiten zu Lasten des 
Kreditinstituts. 


 


20 Bei der Bemessung der jeweiligen EWB ist dabei beispielsweise zu berücksichtigen, dass  


a) auch im Fall eines Insolvenzantrags regelmäßig keine vollständige Abschreibung 
möglich, sondern maximal nur auf die Höhe der zu erwartenden Insolvenzquote 
abzuschreiben ist. 
Bei Ansatz der Insolvenzquote ist jedoch zu beachten, dass im Einzelfall Sicherheiten 
zu Gunsten der Bank vorhanden sein können, die nicht in die Insolvenzquote fallen 
(§§ 49 f. der Insolvenzordnung, abgesonderte Befriedigung). In diesen Fällen scheidet 
ein Ansatz allein nach der Insolvenzquote aus; 


b) durch eigene Beitreibungsmaßnahmen des Kreditinstituts noch Zahlungseingänge auf 
die zu bewertende Kreditforderung erzielbar sind; 


c) durch den möglichen Verkauf wertberichtigter oder abgeschriebener Forderungen an 
andere Institute oder Inkasso-Unternehmen nicht unerhebliche Kaufpreise zu erzielen 
sind oder 


d) eine Restschuldversicherung greifen kann. 


 


21 Bei der Ermittlung der Wertberichtigung sind alle noch zu erwartenden Zahlungseingänge auf 
die zu bewertende Forderung einzubeziehen. Dabei sind die Erfahrungen der Vergangenheit 
hinsichtlich der konkret zu bewertenden Forderung zu beachten.  


 


b) Unbesicherte Forderungen 


 


22 Für die Höhe der EWB bei unbesicherten Forderungen gelten die allgemeinen Schätzungs-
grundlagen (Randnummern 18 bis 21). 
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23 Der Teilwert bei unbesicherten Forderungen ist wie folgt zu ermitteln: 


Nennwert der Forderung ./. noch zu erwartende Tilgungsanteile = Wertberichtung 


Nennwert der Forderung ./. Wertberichtigung = Teilwert der Forderung 


 


c) Besicherte Forderungen 


 


24 Bei besicherten Forderungen gelten ebenfalls die allgemeinen Schätzungsgrundlagen 
(Randnummern 18 bis 21). Bei der Ermittlung einer EWB ist zunächst der Nennwert der 
Forderung um den Wert der Sicherheiten am Bilanzstichtag zu mindern (Blankoanteil der 
Forderung). Eine EWB ist maximal in der Höhe möglich, in der der Blankoanteil der Forde-
rung nicht durch zu erwartende sonstige Tilgungsanteile des Schuldners gedeckt ist. Der Teil-
wert einer besicherten Forderung entspricht der Summe aus Sicherheitenwert und zu erwar-
tenden sonstigen Tilgungsanteilen.  


 


25 Der Teilwert bei besicherten Forderungen ist daher wie folgt zu ermitteln: 


Nennwert der Forderung ./. Sicherheiten = Blankoanteil 


Blankoanteil ./. noch zu erwartende sonstige Tilgungsanteile = Wertberichtigung 


Nennwert der Forderung ./. Wertberichtigung = Teilwert der Forderung 


 


26 Hierbei sind alle Sicherheiten zu erfassen, die der Forderung direkt (enger Sicherheitenzusam-
menhang, konkrete Zweckerklärung) oder indirekt (weiter Sicherheitenzusammenhang, 
globale Zweckerklärung) als Sicherheit dienen. Bei der Teilwertermittlung sind auch solche 
Sachen oder Rechte als Sicherheiten einzubeziehen, die das Kreditinstitut am Bilanzstichtag 
in seinem Besitz oder seiner Verfügungsmacht hat und auf die sich ein AGB-Pfandrecht des 
jeweiligen Kreditinstituts erstreckt. Sicherheiten sind in der Regel mit ihrem Verkehrswert 
(z. B. § 194 Baugesetzbuch) zu bewerten. Abzüge vom Verkehrswert können nur dann vorge-
nommen werden, wenn sich aus den betrieblichen Erfahrungen der Vergangenheit für die 
jeweilige Sicherheitenverwertung nachweisbare Kosten ergeben haben, die tatsächlich zu 
einem geringeren Verwertungserlös führten. Soweit am Bilanzstichtag bereits ein Verwer-
tungsverfahren eingeleitet wurde, kann der Wert der Sicherheit auch mit dem zu erwartenden 
Verwertungserlös angesetzt werden. Dabei hat das Kreditinstitut die Besonderheiten aus dem 
jeweiligen Verwertungsverfahren sowie die besonderen Marktverhältnisse bei der Verwertung 
der betreffenden Sicherheit am Bewertungsstichtag zu berücksichtigen. Eigene Erfahrungen 
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hen. Die Randnummer 35 ist zu beachten. 


 


Im Einzelnen gilt zudem: 


 


aa) Grundschulden 


 


27 Grundschulden sind mit 100 Prozent der eingetragenen Grundschuld zuzüglich des im Grund-
buch individuell eingetragenen dinglichen Zinssatzes für drei Jahre nach Zinslaufbeginn, 
höchstens in Höhe des Verkehrswerts der mit dieser Grundschuld belasteten Immobilie unter 
Berücksichtigung der Verwertungskosten anzusetzen.  


 


28 Noch valutierende Vorlasten sind ebenfalls unter Berücksichtigung dinglicher Zinsen zu 
berücksichtigen und deshalb vom Sicherheitenwert abzuziehen. 


 


29 Abschläge auf den Verkehrswert im Rahmen der Beleihungswertermittlung des Kredit-
instituts sind steuerlich unbeachtlich. Ist die Verkehrswertermittlung nicht auf den 
Bewertungsstichtag, sondern auf einen früheren Zeitpunkt erfolgt, so ist der ermittelte 
Verkehrswert auf den Bewertungsstichtag umzurechnen. 


 


bb) Bürgschaften  


 


30 Bürgschaften sind unter steuerlichen Gesichtspunkten mit ihrem Nominalbetrag anzusetzen, 
solange keine Gründe vom Kreditinstitut nachgewiesen worden sind, dass sich die Werthaltig-
keit der Bürgschaft seit der Kreditvergabe bis zum Bewertungsstichtag geändert hat. 


 


cc) Sicherungsübereignungen  


 


31 Sicherungsübereignete Wirtschaftsgüter sind mit ihrem Verkehrswert anzusetzen. Aus Ver-
einfachungsgründen kann dieser aus den linear fortgeführten Anschaffungs-/Herstellungs-
kosten abgeleitet werden, soweit dies nicht offensichtlich zu einem unzutreffenden Ergebnis 
führt. 
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32 Bankguthaben sind mit dem Nennwert am Bilanzstichtag anzusetzen.  


 


33 Wertpapierdepots sind mit dem Depotwert am Bilanzstichtag anzusetzen. 


 


d) Kündigung und Fälligstellung der Forderung  


 


34 Auch in Fällen der Kreditkündigung und handelsrechtlichen Abschreibung ist der Teilwert der 
Forderung in der Steuerbilanz nach den vorgenannten Grundsätzen zu jedem Bilanzstichtag 
neu zu bestimmen. 


 


35 Eine Forderung aus einem gekündigten Bankdarlehen, bei dem wegen fehlender Solvenz des 
Schuldners nur noch mit dem Eingang des den nominalen Forderungsbetrag unterschreitenden 
Erlöses aus der Sicherheitenverwertung und nicht mehr mit Zinszahlungen gerechnet werden 
kann, ist dabei auf den Betrag des zu erwartenden Erlöses zu reduzieren und mit dem kredit-
institutsspezifischen Refinanzierungssatz auf den Zeitpunkt abzuzinsen, zu dem mit dem 
Eingang des Erlöses zu rechnen ist (BFH-Urteil vom 24. Oktober 2006 - I R 2/06, BStBl II 
2007 S. 469). 


 


3. Besonderheiten bei pEWB 


 


36 Forderungen können ebenso wie andere gleichartige Wirtschaftsgüter zu Sammelposten in der 
Bilanz zusammengefasst und pauschal wertberichtigt werden, wenn die Gemeinsamkeiten die 
Unterschiede überwiegen und die individuelle Behandlung schwierig oder unzumutbar 
erscheint (BFH-Urteil vom 16. Juli 1981 - IV R 89/80, BStBl II S. 766).  


 


37 Sachverhalte, in denen eine individuelle Betrachtung der einzelnen Kreditforderung erforder-
lich ist (wie beispielsweise unter § 18 KWG fallende Sachverhalte, Beitreibungsfälle, an die 
Rechtsabteilung abgegebene Fälle), sind von einer pEWB ausgenommen. 


 


38 Bei Massenkreditverfahren erscheint eine strikte Einzelbewertung der Forderungen in der 
Praxis nicht durchführbar, so dass hier die akuten Risiken durch pEWB abgebildet werden 
können. 
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39 Der Wert von Sicherheiten, der von individuellen Faktoren abhängt, kann nicht in einem 
typisierenden Verfahren pauschal bestimmt werden. Eine pEWB ist daher bei besicherten 
Forderungen nur möglich, wenn auch der Wert aller Sicherheiten pauschaliert ermittelt 
werden kann. Andernfalls kann ein pEWB-Verfahren nur auf die Differenz zwischen Nenn-
wert der Forderung und dem Wert der Sicherheiten zuzüglich zu erwartender sonstiger 
Tilgungsanteile angewendet werden. 


 


a) Bildung homogener Gruppen 


 


40 Dem Einzelbewertungsgrundsatz wird in Fällen der pEWB dann entsprochen, wenn 
Einzelforderungen mit gleichen Merkmalen zu homogenen Risikogruppen / Portfolios 
zusammengefasst und anhand einheitlicher (objektiver) Kriterien mit einem bestimmten 
EWB-Satz belegt werden. Die Gruppenbildung muss den institutsspezifischen Belangen 
gerecht werden und die jeweilige Risikogruppe / das jeweilige Portfolio muss hinreichend 
groß und repräsentativ sein. 


 


41 Dabei dürfen pEWB jedoch ausschließlich auf die zahlungsgestörten Forderungsbestände 
angewandt werden, für die eine EWB dem Grunde nach möglich wäre (akutes Ausfallrisiko). 
Für die übrigen Forderungsbestände wird auf Randnummer 46 verwiesen. 


 


42 Bei der Bildung von pEWB sind insbesondere die vom Kreditinstitut vorgehaltenen Daten der 
Finanzverwaltung nachvollziehbar offen zu legen. 


 


b) Methoden der pEWB 


 


43 Die konkrete Ermittlung der jeweiligen Wertberichtigungsquoten hat insgesamt nach einem 
einheitlichen Verfahren auf der Grundlage der institutsspezifischen Erfahrungen der Ver-
gangenheit (i. d. R. der letzten fünf Jahre) zu erfolgen. Das Verfahren muss durch das 
Kreditinstitut ausreichend dokumentiert und durch die Finanzverwaltung nachvollziehbar und 
überprüfbar sein. 


 


44 Hierbei können IT-gestützte Verfahren verwendet werden. Die steuerliche Anerkennung 
dieser Wertberichtigungsquoten steht dabei unter dem Vorbehalt, dass keine zukünftigen 
Entwicklungen der Kreditforderungen antizipiert werden dürfen und die Angemessenheit der 
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Angemessenheitsprüfung sind der Finanzverwaltung im Rahmen der Prüfung nachzuweisen. 


 


c) Scoringverfahren 


 


45 Scoringverfahren können steuerlich nur dann anerkannt werden, wenn die unter den 
Randnummern 36 bis 44 genannten Kriterien erfüllt sind. 


 


d) Abbildung latenter Ausfallrisiken in einem pEWB-System 


 


46 Soweit latente Risiken im Rahmen eines Gruppenbewertungsverfahrens abgebildet werden 
sollen, kann ein solches Verfahren im konkreten Einzelfall den individuellen Verhältnissen 
besser Rechnung tragen. Deshalb ist es nicht zu beanstanden, wenn die so ermittelte 
Wertberichtigung die maximal zulässige Pauschalwertberichtigungsquote nach dem 
Berechnungsschema des BMF-Schreibens „Pauschalwertberichtigung bei Kreditinstituten“ 
vom 10. Januar 1994 (a. a. O.) nicht überschreitet. 
 


II. Steuerliches Vereinfachungsverfahren  


 


47 Anstelle einer Einzelbewertung nach Abschnitt I kann das Kreditinstitut einheitlich für 
Forderungen i. S. des § 15 RechKredV die folgende standardisierte EWB mit festen Wert-
berichtigungsquoten (vgl. Randnummer 57) wählen, deren Berechnung an der Dauer der 
Zahlungsstörung (Zahlungsverzug) ausgerichtet ist. Das Vereinfachungsverfahren stellt eine 
von der Finanzverwaltung akzeptierte Teilwertermittlung i. S. des § 6 Absatz 1 Nummer 2 
Satz 2 EStG dar. 


 


48 Die Entscheidung über die Anwendung des steuerlichen Vereinfachungsverfahrens kann für 
jedes Wirtschaftsjahr bis zur erstmaligen elektronischen Übermittlung der Bilanz gemäß § 5b 
Absatz 1 EStG an die Finanzverwaltung getroffen werden. Eine Inanspruchnahme danach ist 
für dieses Wirtschaftsjahr nicht mehr möglich. Wählt das Kreditinstitut das steuerliche 
Vereinfachungsverfahren, ist es für dieses Wirtschaftsjahr an diese Entscheidung gebunden. 


 


49 Das steuerliche Vereinfachungsverfahren umfasst Forderungen, die einzeln wertberichtigt 
oder pauschaliert einzelwertberichtigt werden können. Es ist auf den gesamten in 
Randnummer 47 genannten Forderungsbestand nur einheitlich anzuwenden. Der Wertansatz 







 
Seite 12  der Summe dieser Forderungen in der Steuerbilanz darf den zulässigen Ansatz ihrer Summe 


in der Handelsbilanz nicht unterschreiten. 


 


50 Das Vereinfachungsverfahren kann nur in Anspruch genommen werden, wenn das Kredit-
institut die Zahlungsstörung und die Einordnung der jeweiligen Forderung als besichert oder 
unbesichert für die Finanzverwaltung nachprüfbar elektronisch dokumentiert.  


 


1. Zahlungsverzug 


 


51 Das Merkmal Zahlungsverzug im Rahmen des vorliegenden Vereinfachungsverfahrens ist für 
jede einzelne Forderung separat zu ermitteln. Ein Zahlungsverzug liegt vor, wenn ein 
Schuldner seine Schuld bis zur vom Gläubiger im Kreditvertrag eingeräumten oder festge-
legten Frist nicht vollständig bezahlt. 


 


2. Zahlungsverzug von unter 90 Tagen 


 


52 Soweit bei einer Kreditforderung ein Zahlungsverzug von unter 90 Tagen besteht, ist die 
Forderung mit dem Nennwert anzusetzen. Für diese Kundenforderungen können PWB gemäß 
BMF-Schreiben vom 10. Januar 1994 (a. a. O.) gebildet werden. 


 


3. Zahlungsverzug von mindestens 90 Tagen 


 


53 Ab einem ununterbrochenen Zahlungsverzug am Bilanzstichtag von 90 Tagen ergibt sich die 
Wertberichtigungsquote durch ratierliche Verteilung der Wertberichtigung im Wertberichti-
gungszeitraum. Die Berechnung der Wertminderung erfolgt für jede Forderung einzeln. 
Hierbei wird ein Wertberichtigungszeitraum von insgesamt 300 Tagen unterstellt.  


 


54 Bei unbesicherten Forderungen beginnt die Wertberichtigung mit 30 Prozent und erhöht sich 
alle 30 Tage um weitere 10 Prozent bis zu einer vollständigen Abschreibung nach Ablauf von 
300 Tagen Zahlungsverzug. Als unbesichert gelten auch Forderungen, für die zwar ein AGB-
Pfandrecht vereinbart ist, das Kreditinstitut am Bilanzstichtag aber keine pfändbaren Sachen 
oder Rechte des Kunden in seinem Besitz hat. 
  







 
Seite 13   


55 Bei besicherten Forderungen beginnt die Wertberichtigung mit 9 Prozent und erhöht sich alle 
30 Tage um weitere 3 Prozent bis sich nach Ablauf von 300 Tagen Zahlungsverzug eine 
Abschreibung von maximal 30 Prozent des Nominalwerts der Forderung auf den pauschalen 
Sicherheitenwert ergibt. Eine Einzelermittlung der jeweiligen Sicherheitenwerte und zukünf-
tigen Tilgungsleistungen ist bei Anwendung des steuerlichen Vereinfachungsverfahrens aus-
geschlossen. Die Höhe des jeweiligen Sicherheitenwerts ist für die Einordnung als besicherte 
Forderung unerheblich.  


 


56 Sind bei besicherten Forderungen alle vorhandenen Sicherheiten verwertet, ist die Forderung 
vollständig abzuschreiben. 


 


4. Wertberichtigungsquoten des steuerlichen Vereinfachungsverfahrens 


57  


Zahlungsverzug 
am Bilanzstichtag 
in Tagen 


Wertberichtigungsquote in Prozent 


< 90 


 


entsprechend den Regelungen des BMF-Schreibens vom 10. Januar 1994 
(a. a. O.) 


 Unbesicherte Forderungen Besicherte Forderungen 


ab 90 30 9 


ab 120 40 12 


ab 150 50 15 


ab 180 60 18 


ab 210 70 21 


ab 240 80 24 


ab 270 90 27 


ab 300 100 30 


 


58 Es wird nicht beanstandet, wenn das Kreditinstitut einen aus der erstmaligen Anwendung des 
Vereinfachungsverfahrens entstehenden Gewinn gleichmäßig auf das Wirtschaftsjahr der 
erstmaligen Anwendung des Vereinfachungsverfahrens und die vier folgenden Wirtschafts-
jahre verteilt. Die Inanspruchnahme der Nichtbeanstandungsregelung zur Gewinnverteilung 







 
Seite 14  hat das Kreditinstitut durch den Ausweis einer entsprechenden Rücklage in der Steuerbilanz 


darzustellen. Sollte das Vereinfachungsverfahren in einem der vier folgenden Wirtschafts-
jahre nicht mehr angewendet werden, ist die Rücklage in dem Wirtschaftsjahr der Abkehr 
vom Vereinfachungsverfahren vollständig aufzulösen. 


 


59 Das Vereinfachungsverfahren aus Abschnitt II darf erst für nach dem 30. Juni 2023 endende 
Wirtschaftsjahre in Anspruch genommen werden. Es ist letztmals für vor dem 1. Januar 2032 
endende Wirtschaftsjahre anzuwenden. Es ist eine Evaluierung des BMF-Schreibens mit dem 
Ziel einer praxistauglichen Verlängerung vorgesehen.  


 


Schlussbestimmungen 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. Ab sofort steht es für eine 
Übergangszeit auf den Internetseiten des Bundesministeriums der Finanzen 
(http://www.bundesfinanzministerium.de) unter der Rubrik Themen ‐ Steuern ‑ Steuerarten ‐ 
Einkommensteuer zur Verfügung. 
 
Im Auftrag 



http://www.bundesfinanzministerium.de/
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POSTANSCHRIFT   Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin  


 Nur per E-Mail  
  Oberste Finanzbehörden   der  Länder  


HAUSANSCHRIFT Wilhelmstraße 97 
10117 Berlin 


TEL +49 (0) 30 18 682-0 


E-MAIL poststelle@bmf.bund.de 
DATUM 11. März 2024 


BETREFF   Grundsätze  zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern,  
Aufzeichnungen  und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff  
(GoBD); 
Änderung aufgrund verschiedener gesetzlicher Änderungen  


GZ IV D 2 - S 0316/21/10001 :002 
DOK 2024/0184201 


(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Insbesondere aufgrund des Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/514 des Rates 
vom 22. März 2021 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU über die Zusammenarbeit der 
Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung und zur Modernisierung des Steuerver-
fahrensrechts ergibt sich an verschiedenen Stellen Änderungsbedarf bei den GoBD. 


Nach Erörterung mit den obersten Finanzbehörden der Länder werden die GoBD, veröffent-
licht mit BMF-Schreiben vom 28. November 2019 (BStBl I S. 1269), mit sofortiger Wirkung 
wie folgt geändert: 


1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert: 
In der Angabe zu 1.6 das Wort „Finanzverwaltung“ durch das Wort „Finanzbehörde“ 
ersetzt. 


2. In Randziffer 6 Satz 3 und in der Überschrift des Unterabschnitts 1.6 wird jeweils das 
Wort „Finanzverwaltung“ durch das Wort „Finanzbehörde“ ersetzt. 


3. Randziffer 11 wird wie folgt geändert: 
a) Satz 1 wird durch die folgenden Sätze ersetzt: 


www.bundesfinanzministerium.de 



mailto:poststelle@bmf.bund.de

http:www.bundesfinanzministerium.de





 
    


 
  


  
 


  
 


 
 


  


 
 


 
 


 
 


  
 
  


 
 


 
 
 


 
 


 
 


  
 


 
 


 
 


 
 
  


Seite 2 „Nach § 158 Absatz 1 AO sind die Buchführung und die Aufzeichnungen des 
Steuerpflichtigen, die den Vorschriften der §§ 140 bis 148 AO entsprechen, der 
Besteuerung zugrunde zu legen. Der Grundsatz gilt nicht, soweit nach den Umständen 
des Einzelfalls Anlass besteht, die sachliche Richtigkeit der Buchführung oder der 
Aufzeichnungen zu beanstanden (§ 158 Absatz 2 Nummer 1 AO) oder soweit die 
elektronischen Daten nicht nach den Vorgaben einer der vorgeschriebenen digitalen 
Schnittstellen der Finanzbehörde zur Verfügung gestellt werden (§ 158 Absatz 2 
Nummer 2 AO).“ 


b) In Satz 3 wird jeweils das Wort „Finanzverwaltung“ durch das Wort 
„Finanzbehörde“ ersetzt. 


4. Randziffer 15 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 
„Bei Kleinunternehmen, deren Jahresumsatz die Vorjahresgrenze des § 19 Absatz 1 
Satz 1 UStG in seiner jeweils gültigen Fassung nicht übersteigt und die ihren Gewinn 
durch Einnahmen-Überschussrechnung ermitteln, ist die Erfüllung der Anforderungen 
an die Aufzeichnungen nach den GoBD regelmäßig auch mit Blick auf die 
Unternehmensgröße zu bewerten. 


5. Randziffer 39, 2. Absatz, wird wie folgt geändert: 
a) In Satz 1 wird die Angabe „2.1.4“ durch die Angabe „2.2.2“ ersetzt. 
b) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 
„Bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen des § 146 Absatz 1 Satz 3 AO ist die 
Zumutbarkeit nicht gesondert zu prüfen.“ 


6. In Randziffer 43 wird folgender Satz angefügt: 
„Auf § 146a Absatz 2 AO wird hingewiesen.“ 


7. In Randziffer 94 werden nach dem Tiret „Konto und Gegenkonto“ die folgenden 
Tirets eingefügt: 
„• Kontoart (Aktiva, Passiva, Kapital, Aufwand, Ertrag, sonstige), 
• Kontotyp (Bilanz, GuV, Debitor, Kreditor, steuerlicher Gewinn / außerbilanzielle 
Zu- und Abrechnungen, sonstige),“ 


8. Randziffer 124 wird aufgehoben. 


9. In Randziffer 128 Satz 2 wird das Wort „Datenträgerüberlassung“ durch das Wort 
„Datenüberlassung“ ersetzt und die Wörter „auf dem Datenträger“ gestrichen. 







 
    


 


  
  


  
 


 
 
 


 
 


 
 


 
  


 
 


   
  


 


 
  


 
 


 
 


 
  


 


  
  


 


Seite 3 10. In Randziffer 136 wird Satz 1 des letzten Absatzes wie folgt gefasst: 
„Erfolgt im Zusammenhang mit einer auf § 146 Absatz 2a AO beruhenden oder nach 
§ 146 Absatz 2b AO genehmigten Verlagerung der elektronischen Buchführung in 
einen oder mehrere ausländische Staaten eine ersetzende bildliche Erfassung, wird es 
nicht beanstandet, wenn die papierenen Ursprungsbelege zu diesem Zweck an den Ort 
der elektronischen Buchführung verbracht werden.“ 


11. In Randziffer 159 wird folgender Satz vorangestellt: 
„Das Recht auf Datenzugriff nach § 147 Absatz 6 Satz 1 AO ist in allen dort 
genannten Ausgestaltungen auf den Rahmen der jeweiligen Außenprüfung 
beschränkt.“ 


12. In Randziffer 160 Satz 3 wird das Wort „Datenträgerüberlassung“ durch die Wörter 
„überlassenen Daten“ sowie das Wort „Finanzverwaltung“ durch das Wort 
„Finanzbehörde“ ersetzt. 


13. In Randziffer 161, Beispiel 12, 2. Tiret wird das Wort „Datenträgerüberlassung“ durch 
das Wort „Datenüberlassung“ ersetzt. 


14. Die Randziffern 167 bis 169 werden durch die folgenden Randziffern ersetzt: 
„167 Datenüberlassung (Z3) 


Die Finanzbehörde kann ferner verlangen, dass ihr die aufzeichnungs- und aufbe-
wahrungspflichtigen Daten, einschließlich der jeweiligen Meta-, Stamm- und 
Bewegungsdaten sowie der internen und externen Verknüpfungen (z. B. zwischen den 
Tabellen einer relationalen Datenbank), und elektronische Dokumente und Unterlagen 
in einem maschinell lesbaren und auswertbaren Format zur Auswertung überlassen 
werden. Dies kann z. B. auf einem Datenträger oder durch Zurverfügungstellung der 
Daten über eine Datenaustauschplattform erfolgen, für die die Finanzbehörde einen 
Zugang eröffnet hat (§ 87a Absatz 1 AO). Dieses Verlangen kann gem. § 197 Absatz 3 
AO mit der Prüfungsanordnung innerhalb einer angemessenen Frist bereits vor dem 
Beginn der Prüfung geltend gemacht werden. Die Finanzbehörde ist nicht berechtigt, 
selbst Daten aus dem DV-System herunterzuladen oder Kopien vorhandener 
Datensicherungen vorzunehmen. 


168 Die Datenüberlassung umfasst die Mitnahme der Daten aus der Sphäre des 
Steuerpflichtigen. Eine Verarbeitung und Aufbewahrung der Daten ist auch auf 
mobilen Datenverarbeitungssystemen der Finanzbehörden unabhängig von deren 
Einsatzort zulässig. Die Finanzbehörde darf die Daten bis zur Unanfechtbarkeit der die 
Daten betreffenden Verwaltungsakte auch auf den mobilen Datenverarbeitungs-
systemen unabhängig vom Einsatzort aufbewahren (vgl. § 147 Absatz 7 AO). 







 
    


 
  


 
   


   
 


  
 


  
 


 
 


 
 


   
    


 
  
 


 
  


  
 


    
 


 


   
 


 
 


   
 


 
   


 
  


Seite 4 169 Spätestens nach Bestandskraft der aufgrund der Außenprüfung ergangenen Bescheide 
sind die vom Steuerpflichtigen überlassenen Daten zu löschen und ggf. zur 
Auswertung überlassene Datenträger an diesen zurückzugeben.“ 


15. Randziffer 176 wird wie folgt geändert: 
a) In Satz 1 wird das Wort „Datenträgerüberlassung“ durch das Wort 
„Datenüberlassung“ ersetzt. 


b) In Satz 4 und 5 wird jeweils das Wort „Datenträger“ durch das Wort 
„Datenüberlassungen“ ersetzt. 


c) In Satz 7 wird das Wort „Finanzverwaltung“ durch das Wort „Finanzbehörde“ 
ersetzt. 


16. In Randziffer 177 wird das Wort „Datenträgerüberlassung“ durch das Wort 
„Datenüberlassung“ ersetzt. 


17. Randziffer 178 wird wie folgt gefasst: 
„178 „Ergänzende Informationen zur Datenüberlassung sind in der Anlage 


zusammengefasst. Die Digitalen Schnittstellen der Finanzverwaltung (DSFinV bzw. 
DLS) stehen auf der Internet-Seite des Bundeszentralamts für Steuern (www.bzst.de) 
zum Download bereit.“ 


18. Randziffern 182 bis 184 werden durch die folgenden Randziffern ersetzt: 
„182 Die GoBD in der Fassung vom 28. November 2019 treten mit Wirkung vom 1. Januar 


2020 an die Stelle des BMF-Schreibens vom 14. November 2014 
- IV A 4 - S 0316/13/10003 -, BStBl I S. 1450. 


183 Die GoBD in der Fassung vom 28. November 2019 sind auf Besteuerungszeiträume 
anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2019 beginnen. Es wird nicht beanstandet, 
wenn der Steuerpflichtige diese Grundsätze auf Besteuerungszeiträume anwendet, die 
vor dem 1. Januar 2020 enden. 


184 Die GoBD in der Fassung vom 11. März 2024 gelten ab dem 1. April 2024.“ 


22. Die Anlage wird wie folgt gefasst: 


„Ergänzende Informationen zur Datenüberlassung 


Die „Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, 
Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff 
(GoBD)“ in Form der Neufassung durch das BMF-Schreiben vom 28. November 2019 
(BStBl I S. 1269), geändert durch das BMF-Schreiben vom 11. März 2024 regeln die 



http:www.bzst.de





 
   


 
 


  
        


    
 


 
  


    
 


    
 


 
    


 
 


  
 


  
 
 
 


  
 


 
 


 
 


   
  


  
 


 
  


    
  


 
 


 
  


Seite 5 Datenüberlassung. 
Auf Verlangen der Finanzbehörde müssen aufzeichnungs- und aufbewahrungspflichtige 
Daten und zur Auswertung der Daten notwendige Strukturinformationen in maschinell 
auswertbarer Form durch das geprüfte Unternehmen bereitgestellt werden. 
Da gerade die Datenüberlassung dem geprüften Unternehmen erhebliche Probleme 
bereiten kann, werden nachfolgende Informationen zur Datenüberlassung als Hilfe 
bereitgestellt. 


1. Beschreibungsstandard für die Datenüberlassung 
Die Finanzbehörde hat mit Softwareherstellern sowie dem deutschen Vertrieb der 
bundeseinheitlichen Prüfsoftware der Finanzverwaltung „IDEA“ (Firma CaseWare 
Germany GmbH) eine einheitliche, technische Bereitstellungshilfe zur Format- und 
Inhaltsbeschreibung der aufzeichnungs- und aufbewahrungspflichtigen Daten 
entwickelt. 
Umfang, Struktur oder Bezeichnung der aufzeichnungs- und aufbewahrungspflichtigen 
Daten werden durch den Beschreibungsstandard nicht vorgegeben. 


1.1 Beschreibungsstandard als technische Bereitstellungshilfe 
Der Beschreibungsstandard für die Datenüberlassung definiert die Datenimport-
Schnittstelle zur automatisierten Übernahme aufzeichnungs- und 
aufbewahrungspflichtiger Daten einschließlich der zur maschinellen Auswertung 
erforderlichen Strukturinformationen und Verknüpfungen. Er ermöglicht 
Softwareherstellern und geprüften Unternehmen auf freiwilliger Basis eine problemlose 
Datenübergabe bei angeforderter Datenüberlassung im Rahmen einer Außenprüfung. 


1.2 Funktionsweise und Inhalt des XML-basierten Beschreibungsstandards 
Um die unterschiedlichen Datenstrukturen verarbeiten zu können, muss das geprüfte 
Unternehmen oder ein beauftragter Dritter die aufzeichnungs- und 
aufbewahrungspflichtigen Daten weitgehend „denormalisiert“ zur Verfügung stellen. 
Der Beschreibungsstandard legt das Dateiformat für diese Daten auf gängige 
Standardformate fest. Zusätzlich liefert der Beschreibungsstandard eine maschinell 
auswertbare Beschreibung der Daten, Datenformate und Verknüpfungen im XML-
Format. 


1.3 Weiterführende Informationen zum Beschreibungsstandard 
Die aktuelle technische Beschreibung kann bei der Firma CaseWare Germany GmbH 
(https://www.caseware.net/) kostenlos angefordert werden. Sie beinhaltet insbesondere 
die technische Organisation des Beschreibungsstandards und eine Erläuterung der 
zugrunde liegenden DTD (Document Type Definition). 



http:https://www.caseware.net





 
    


   
 
 


  
  


 
  


    
 


 
 


 
  


   
  


 
 


  
 


 
  


  
 


 
  
  


 
   


 


 
   


      
   


  
     


 
 


Seite 6 1.4 Muster-index.xml-Dateien der Finanzbehörde 
Im Zusammenhang mit der Beschreibung digitaler Schnittstellen stellt die Finanzbehörde 
Muster-index.xml zur Verfügung. Zur Verwendung und Anpassung der Muster-
index.xml gilt Folgendes: 
Die Felder (Spalten) müssen in jeder zur Verfügung gestellten csv-Datei in der 
beschriebenen Reihenfolge enthalten sein. In jeder csv-Datei soll ein Kopfdatensatz mit 
den Bezeichnungen des Feldnamens vorangestellt werden. Darüber hinaus ist eine 
beschreibende index.xml-Datei beizufügen. Die jeweilige Muster-index.xml der 
Finanzbehörde ist bei Verwendung von Zusatzfeldern und -tabellen zu ergänzen und bei 
Abweichungen der csv-Daten vom Muster anzupassen (z. B. kein Kopfdatensatz 
enthalten, Feldtrenner nicht Semikolon, Dezimaltrennzeichen nicht Komma, 
Tausendertrennzeichen nicht Punkt, Zeilenumbruch nicht CRLF, Texteinschlusszeichen 
nicht Anführungszeichen). 


2. Digitale LohnSchnittstelle 
Für den Bereich der Lohnsteuer-Außenprüfung hat die Finanzbehörde die Digitale 
LohnSchnittstelle (DLS) erarbeitet. 


Die DLS ist eine verpflichtend einzuhaltende Datensatzbeschreibung für den 
standardisierten Datenexport aus dem Lohnabrechnungsprogramm des Arbeitgebers zur 
Übergabe an die Finanzbehörde. Sie stellt eine einheitliche Strukturierung und 
Bezeichnung der nach § 41 EStG und § 4 LStDV im Lohnkonto aufzuzeichnenden Daten 
in Dateien und Datenfelder sicher – unabhängig von dem Lohnabrechnungsprogramm 
des Arbeitgebers. Eine abschließende Definition und Aufzählung der aufzeichnungs- und 
aufbewahrungspflichtigen Daten sind mit der DLS nicht verbunden. 


Das Datenzugriffsrecht nach § 147 Absatz 6 AO auf weitere aufzeichnungs- und 
aufbewahrungspflichtige Unterlagen bleibt von der Anwendung der DLS unberührt. 


Die jeweils aktuelle Version der DLS steht mit weiteren Informationen auf der 
Internetseite des Bundeszentralamtes für Steuern unter www.bzst.bund.de zur Einsicht 
und zum Download bereit. 


3. Exporte aus elektronischen Aufzeichnungssystemen, die in den 
Anwendungsbereich des § 146a Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3 AO i. V. m. 
§ 1 Kassensicherungsverordnung fallen 


Mit dem Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen vom 
22. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3152) wurde geregelt, dass Daten, die mit Hilfe eines 
elektronischen Aufzeichnungssystems erfasst werden, ab dem 1. Januar 2020 mit einer 
zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung (TSE) zu schützen sind 



http:www.bzst.bund.de





 
        


 
  


    
 


     
  


 
 


 
 


  
        
   


 
  
  


 


 
 
  


  
  
     


   
 


     
      


 
    


     
  


  
  


     
  


   
 


       
  


  


Seite 7 (vgl. § 146a Absatz 1 Satz 1 und 2 AO i. V. m. § 1 Kassensicherungsverordnung -
KassenSichV). Diese Daten sind der Finanzbehörde anlässlich einer Außenprüfung oder 
einer Kassen-Nachschau über eine einheitliche digitale Schnittstelle (§ 4 KassenSichV) 
zur Verfügung zu stellen (vgl. § 146a Absatz 1 Satz 4 AO). Die einheitliche digitale 
Schnittstelle besteht aus der Einbindungsschnittstelle, der Exportschnittstelle sowie 
der Digitalen Schnittstellen der Finanzverwaltung (DSFinV -vgl. Nr. 4 des AEAO zu 
§ 146a bzw. Nr. 1.13 des AEAO zu § 146a in der ab 1. Januar 2024 geltenden Fassung). 
Über sie sind jeweils verpflichtend die erforderlichen Daten sowie Formate definiert. 


Die jeweilige DSFinV liefert hierzu eine fachliche und technische Beschreibung. 


Die jeweils aktuelle Version der jeweiligen DSFinV steht mit weiteren Informationen 
auf der Internetseite des Bundeszentralamtes für Steuern unter www.bzst.bund.de zur 
Einsicht und zum Download bereit. 


Das Datenzugriffsrecht nach § 147 Absatz 6 AO auf weitere aufzeichnungs- und 
aufbewahrungspflichtige Unterlagen bleibt von der Anwendung der jeweiligen DSFinV 
unberührt. 


4. Weitere unterstützte Dateiformate der Prüfsoftware 
Neben dem Beschreibungsstandard unterstützt die von der Finanzbehörde eingesetzte 
Prüfsoftware IDEA folgende Dateiformate - sofern die zur Auswertung der Daten 
notwendigen Strukturinformationen gleichfalls in maschinell auswertbarer Form 
bereitgestellt werden und das Einlesen der Daten ohne Installation zusätzlicher 
Fremdsoftware möglich ist: 


• ASCII feste Länge 
(zzgl. Information für Struktur und Datenelemente etc. in maschinell 
auswertbarer Form) 


• ASCII Delimited 
(einschließlich kommagetrennter Werte, zzgl. Information für Struktur und 
Datenelemente etc. in maschinell auswertbarer Form) 


• Excel 
(nur Dateien im xlsx-Format / Dateien in anderen Excel-Formaten werden 
nicht unterstützt, zzgl. Informationen für Struktur und Datenelemente etc. 
in maschinell auswertbarer Form) 


• Access 
(nur Dateien im accdb-Format / Dateien im mdb-Format werden nicht 
unterstützt, zzgl. Informationen für Struktur und Datenelemente etc. in 
maschinell auswertbarer Form) 



http:www.bzst.bund.de





 
     


       
 


   
  


 
  


 
 


 
 


   
 
 


 
  


  
 


 
  


  
 


 
 


 
 


   
  


  
  


  
  


  
  


   
   


 
 


 
 


 
 


Seite 8 • dBASE 
(zzgl. Informationen für Struktur und Datenelemente etc. in maschinell 
auswertbarer Form) 


• Dateien von SAP/AIS 
(zzgl. Informationen für Struktur und Datenelemente etc. in maschinell 
auswertbarer Form) 


Des Weiteren ist bei passwortgeschützten Dateien erforderlich, das Kennwort 
anzugeben. Nicht unterstützte Dateiformate müssen in lesbare Formate konvertiert 
werden. 


Werden die Daten aus einer Tabellenkalkulation angeliefert, sollten in den Tabellen nur 
die reinen Daten und keine leeren Zeilen, Zwischensummenzeilen oder Summenzeilen 
enthalten sein. Die Felder sollten entsprechend dem Feldtyp formatiert werden und in der 
ersten Zeile einen entsprechenden Feldnamen enthalten. Verknüpfungen sollten als 
eindeutige Schlüsselfelder mitgeliefert werden. 
Für eine maschinelle Auswertbarkeit ist u. a. die Verwendung eindeutiger Feld- und 
Datensatztrennkriterien sowie Texteinschlusszeichen erforderlich (so darf zum Beispiel 
das Texteinschlusszeichen nicht als Feldinhalt verwandt werden). 


5. Anwendungsregelung 
Dieses Schreiben ersetzt das Schreiben vom 28. November 2019. 


Soweit folgende Formate nicht mehr aufgenommen wurden, werden diese für 
Besteuerungszeiträume, die nach dem 31. Dezember 2024 beginnen, nicht mehr 
unterstützt: 


• EBCDIC feste Länge (zzgl. Information für Struktur und Datenelemente etc. in 
maschinell auswertbarer Form) 


• EBCDIC Dateien mit variabler Länge (zzgl. Information für Struktur und 
Datenelemente etc. in maschinell auswertbarer Form) 


• Lotus 123 (zzgl. Informationen für Struktur und Datenelemente etc. in 
maschinell auswertbarer Form) 


• ASCII-Druckdateien (zzgl. Info für Struktur und Datenelemente etc. in 
maschinell auswertbarer Form) 


• Konvertieren von AS/400 Datensatzbeschreibungen 
(FDF-Dateien erstellt von PC Support/400) in RDE-Datensatzbeschreibungen 
(zzgl. Informationen für Struktur und Datenelemente etc. in maschinell 
auswertbarer Form) 


Für Besteuerungszeiträume, die vor dem 1. Januar 2025 enden, gilt das Schreiben für die 
vorgenannten Formate in der Fassung vom 28. November 2019 fort.“ 







 
   
 


 
 


    


Seite 9 Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 


Im Auftrag 


Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 





		„Ergänzende Informationen zur Datenüberlassung

		1. Beschreibungsstandard für die Datenüberlassung

		1.1 Beschreibungsstandard als technische Bereitstellungshilfe

		1.2 Funktionsweise und Inhalt des XML-basierten Beschreibungsstandards

		1.3 Weiterführende Informationen zum Beschreibungsstandard

		1.4 Muster-index.xml-Dateien der Finanzbehörde



		2. Digitale LohnSchnittstelle

		3. Exporte aus elektronischen Aufzeichnungssystemen, die in den Anwendungsbereich des § 146a Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3 AO i. V. m. § 1 Kassensicherungsverordnung fallen

		4. Weitere unterstützte Dateiformate der Prüfsoftware

		5. Anwendungsregelung
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POSTANSCHRIFT  Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin  


 Nur per E-Mail  
  Oberste Finanzbehörden   der  Länder  


HAUSANSCHRIFT Wilhelmstraße 97 
10117 Berlin 


TEL +49 (0) 30 18 682-0 


E-MAIL poststelle@bmf.bund.de 
DATUM 11. März 2024 


BETREFF   Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/514 des Rates vom 22. März 2021 zur 
Änderung der Richtlinie 2011/16/EU über die Zusammenarbeit der Verwaltungs-
behörden im Bereich der Besteuerung und zur Modernisierung des Steuerverfahrens-
rechts vom 20.  Dezember 2022;  


  Änderung des Anwendungserlasses zu § 158 AO  
GZ IV D 2 - S 0333/23/10001 :001 


DOK 2024/0200309 
(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Durch das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/514 des Rates vom 22. März 2021 
zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden 
im Bereich der Besteuerung und zur Modernisierung des Steuerverfahrensrechts vom 
20. Dezember 2022 (BGBl. S. 2730) ist § 158 AO (Beweiskraft der Buchführung) neu gefasst 
worden. 


Nach Erörterung mit den obersten Finanzbehörden der Länder wird der Anwendungserlass 
zur Abgabenordnung vom 31. Januar 2014 (BStBl I S. 290), der zuletzt durch das BMF-
Schreiben vom 5. Februar 2024 (BStBl S. 177) geändert worden ist, mit sofortiger Wirkung 
zu § 158 wie folgt geändert: 


Die Regelung zu § 158 wird wie folgt neu gefasst: 


„AEAO zu § 158 – Beweiskraft der Buchführung: 


1. Bei formeller Ordnungsmäßigkeit der Buchführung und der Aufzeichnungen des 
Steuerpflichtigen enthält § 158 Abs. 1 AO die gesetzliche Vermutung zur sachlichen 
Richtigkeit der Buchführung und der Aufzeichnungen. 


www.bundesfinanzministerium.de 
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Seite 2 2. Die formelle Ordnungsmäßigkeit der Buchführung und der Aufzeichnungen beurteilt 
sich nach den §§ 140 bis 148 AO und gegebenenfalls nach den weiteren Ordnungsvor-
schriften der Einzelsteuergesetze. Für die Annahme einer formellen Ordnungsmäßig-
keit ist das Gesamtbild aller Umstände des Einzelfalls maßgebend. Die Buchführung 
und die Aufzeichnungen können trotz einzelner formeller Mängel aufgrund der 
Gesamtwertung insgesamt als formell ordnungsmäßig anzusehen sein. Eine Buchfüh-
rung ist erst dann formell ordnungswidrig, wenn sie wesentliche Mängel aufweist oder 
die Gesamtheit aller (unwesentlichen) Mängel diesen Schluss fordert (BFH-Beschluss 
vom 2.12.2008, X B 69/08, m.w.N.). 


3. Die Vermutung nach § 158 Abs. 1 AO verliert ihre Wirksamkeit nach § 158 Abs. 2 
Nr. 1 AO insbesondere, soweit es nach einer Verprobung oder anderen Erkenntnissen 
unwahrscheinlich ist, dass das ausgewiesene Ergebnis mit den tatsächlichen 
Verhältnissen übereinstimmt. 


4. Die Vermutung nach § 158 Abs. 1 AO verliert ihre Wirksamkeit nach § 158 Abs. 2 
Nr. 2 AO, soweit der Steuerpflichtige der Finanzverwaltung aufbewahrungspflichtige 
digitale Unterlagen nicht nach den Vorgaben der einheitlichen digitalen Schnittstellen 
(vgl. § 146a AO i. V. m. § 4 KassenSichV, § 147b AO oder § 41 Abs. 1 Satz 7 EStG 
i. V. m. § 4 Abs. 2a LStDV) zur Verfügung stellt. Bei dem Zur-Verfügung-Stellen von 
Unterlagen nach den Vorgaben einer einheitlichen digitalen Schnittstelle handelt es 
sich um formelle Anforderungen an die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung und der 
Aufzeichnungen. Die Buchführung und die Aufzeichnungen entsprechen nicht den 
Vorgaben einer einheitlichen digitalen Schnittstelle, wenn die aufbewahrungspflich-
tigen digitalen Unterlagen und die Strukturinformationen nicht in dem geforderten 
Datenformat vorgelegt werden. 


5. Ist § 158 Abs. 1 AO wegen einer Ausnahme nach § 158 Abs. 2 AO nicht anwendbar, 
richten sich die hieraus resultierenden Folgen für die Besteuerung insoweit nach den 
Umständen des Einzelfalls.  


Ist die Buchführung oder sind die Aufzeichnungen ganz oder teilweise aufgrund des 
§ 158 Abs. 2 Nr. 1 AO nicht der Besteuerung zugrunde zu legen, können die 
Besteuerungsgrundlagen nach § 162 Abs. 1 i. V. m. Abs. 2 Satz 2 AO geschätzt 
werden. Insoweit kommt der sachlichen Gewichtung der Mängel ausschlaggebende 
Bedeutung zu. Das Buchführungsergebnis ist nicht zu übernehmen, soweit die 
Beanstandungen reichen. Eine Vollschätzung an Stelle einer Hinzuschätzung kommt 
nur dann in Betracht, wenn sich die Buchführung in wesentlichen Teilen als 
unbrauchbar erweist. 







 
   


  


 
 


  
 


 
 


    


Seite 3 Ist die Buchführung oder sind die Aufzeichnungen ganz oder teilweise aufgrund des 
§ 158 Abs. 2 Nr. 2 AO nicht der Besteuerung zugrunde zu legen, kann eine 
Schätzungsbefugnis nach § 162 Abs. 1 i. V. m. Abs. 2 Satz 2 AO insoweit gegeben 
sein, wie die aufbewahrungspflichtigen digitalen Unterlagen und die Strukturinfor-
mationen nicht in dem geforderten Datenformat vorgelegt werden. 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht 


Im Auftrag 


Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 












 


Postanschrift Berlin: Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin 
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BETREFF  Änderung des Anwendungserlasses zur Abgabenordnung (AEAO); 
  Weitere Anpassungen des AEAO an das Personengesellschaftsrechtsmodernisierungs-


gesetz und das Kreditzweitmarktförderungsgesetz 
   BEZUG  TOP 12 und TOP 17 der Sitzung AO I/2024 
   GZ  IV D 1 - S 0062/23/10005 :002 


DOK  2024/0266272 
  (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


 


Im Anschluss an das BMF-Schreiben vom 29. Dezember 2023 (BStBl I 2024 S. 12) hat sich 
punktueller Anpassungsbedarf im Anwendungserlass zur Abgabenordnung an das Personen-
gesellschaftsrechtsmodernisierungsgesetz und das Kreditzweitmarktförderungsgesetz ergeben.  
 
Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder wird der Anwendungserlass zur Abgabenordnung (AEAO) vom 31. Januar 2014 
(BStBl I S. 290), der zuletzt durch das BMF-Schreiben vom 5. Februar 2024 (BStBl I S. 177) 
geändert worden ist, mit sofortiger Wirkung wie folgt geändert: 
 
1. In der Regelung zu § 14a AO wird folgende neue Nummer 8 angefügt: 


„8. Da sich die verfahrensrechtlichen Regelungen bei rechtsfähigen Personen-
vereinigungen (§ 14a Abs. 2 AO) und nicht rechtsfähigen Personenvereini-
gungen (§ 14a Abs. 3 AO) insbesondere bei der Bekanntgabe von Bescheiden 
über die gesonderte und einheitliche Feststellung (§§ 183, 183a AO) deutlich 
unterscheiden, muss im Einzelfall geprüft werden, ob die Beteiligten einer 
Bruchteils- oder Erbengemeinschaft bei gemeinsamer steuerrelevanter Nutzung 
des gemeinschaftlichen Rechts/Gegenstands (z.B. einer Immobilie) - ggf. 
konkludent - eine Gesellschaft i. S. d. § 705 BGB gegründet haben, die nach 
dem Willen der Gesellschafter am Rechtsverkehr teilnehmen soll (Außen-







 
Seite 2  GbR). Da der Abschluss des Gesellschaftsvertrags einer GbR formfrei ist (der 


Vertrag kann auch konkludent geschlossen werden) und im Regelfall keiner 
Registereintragung bedarf (anders z.B., wenn die GbR ein Grundstück erwer-
ben oder ein ihr gehörendes Grundstück veräußern will), ist es in der Praxis 
mitunter schwierig festzustellen, ob die Miteigentümer eines Gegenstands 
(z. B. einer Immobilie) durch Vermietung oder Verpachtung eine (rechts-
fähige) GbR begründen, solange kein Gesellschaftsvertrag vorgelegt oder 
zumindest vorgetragen wird.  


Falls kein Gesellschaftsvertrag vorgelegt wird und die Feststellungsbeteiligten 
die Personenvereinigung gegenüber der Finanzbehörde auch nicht ausdrücklich 
als (rechtsfähige) Gesellschaft bzw. GbR bezeichnen, können folgende Indizien 
die Feststellung einer (ggf. konkludenten) Gründung einer rechtsfähigen GbR 
erleichtern: 


- Abschluss des Miet- oder Pachtvertrags oder anderweitige Korrespondenz 
mit Dritten im Namen einer (Grundstücks-)Gesellschaft; 


- Zahlung der Miete oder Pacht auf ein Konto, bei dem eine (Grundstücks-) 
Gesellschaft als Kontoinhaber genannt ist (unerheblich ist, ob alle oder nur 
einzelne Miteigentümer verfügungsberechtigt sind); 


- im Grundbuch ist als Eigentümer der Immobilie eine Gesellschaft 
eingetragen; 


- der Umfang der Vermietung oder Verpachtung übersteigt den Rahmen einer 
privatüblichen Vermögensverwaltung; 


- die Miteigentümer sind weder Ehegatten noch Lebenspartner, u. U. sogar 
keine Angehörigen i. S. d. § 15 AO. 


Wurde kein Gesellschaftsvertrag vorgelegt und haben die Feststellungsbetei-
ligten die Personenvereinigung gegenüber der Finanzbehörde auch nicht aus-
drücklich als (rechtsfähige) Gesellschaft bzw. GbR bezeichnet, ist von einer 
Bruchteils- oder Erbengemeinschaft auszugehen, wenn keines dieser Indizien 
vorliegt. 


Gegenbeispiel: 


Ehegatten/Lebenspartner vermieten in ihrem im Miteigentum stehenden Haus 
ein Zimmer oder eine Wohnung, die Miete wird auf das Bankkonto der Ehe-
gatten/Lebenspartner überwiesen. Diese Tätigkeit gehört noch zur gemein-
schaftlichen Verwaltung des Bruchteilseigentums und begründet keine rechts-
fähige GbR.“ 


  







 
Seite 3   


2. Nummer 2.7.2 der Regelung zu § 122 AO wird wie folgt gefasst: 
 


„2.7.2  Befindet sich eine Personenhandelsgesellschaft (OHG, KG) oder eine rechts-
fähige GbR in der gesellschaftsrechtlichen Liquidation, so sind nur die Liqui-
datoren zur Geschäftsführung und Vertretung befugt (§ 144, § 146 Abs. 1 
HGB, ggf. i. V. m. § 161 Abs. 2 HGB; §§ 736, 736b BGB); bei der KG gilt 
dies allerdings - sofern durch Gesellschaftsvertrag oder Gesellschafterbe-
schluss nichts anderes bestimmt ist - nur für die Komplementäre (§ 178 HGB). 
Die Löschung im Handelsregister wirkt nur deklaratorisch (BFH-Urteil vom 
22.1.1985, VIII R 37/84, BStBl II S. 501); das Gleiche gilt für die Löschung 
einer GbR im Gesellschaftsregister. 


Verwaltungsakte sind den Liquidatoren unter Angabe des Vertretungsverhält-
nisses bekannt zu geben (vgl. AEAO zu § 122, Nr. 1.4; BFH-Urteile vom 
16.6.1961, III 329/58 U, BStBl III S. 349, und vom 24.3.1987, X R 28/80, 
BStBl 1988 II S. 316). Bei mehreren Liquidatoren genügt die Bekanntgabe an 
einen von ihnen (BFH-Urteil vom 8.11.1995, V R 64/94, BStBl 1996 II S. 256; 
siehe auch § 6 Abs. 3 VwZG).  


Sind gegenüber einer GmbH & Co. KG, bei der allein die GmbH Komplemen-
tärin war, nach Löschung der GmbH im Handelsregister noch Verwaltungsakte 
zu erlassen, gelten die Ausführungen in Nr. 2.8.3.2 des AEAO zu § 122 ent-
sprechend, weil grundsätzlich nur die GmbH als ehemalige Komplementärin 
zur Vertretung befugt ist bzw. war (§ 161 Abs. 2 i.V.m. § 146 Abs. 1 Satz 1 
und § 178 HGB).“ 


 
3. Die Regelung zu § 352 AO wird wie folgt geändert: 


 a) Nummer 4 wird wie folgt gefasst: 


„4. Ferner können folgende Gesellschafter, Gemeinschafter oder Mitbe-
rechtigte - unabhängig von der Rechtsfähigkeit der Personenverei-
nigung - in folgenden Fällen Einspruch gegen den Feststellungs-
bescheid einlegen: 


a)  in den Fällen des § 183 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 AO (vgl. Nr. 3 des 
AEAO zu § 183) oder des § 183a Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 AO (vgl. Nr. 3 
des AEAO zu § 183a) jeder Gesellschafter, Gemeinschafter oder 
Mitberechtigte, gegen den der Feststellungsbescheid ergangen ist 
oder zu ergehen hätte, unabhängig davon, ob er der Bekanntgabe an 
die Personenvereinigung (§ 183 Abs. 2 Satz 2 AO) oder den 
Empfangsbevollmächtigten (§ 183a Abs. 2 Satz 2 AO) mit Wirkung 
für und gegen ihn widersprochen hat (§ 352 Abs. 1 Nr. 3 AO); 







 
Seite 4  b)  jeder von den Feststellungen berührte Feststellungsbeteiligte, soweit 


es sich darum handelt, wer an dem festgestellten Betrag beteiligt ist 
und wie dieser sich auf die einzelnen Beteiligten verteilt (§ 352 
Abs. 1 Nr. 4 AO); 


c)  jeder von den Feststellungen berührte Feststellungsbeteiligte, soweit 
es sich um eine Frage handelt, die ihn persönlich angeht (§ 352 
Abs. 1 Nr. 5 AO).“ 


 b) Nummer 6 wird wie folgt gefasst: 


„6. Ist über den Einspruch gegen einen vor dem 1.1.2024 wirksam gewor-
denen Bescheid nach dem 31.12.2023 zu entscheiden, richtet sich das 
weitere Verfahren nach den ab dem 1.1.2024 geltenden Vorschriften 
der AO (Art. 97 § 39 Abs. 4 Satz 3 EGAO). Bei rechtsfähigen Per-
sonenvereinigungen ist Beteiligter des Einspruchsverfahrens und 
Bekanntgabeadressat der Einspruchsentscheidung seit dem 1.1.2024 
grds. nur die Personenvereinigung. Gleiches gilt, wenn der Einspruch 
gemäß Art. 97 § 39 Abs. 4 Satz 2 EGAO nach dem 31.12.2023 und vor 
dem 1.1.2026 wirksam vom früheren Empfangsbevollmächtigten ein-
gelegt worden ist.“ 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. Es steht ab sofort für eine 
Übergangszeit auf den Internetseiten des Bundesministeriums der Finanzen  
(http://www.bundesfinanzministerium.de zum Download bereit. 


Im Auftrag 



http://www.bundesfinanzministerium.de/
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BETREFF Ihr schriftliche Frage Nr. 212 für den Monat März 2024 


   GZ IV D 4 - S 4514/24/10001 :005 
DOK 2024/0277290 


  (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Sehr geehrter Herr Kollege, 


 


Ihre Frage, 


 


„Wird es zu einer Fristverletzung von laufenden Nachbehaltensfristen im Sinne der §§ 5 und 
6 des Grunderwerbsteuergesetzes kommen, wenn bis zum 31. Dezember 2026 keine 
Anpassung des Grunderwerbssteuergesetzes in Bezug auf die durch das 
Personengesellschaftsrechtsmodernisierungsgesetz (MoPeG) vorgenommenen Änderungen 
erfolgt (vgl. Antwort der Bundesregierung auf meine Schriftliche Frage 16 auf 
Bundestagsdrucksache 20/10458)?“, 
 


beantworte ich wie folgt: 


 


Entsprechend der Gesetzesbegründung des Regierungsentwurfs des Wachstumschancengesetz 


(BT-Drucksache 20/8628, Seite 221) ist die Bundesregierung der Auffassung, dass alleine das 


Inkrafttreten des Gesetzes zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts (BGBl. I Seite 


3436) zu keiner Verletzung laufender Nachbehaltensfrist im Sinne der §§ 5 und 6 des Grund-


erwerbsteuergesetzes (GrEStG) zum 1. Januar 2024 führt. Entsprechendes gilt nach Auffas-


sung der Bundesregierung bei Auslaufen des § 24 GrEStG zum 1. Januar 2027. 


 


 







 


 


Seite 2 Wie vom Gesetzgeber aufgetragen, nutzen das Bundesministerium der Finanzen und die 


Länder die durch § 24 GrEStG gewonnene Zeit und setzen die gemeinsame Prüfung des 


Anpassungsbedarfs des Gesetzerwerbsteuergesetzes fort. 


 


Mit freundlichen Grüßen 


 








Urteil vom 01. Februar 2024, IV R 9/20
Beteiligung des Kommanditisten an Komplementär-GmbH als funktional (un)wesentliche Betriebsgrundlage seines
Mitunternehmeranteils - Einbringung nach § 24 UmwStG auch bei nur absoluter Erhöhung der Gesellschaftsrechte


ECLI:DE:BFH:2024:U.010224.IVR9.20.0


BFH IV. Senat


EStG § 16 Abs 3 S 1, UmwStG 2006 § 24 Abs 1, UmwStG 2006 § 24 Abs 2 S 3, ZPO § 240, HGB § 161 Abs 2, HGB § 116
Abs 1, HGB § 131 Abs 3 S 1 Nr 2, EStG § 6 Abs 3 S 1, EStG § 6 Abs 6 S 1, EStG VZ 2011 , FGO § 60 Abs 3


vorgehend Hessisches Finanzgericht , 05. Dezember 2018, Az: 8 K 1236/15


Leitsätze


1. Die Kapitalbeteiligung des Kommanditisten an der Komplementär-GmbH ist eine funktional wesentliche
Betriebsgrundlage seines Mitunternehmeranteils, wenn erst diese Kapitalbeteiligung den Kommanditisten in die Lage
versetzt, über Fragen der laufenden Geschäftsführung der KG zu bestimmen. Sie ist hingegen nicht funktional
wesentlich, wenn im Einzelfall infolge gesellschaftsvertraglicher oder sonstiger schuldrechtlicher Vereinbarungen nicht
seine Kapitalbeteiligung, sondern seine Stellung als Kommanditist den Einfluss auf die laufende Geschäftsführung der
KG begründet.


2. Der Einbringende kann auch dann im Sinne von § 24 Abs. 1 des Umwandlungssteuergesetzes Mitunternehmer der
Gesellschaft werden, wenn er im Zeitpunkt der Einbringung bereits zu 100 % am Vermögen, Gewinn und Verlust sowie an
den Stimmrechten der übernehmenden Personengesellschaft beteiligt ist. Es reicht aus, wenn sich seine maßgeblichen
Gesellschaftsrechte absolut erhöhen.


Tenor


Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des Hessischen Finanzgerichts vom 05.12.2018 - 8 K 1236/15
aufgehoben, soweit es die Feststellung des Aufgabegewinns des Klägers in Höhe von … € aufgehoben hat.


Die Sache wird insoweit an das Hessische Finanzgericht zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung
zurückverwiesen.


Diesem wird die Entscheidung über die Kosten des gesamten Verfahrens übertragen.


Tatbestand


A.


 


Es ist streitig, ob der Kläger und Revisionsbeklagte (Kläger) im Zuge der Errichtung einer doppelstöckigen
Personengesellschaft einen Aufgabegewinn erzielt hat.


1


Der Kläger war seit dem 01.01. des Jahres 2011 (Streitjahr) alleiniger Kommanditist der Beigeladenen, der T-GmbH
& Co. KG (T-KG). In den Vorjahren waren an der T-KG auch noch weitere Kommanditisten beteiligt.
Unternehmensgegenstand der T-KG war die Erbringung von Leistungen im Bereich der Haustechnik für Privat- und
Geschäftskunden. Persönlich haftende Gesellschafterin der T-KG war die T-GmbH, die im Streitjahr am Kapital der
T-KG nicht beteiligt war. An der T-GmbH waren zu Beginn des Streitjahres der Kläger zu 44,75 %, die T-KG zu
5,25 % und die T-GmbH selbst zu 50 % beteiligt. Die durch die eigenen Anteile vermittelten Stimm- und
Gewinnbezugsrechte waren durch Vertrag vom 22.11.2007 auf den Kläger übertragen worden. Geschäftsführer der
T-GmbH waren im Streitjahr der mit Einzelvertretungsmacht ausgestattete Kläger sowie R, der Anfang 2012
abberufen wurde.
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Nach dem Gesellschaftsvertrag (GesV) der T-KG beschränkte sich die Geschäftsführung der Komplementärin auf
Handlungen, die der gewöhnliche Geschäftsverkehr mit sich brachte (§ 6 Abs. 1 und Abs. 2 GesV). Im Fall des
Widerspruchs eines Kommanditisten nach § 164 des Handelsgesetzbuchs in der im Streitjahr geltenden Fassung
(HGB) entschieden auf Antrag der T-GmbH die Gesellschafter der T-KG (§ 6 Abs. 3 GesV). Für Beschlüsse der
Gesellschafterversammlung galt, soweit gesetzlich zulässig, das Erfordernis der Mehrheit aller nach dem
Gesellschaftsvertrag vorhandenen Stimmen, sofern nicht der Gesellschaftsvertrag geändert wurde, wozu eine
Dreiviertelmehrheit notwendig war (§ 7 Abs. 2 GesV).


3


Mit Datum vom 01.01.2011 schloss der Kläger mit der T-KG einen Konsortialvertrag (K-Vertrag), nach dem ein
"Konsortium" unter dem Namen "…" gebildet wurde, um ein einheitliches Auftreten in der
Gesellschafterversammlung der T-GmbH, den Einfluss auf die Geschäftsführung der T-GmbH ohne äußere Einflüsse
sowie die Geschäftsführung des Konsortialführers sicherzustellen (§ 1 Abs. 3 K-Vertrag). Der Kläger und die T-KG
verpflichteten sich, bei Beschlüssen durch die Gesellschafter der T-GmbH insbesondere zu bestimmten Punkten
(darunter auch die "Geschäftsführung" der T-GmbH und der T-KG sowie die "Wahrnehmung der Rechte als
Komplementär der … [T-KG]") ihre Stimmen in der Weise abzugeben, dass die Stimmen einheitlich abzugeben
waren, es sei denn, dass ein Gesellschafter kraft Gesetzes von der Abstimmung ausgeschlossen war (§ 2 Abs. 1 K-
Vertrag). Dabei wurde die Einheitlichkeit der Stimmen durch die Stimme des Konsortialführers sichergestellt, die
den Inhalt der Stimmen der anderen Konsorten bestimmte (§ 2 Abs. 2 K-Vertrag). Zum Konsortialführer wurde die T-
KG bestimmt (§ 3 Abs. 1 K-Vertrag). Für die T-KG handelten dabei deren Kommanditisten, das heißt im Streitjahr der
Kläger. Er nahm die Rechte für die T-KG in diesem Konsortium und die Rechte als Gesellschafter der T-GmbH wahr
(§ 3 Abs. 2 K-Vertrag). Die Ansprüche auf Auszahlung des Gewinns der T-GmbH standen ausschließlich der T-KG als
Konsortialführerin zu, an die auch der Kläger seine Gewinnbezugsansprüche sowie auch "Ansprüche auf Zahlung
eines Veräußerungserlöses" abtrat (§ 5, § 6 K-Vertrag). Falls die Kommanditbeteiligung des Klägers an der T-KG "auf
eine andere Gesellschaft des [T]-(Nebenordnungs-)Konzerns" übertragen wurde, gingen die Rechte der T-KG als
Konsortialführerin auf den Erwerber über (§ 7 Abs. 1 K-Vertrag). Der Konsortialvertrag wurde ohne feste Laufzeit
geschlossen und konnte aus wichtigem Grund gekündigt werden.


4


Mit notariellem Vertrag vom 03.06.2011 brachte der Kläger ‑‑neben weiteren Beteiligungen an
Personengesellschaften‑‑ seine Kommanditbeteiligung an der T-KG in die B-GmbH & Co. KG (B-KG) ein. Alleiniger
Kommanditist der B-KG war im Streitjahr der Kläger. Das feste Kommanditkapital des Klägers erhöhte sich um
25.000 €, der verbleibende Wert wurde im variablen Kapital der B-KG erfasst. Komplementärin der B-KG war die mit
Vertrag vom 23.02.2010 gegründete B-GmbH. Die B-GmbH war am Kapital der B-KG nicht beteiligt. Alleiniger
Gesellschafter-Geschäftsführer der B-GmbH war im Streitjahr der Kläger. Ebenfalls mit Vertrag vom 03.06.2011 trat
die T-KG ihre Rechte aus dem Konsortialvertrag an die B-KG ab, wobei sich die T-KG zusätzlich verpflichtete, das
Stimmrecht aus ihrer Minderheitsbeteiligung an der T-GmbH nicht gegen die Interessen der B-KG zu verwenden.


5


Die jeweiligen Geschäftsanteile des Klägers, der T-KG und der T-GmbH an der T-GmbH waren nicht Gegenstand der
am 03.06.2011 vereinbarten Einbringungen in die B-KG. Erst mit Vertrag vom 14.02.2012 trat der Kläger seinen
gesamten Anteil an der T-GmbH in Höhe von 44,75 % zum Kaufpreis von 1 € "rückwirkend zum 01.01.2011" an die
B-KG ab, wobei das Gewinnbezugsrecht ebenfalls rückwirkend zum 01.01.2011 auf die B-KG übergehen sollte. Die
übrigen Geschäftsanteile an der T-GmbH waren nicht Gegenstand dieses Vertrags.


6


In der Feststellungserklärung für 2011 behandelte die T-KG die Einbringung der Kommanditbeteiligung des Klägers
in die B-KG gewinnneutral (Einbringung zu Buchwerten). In der Gesamthandsbilanz der T-KG zum 31.12.2011 wurde
deren Kapitalbeteiligung, nicht aber die Kapitalbeteiligung des Klägers an der T-GmbH als Anlagevermögen
ausgewiesen. Die Aufstellung einer Sonderbilanz für den Kläger unterblieb. Das seinerzeit zuständige Finanzamt K
(FA K) erließ zunächst erklärungsgemäß einen unter Vorbehalt der Nachprüfung stehenden Bescheid über die
gesonderte und einheitliche Feststellung von Besteuerungsgrundlagen (Gewinnfeststellungsbescheid) für 2011 vom
20.06.2013, der Einkünfte aus Gewerbebetrieb in Höhe von insgesamt … € auswies.


7


Im Rahmen einer Außenprüfung gelangte der Prüfer unter anderem zu der Auffassung, dass die Abbildung der
"Einbringung des Kommanditanteils zu Buchwerten im Sinne des § 6 Abs. 3 EStG" unrichtig gewesen sei. Denn die
zurückbehaltenen Anteile des Klägers an der T-GmbH seien funktional wesentliches Sonderbetriebsvermögen
seines Mitunternehmeranteils gewesen. Danach habe der Kläger seinen Mitunternehmeranteil nach § 16 Abs. 3
Satz 1 des Einkommensteuergesetzes (EStG) aufgegeben. Hieraus resultiere ein Gewinn in Höhe von … €.


8


Darüber hinaus seien die für Juni bis Dezember 2011 gezahlten Schuldzinsen des Klägers, die aus der
Fremdfinanzierung seiner Beteiligung an der T-KG resultierten und von der T-KG als Sonderbetriebsausgaben
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geltend gemacht worden seien, nicht abziehbar, weil sie ihre Verknüpfung mit der Einkunftsquelle verloren hätten.
Die Betriebsprüfung schätzte den nicht abziehbaren Betrag auf … €.


Das FA K folgte den Prüfungsfeststellungen und erließ den geänderten Gewinnfeststellungsbescheid 2011 vom
14.11.2014. In diesem Bescheid wies es insgesamt Einkünfte aus Gewerbebetrieb in Höhe von … € aus. Es wurden
für den Kläger "Veräußerungsgewinne (einschl. steuerfr. Veräußerungsgewinne)" in Höhe von … € und
"Sonderbetriebsausgaben" in Höhe von … € festgestellt. Den hiergegen eingelegten Einspruch des Klägers wies das
FA K mit Einspruchsentscheidung vom 05.06.2015 als unbegründet zurück.


10


Dagegen erhob der Kläger Klage. Das Finanzgericht (FG) lud mit Beschluss vom 21.09.2018 die T-KG, über deren
Vermögen bereits mit Beschluss vom xx.xx.2014 das Insolvenzverfahren eröffnet worden war, notwendig zum
Klageverfahren bei. Mit Beschluss vom yy.yy.2015 war auch das Insolvenzverfahren über das Vermögen der T-GmbH
eröffnet worden. Der Beiladungsbeschluss wurde Dr. A "als Insolvenzverwalter der … [T-GmbH] als Liquidatorin der
… [T-KG]" bekanntgegeben.


11


Die Klage war in vollem Umfang erfolgreich. Mit Urteil vom 05.12.2018 änderte das FG den
Gewinnfeststellungbescheid 2011 vom 14.11.2014 dahin, dass ein auf den Kläger entfallender Gewinn aus der
Aufgabe seines Mitunternehmeranteils in Höhe von … € dem Grunde und der Höhe nach nicht anzusetzen sei und
die geltend gemachten Schuldzinsen in Höhe von … € als Betriebsausgaben zum Abzug zuzulassen seien. Zur
Begründung führte das FG aus, dass der Tausch eines Mitunternehmeranteils gegen einen neuen
Mitunternehmeranteil an einer anderen Personengesellschaft (Mitunternehmerschaft) grundsätzlich einen
gewinnrealisierenden Veräußerungsvorgang nach § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG begründe, sofern der Vorgang nicht
nach § 24 des Umwandlungssteuergesetzes in der im Streitjahr geltenden Fassung (UmwStG) erfolgsneutral sei.
Würden nur einzelne Wirtschaftsgüter gegen einen Mitunternehmeranteil an einer anderen Personengesellschaft
getauscht, käme § 6 Abs. 6 Satz 1 EStG zur Anwendung. Danach sei im Streitfall im Grundsatz ein
gewinnrealisierender Tauschvorgang gegeben, und zwar unabhängig davon, ob der Kläger seinen gesamten
Mitunternehmeranteil übertragen habe; entweder sei § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 oder § 6 Abs. 6 Satz 1 EStG
anwendbar. Entgegen der vom Prüfer und vom FA K vertretenen Auffassung greife § 6 Abs. 3 Satz 1 EStG nicht ein,
weil eine (entgeltliche) Übertragung gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten stattgefunden habe, die auch nicht
teilweise unentgeltlich gewesen sei. Im Streitfall greife jedoch § 24 UmwStG ein. Unter diese Norm falle auch die
Gründung einer doppelstöckigen Personengesellschaft im Wege der Einbringung des Mitunternehmeranteils in eine
andere Personengesellschaft gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten. Dies erfordere, dass neben der
gesellschaftsrechtlichen Beteiligung des Gesellschafters sämtliche Wirtschaftsgüter seines
Sonderbetriebsvermögens II zivilrechtlich oder zumindest wirtschaftlich ebenfalls auf die Personengesellschaft
übertragen werden, sofern und soweit es sich hierbei um funktional wesentliche Betriebsgrundlagen handele.


12


Nach der Rechtsprechung des I. Senats des Bundesfinanzhofs (BFH) sei die Beteiligung des Kommanditisten an der
Komplementär-GmbH dann keine funktional wesentliche Betriebsgrundlage seines Mitunternehmeranteils, wenn er
mittels dieser Beteiligung seinen geschäftlichen Willen in der Komplementär-GmbH nicht durchsetzen könne (BFH-
Urteil vom 25.11.2009 - I R 72/08, BFHE 227, 445, BStBl II 2010, 471). Eine funktionale Wesentlichkeit lasse sich
allenfalls daraus ableiten, dass die Beteiligung an der Komplementär-GmbH im konkreten Einzelfall die Stellung
des Mitunternehmers in der KG durch die Erweiterung seines Einflusses auf die dortige Geschäftsführung nachhaltig
stärke. Dies könne nur dann angenommen werden, wenn erst diese Beteiligung den Kommanditisten in die Lage
versetze, über Fragen der laufenden Geschäftsführung in der KG zu bestimmen. Hieran fehle es, wenn der
Kommanditist seinen Willen in der Komplementär-GmbH nicht durchsetzen könne. Danach handele es sich bei der
Beteiligung des Klägers an der T-GmbH in Höhe von 44,75 % nicht um eine funktional wesentliche
Betriebsgrundlage. Dem Kläger sei es nicht möglich gewesen, seinen Willen in der Gesellschafterversammlung der
T-GmbH allein aufgrund seiner eigenen Beteiligung durchzusetzen. Auf das Hinzutreten sonstiger Rechte oder
Durchsetzungsmöglichkeiten des Kommanditisten (zum Beispiel in Gestalt abgetretener Stimmrechte eines anderen
Gesellschafters oder einer weiteren mittelbaren Beteiligung an der Komplementär-GmbH) komme es nicht an, da
allein die unmittelbare gesellschaftsrechtliche Beteiligung als Wirtschaftsgut des notwendigen oder gewillkürten
Sonderbetriebsvermögens zu beurteilen sei. Danach sei unerheblich, dass der Kläger über seine Beteiligung an der
T-KG und über die abgetretenen Stimmrechte aus den eigenen Anteilen der T-GmbH im Ergebnis (das heißt
wirtschaftlich) über 100 % der Stimmrechte der Komplementärin habe verfügen können. Auch die Regelungen des
Konsortialvertrags stünden diesem Ergebnis nicht entgegen, da sie lediglich eine inhaltliche Abstimmungspflicht
der Gesellschafter begründeten.


13
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Entscheidungsgründe


B.


Aufrechterhaltung der zweigliedrigen T-KG benötigt worden sei. Denn an der T-KG seien zum Zeitpunkt ihrer
Gründung sowie auch noch kurz vor dem 01.01.2011 weitere Kommanditisten beteiligt gewesen. Außerdem sei
maßgebliches Kriterium für die Beurteilung der funktionalen Wesentlichkeit die durch die Geschäftsanteile an der
T-GmbH ermöglichte Einflussnahme des Kommanditisten auf die Geschäftsführung der T-KG. Ebenso sei mangels
Entscheidungserheblichkeit unbeachtlich, ob die T-GmbH ‑‑neben ihrer Haftungs- und Geschäftsführungsfunktion in
der T-KG‑‑ einer ins Gewicht fallenden eigenwirtschaftlichen Tätigkeit nachgegangen sei.


Die Abzugsfähigkeit der Schuldzinsen in Höhe von … € ergebe sich aus § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 2 EStG. Nach
dieser Vorschrift stehe der mittelbar über eine Personengesellschaft beteiligte dem unmittelbar beteiligten
Gesellschafter im Bereich des Sonderbetriebsvermögens gleich. Danach könne der Kläger die Schuldzinsen aus dem
Darlehen, das Sonderbetriebsvermögen des Klägers bei der T-KG sei, weiter dort als Sonderbetriebsausgaben
abziehen.


15


Hiergegen richtet sich die Revision des Beklagten und Revisionsklägers (Finanzamt ‑‑FA‑‑), mit welcher er die
Verletzung des § 24 UmwStG rügt.


16


Das FA beantragt,
das Urteil des Hessischen FG vom 05.12.2018 - 8 K 1236/15 aufzuheben, soweit es die Feststellung des
Aufgabegewinns des Klägers in Höhe von … € aufgehoben hat, und die Klage insoweit abzuweisen.


17


Der Kläger beantragt,
die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


18


Die Beigeladene beantragt,
die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


19


Die Beigeladene (T-KG) hat sich im Revisionsverfahren umfassend geäußert. Sie hält ihre Beiladung für wirksam.20


Mit Beschluss vom zz.zz.2022 ist das Insolvenzverfahren über das Vermögen der T-KG nach der Schlussverteilung
aufgehoben worden. Die T-KG ist nach wie vor im Handelsregister eingetragen (Handelsregisterauszug HRA …4 des
Amtsgerichts ‑‑AG‑‑ … vom 30.01.2024). Auch die T-GmbH ist bis heute im Handelsregister eingetragen
(Handelsregisterauszug HRB …8 des AG … vom 30.01.2024).


21


Das vormals zuständige FA K wurde mit einem weiteren Finanzamt zu dem nunmehr zuständigen FA fusioniert. Die
bisherigen Zuständigkeiten des FA K sind auf das FA übergegangen. Dieser während des Revisionsverfahrens
eingetretene Zuständigkeitswechsel führt zu einem gesetzlichen Beteiligtenwechsel (z.B. BFH-Urteil vom
12.12.2017 - VIII R 9/14, BFHE 260, 345, BStBl II 2018, 387, Rz 11).


C.


22


Die Revision des FA, mit welcher es sich gegen die Vorentscheidung wendet, soweit das FG die Feststellung des
Aufgabegewinns des Klägers in Höhe von … € (Gewinnfeststellung 2011) aufgehoben hat, ist begründet.


23


Das FA hat sein Revisionsbegehren zulässigerweise auf den im Gewinnfeststellungsbescheid 2011 festgestellten
Aufgabegewinn des Klägers beschränkt (dazu I.). Die so verstandene Revision des FA ist begründet; insoweit ist das
FG-Urteil aufzuheben und die Sache an das FG zurückzuverweisen (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 der
Finanzgerichtsordnung ‑‑FGO‑‑; dazu II.).


24


I. Das FA war berechtigt, das FG-Urteil nur insoweit anzufechten, als dieses die Feststellung des Aufgabegewinns
des Klägers aufgehoben hat.


25


1. Die Revision kann auf einen von mehreren selbständigen Streitgegenständen einer Klage begrenzt werden
(Lange in Hübschmann/Hepp/Spitaler, § 120 FGO Rz 169; Gräber/Ratschow, Finanzgerichtsordnung, 9. Aufl., § 115
Rz 39). Bei einem Gewinnfeststellungsbescheid im Sinne des § 180 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a der
Abgabenordnung stellt jede selbständig anfechtbare Feststellung einen eigenen Streitgegenstand dar (z.B. BFH-
Urteil vom 09.02.2011 - IV R 15/08, BFHE 233, 290, BStBl II 2011, 764, Rz 14; BFH-Beschluss vom 19.09.2017 -
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IV B 85/16, Rz 4 f.). Zu diesen selbständig anfechtbaren Feststellungen gehören unter anderem der laufende
Sonderbetriebsgewinn und der vom Mitunternehmer erzielte Gewinn aus der Aufgabe seines Mitunternehmeranteils
(z.B. BFH-Urteil vom 17.04.2019 - IV R 12/16, BFHE 264, 306, BStBl II 2019, 745, Rz 19).


2. Gegenstand des Revisionsverfahrens ist danach nur noch die Feststellung des Aufgabegewinns des Klägers, nicht
auch die Feststellung seines laufenden Sonderbetriebsgewinns, die auch noch Gegenstand des Klageverfahrens
war.


27


II. Die Revision des FA ist begründet.28


Das FG hat zwar nicht dadurch gegen die Grundordnung des Verfahrens verstoßen, dass es trotz der Eröffnung der
Insolvenzverfahren über das Vermögen der T-KG und über das Vermögen der T-GmbH über die Gewinnfeststellung
für das Streitjahr entschieden hat (dazu 1.). Das FG-Urteil ist aber aufzuheben, weil der erkennende Senat auf
Grundlage der vom FG getroffenen tatsächlichen Feststellungen nicht abschließend beurteilen kann, ob der
Tatbestand des § 24 UmwStG insgesamt erfüllt ist. Das Fehlen ausreichender tatsächlicher Feststellungen stellt
einen materiellen Mangel (BFH-Urteil vom 12.08.2015 - I R 2/13, Rz 11, m.w.N.) dar (dazu 2.). Mangels Spruchreife
ist die Sache an das FG zurückzuverweisen (dazu 3.).


29


1. Die Eröffnung der Insolvenzverfahren über das Vermögen der T-KG und über das Vermögen der T-GmbH hat nicht
zu einer Unterbrechung des Gewinnfeststellungsverfahrens (§ 240 der Zivilprozessordnung ‑‑ZPO‑‑ analog) geführt.
Das FG war daher nicht daran gehindert, in der Sache zu entscheiden.


30


Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der T-KG am xx.xx.2014 ließ das
Gewinnfeststellungsverfahren 2011 (sowie das nachfolgende Rechtsbehelfs- und Klageverfahren) unberührt. Denn
die steuerrechtlichen Folgen des Gewinnfeststellungsbescheids 2011 betreffen nur die Gesellschafter persönlich
und nicht den nach Insolvenzrecht abzuwickelnden Vermögensbereich der Personengesellschaft (BFH-Urteil vom
20.12.2018 - IV R 2/16, BFHE 264, 102, BStBl II 2019, 526, Rz 9).


31


Ebenso ließ die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der T-GmbH am yy.yy.2015 das
Rechtsbehelfsverfahren gegen den Gewinnfeststellungsbescheid 2011 (wie auch das nachfolgende Klageverfahren)
unberührt. Zwar ist die Insolvenzmasse bei einem (gerichtlichen) Streit über die Rechtmäßigkeit eines
Gewinnfeststellungsbescheids auch dann im Sinne von § 240 ZPO "betroffen", wenn das Insolvenzverfahren über
das Vermögen einer Person eröffnet wird, die zwar nicht selbst Rechtsbehelfsführer, aber als Feststellungsbeteiligte
rechtsbehelfsbefugt ist (vgl. BFH-Urteil vom 26.06.2007 - IV R 75/05, unter B.I.1., zur Insolvenzeröffnung im
gerichtlichen Verfahren). Letztere Voraussetzung ist im Streitfall aber nicht gegeben, weil die T-GmbH von den
angefochtenen selbständigen Feststellungen rechtlich nicht betroffen sein kann.


32


2. Das FG-Urteil ist mangels ausreichender tatsächlicher Feststellungen aufzuheben.33


Wird ein Betrieb oder Teilbetrieb oder ein Mitunternehmeranteil in eine Personengesellschaft eingebracht und wird
der Einbringende Mitunternehmer der Gesellschaft, gelten nach § 24 Abs. 1 UmwStG für die Bewertung des
eingebrachten Betriebsvermögens die Absätze 2 bis 4. Nach § 24 Abs. 2 Satz 1 UmwStG hat die
Personengesellschaft das eingebrachte Betriebsvermögen in ihrer Bilanz einschließlich der Ergänzungsbilanzen für
ihre Gesellschafter mit dem gemeinen Wert anzusetzen; für die Bewertung von Pensionsrückstellungen gilt § 6a
EStG. Nach § 24 Abs. 2 Satz 2 UmwStG kann abweichend von Satz 1 das übernommene Betriebsvermögen auf
Antrag mit dem Buchwert oder einem höheren Wert, höchstens jedoch mit dem Wert im Sinne des Satzes 1,
angesetzt werden, soweit das Recht der Bundesrepublik Deutschland hinsichtlich der Besteuerung des
eingebrachten Betriebsvermögens nicht ausgeschlossen oder beschränkt wird. Nach § 24 Abs. 2 Satz 3 UmwStG gilt
§ 20 Abs. 2 Satz 3 UmwStG entsprechend; danach ist der Antrag spätestens bis zur erstmaligen Abgabe der
steuerlichen Schlussbilanz bei dem für die Besteuerung der übernehmenden Gesellschaft zuständigen Finanzamt zu
stellen. Nach § 24 Abs. 3 Satz 1 UmwStG gilt der Wert, mit dem das eingebrachte Betriebsvermögen in der Bilanz
der Personengesellschaft einschließlich der Ergänzungsbilanzen für ihre Gesellschafter angesetzt wird, für den
Einbringenden als Veräußerungspreis.


34


Das FG ist zwar im Ergebnis zu Recht davon ausgegangen, dass der Kläger seinen Mitunternehmeranteil nach § 24
Abs. 1 UmwStG ohne Rückbehalt einer funktional wesentlichen Betriebsgrundlage auf die B-KG übertragen hat
(dazu a). Der erkennende Senat kann aber nicht abschließend beurteilen, ob die Einbringung (insgesamt) gegen
Gewährung von Gesellschaftsrechten erfolgt ist (dazu b).
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a) Der Kläger hat seinen Mitunternehmeranteil im Sinne des § 24 Abs. 1 UmwStG auf die B-KG übertragen. Denn die
Beteiligung des Klägers an der T-GmbH war ‑‑selbst wenn sie notwendiges Sonderbetriebsvermögen II des Klägers
bei der T-KG gewesen sein sollte‑‑ nach der anzuwendenden funktionalen Betrachtungsweise (dazu aa) weder
infolge nachhaltiger Stärkung seines Einflusses auf die Geschäftsführung der T-KG (dazu bb) noch aufgrund ihrer
Erforderlichkeit zur Aufrechterhaltung der zweigliedrigen Struktur der T-KG (dazu cc) eine funktional wesentliche
Betriebsgrundlage seines Mitunternehmeranteils.


36


Es kann daher dahinstehen, ob die Beteiligung des Klägers an der T-GmbH bereits kein notwendiges
Sonderbetriebsvermögen II bei der T-KG gewesen ist, weil die T-GmbH gegebenenfalls einen eigenen
Geschäftsbetrieb von nicht ganz untergeordneter Bedeutung unterhalten hat (dazu ausführlich BFH-Urteil vom
21.12.2021 - IV R 15/19, BFHE 275, 206, BStBl II 2022, 651, Rz 34, m.w.N.) oder weil diese Kapitalbeteiligung mit
Abschluss des Konsortialvertrags am 01.01.2011 nicht mehr dem Kläger, sondern der T-KG als wirtschaftliche
Eigentümerin hätte zugeordnet werden müssen.


37


aa) Der Tatbestand des § 24 Abs. 1 UmwStG setzt ‑‑soweit hier von Bedeutung‑‑ die Einbringung eines
Mitunternehmeranteils voraus. Dies erfordert, dass neben dem Gesellschaftsanteil (Beteiligung an den
Wirtschaftsgütern des Gesamthandsvermögens) zugleich die zu den wesentlichen Betriebsgrundlagen des Anteils
zählenden Wirtschaftsgüter des Sonderbetriebsvermögens eingebracht werden (BFH-Urteil vom 25.11.2009 -
I R 72/08, BFHE 227, 445, BStBl II 2010, 471, unter II.3.b aa, zu § 20 UmwStG; Schreiben des Bundesministeriums
der Finanzen ‑‑BMF‑‑ vom 11.11.2011, BStBl I 2011, 1314, Rz 24.03 i.V.m. Rz 20.10, 20.06; Schmitt/Hörtnagl,
Umwandlungsgesetz, Umwandlungssteuergesetz, 9. Aufl., § 24 UmwStG Rz 70, m.w.N.).


38


(1) Ob Wirtschaftsgüter wesentliche Betriebsgrundlagen sind, richtet sich im Anwendungsbereich des § 24 UmwStG
‑‑wie bei § 20 UmwStG (BFH-Urteil vom 25.11.2009 - I R 72/08, BFHE 227, 445, BStBl II 2010, 471, unter
II.3.b bb aaa)‑‑ ausschließlich nach der funktionalen Betrachtungsweise (BMF-Schreiben vom 11.11.2011, BStBl I
2011, 1314, Rz 24.03 i.V.m. Rz 20.10, 20.06; Schmitt/Hörtnagl, Umwandlungsgesetz, Umwandlungssteuergesetz,
9. Aufl., § 24 UmwStG Rz 70). Die quantitative Betrachtungsweise, das heißt das Vorhandensein stiller Reserven im
Übertragungsobjekt, ist hierfür unerheblich. Als funktional wesentlich werden gemeinhin alle Wirtschaftsgüter
angesehen, die für den Betriebsablauf ein erhebliches Gewicht haben und mithin für die Fortführung des Betriebs
notwendig sind oder dem Betrieb das Gepräge geben (BFH-Urteil vom 25.11.2009 - I R 72/08, BFHE 227, 445, BStBl
II 2010, 471, unter II.3.b bb aaa, m.w.N.).


39


(2) Zu den funktional wesentlichen Betriebsgrundlagen eines Mitunternehmeranteils können nicht nur die
Wirtschaftsgüter des Sonderbetriebsvermögens I, sondern auch diejenigen des Sonderbetriebsvermögens II und
damit auch Kapitalbeteiligungen des Kommanditisten an der Komplementär-GmbH gehören (BFH-Urteil vom
25.11.2009 - I R 72/08, BFHE 227, 445, BStBl II 2010, 471, unter II.3.b bb, zu § 20 UmwStG; Schmitt/Hörtnagl,
Umwandlungsgesetz, Umwandlungssteuergesetz, 9. Aufl., § 20 UmwStG Rz 70, m.w.N.).


40


(3) Die Frage, ob derartige Kapitalbeteiligungen funktional wesentlich sind, ist anhand der tatsächlichen
Verhältnisse des konkreten Einzelfalls zu beurteilen. Denn auch sonst ist bei der Beurteilung der funktionalen
Wesentlichkeit eines Wirtschaftsguts auf dessen tatsächliche Verwendung (vor der entgeltlichen oder
unentgeltlichen Übertragung) abzustellen (vgl. BFH-Urteil vom 17.04.1997 - VIII R 2/95, BFHE 183, 385, BStBl II
1998, 388, unter II.2.b, zur Beurteilung der funktionalen Wesentlichkeit bei Betriebsverpachtung). Dies bedeutet
zugleich, dass die Kapitalbeteiligung eines Kommanditisten an einer Komplementär-GmbH nicht schon deshalb
eine funktional wesentliche Betriebsgrundlage seines Mitunternehmeranteils ist, weil sie notwendiges
Sonderbetriebsvermögen II bei der KG ist (BFH-Urteil vom 25.11.2009 - I R 72/08, BFHE 227, 445, BStBl II 2010,
471, unter II.3.b bb bbb aaaa, m.w.N.; vgl. Bolk, Bilanzierung und Besteuerung der Personengesellschaft und ihrer
Gesellschafter, 5. Aufl., Rz 3.132 ff.). Maßgeblich ist vielmehr die konkrete Funktion dieser Kapitalbeteiligung für
den Mitunternehmeranteil. Der Kapitalbeteiligung muss für die unmittelbare Stärkung oder Begründung der
mitunternehmerischen Beteiligung ein erhebliches beziehungsweise nachhaltiges Gewicht zukommen.


41


(4) Die Kapitalbeteiligung des Kommanditisten an der Komplementär-GmbH kann seine mitunternehmerische
Beteiligung unmittelbar dadurch stärken, dass er über diese Kapitalbeteiligung Einfluss auf die Geschäftsführung in
der KG gewinnt, und deshalb notwendiges Sonderbetriebsvermögen II sein (z.B. BFH-Urteil vom 21.12.2021 -
IV R 15/19, BFHE 275, 206, BStBl II 2022, 651, Rz 33). Eine funktionale Wesentlichkeit erfordert aber, dass die
Kapitalbeteiligung des Kommanditisten seinen Einfluss auf die Geschäftsführung der KG nachhaltig stärkt. Dies
setzt voraus, dass (erst) diese Kapitalbeteiligung den Kommanditisten in die Lage versetzt, über Fragen der
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laufenden Geschäftsführung der KG zu bestimmen (BFH-Urteil vom 25.11.2009 - I R 72/08, BFHE 227, 445, BStBl II
2010, 471, unter II.3.b bb bbb bbbb).


Diese Frage ist ‑‑entgegen der Auffassung des FG‑‑ nicht isoliert anhand der aus der Kapitalbeteiligung (abstrakt)
resultierenden Stimmrechte, sondern anhand der tatsächlichen Verhältnisse des konkreten Einzelfalls zu beurteilen.


43


Danach muss in jedem Einzelfall untersucht werden, ob und inwieweit diese Kapitalbeteiligung Einfluss auf die
Geschäftsführung der KG über die Komplementär-GmbH vermittelt. Folglich sind auch Regelungen in der Satzung
der Komplementär-GmbH und im Gesellschaftsvertrag der KG zu berücksichtigen, soweit diese Einfluss auf die
Geschäftsführung in der KG nehmen. Ebenso sind (schuldrechtliche) ‑‑das Abstimmungsverhalten in der
Gesellschafterversammlung der Komplementär-GmbH betreffende‑‑ Stimmbindungsverträge (zur Zulässigkeit
derartiger Verträge vgl. z.B. Urteil des Bundesgerichtshofs ‑‑BGH‑‑ vom 29.05.1967 - II ZR 105/66, BGHZ 48, 163;
Noack in Noack/Servatius/Haas, GmbHG, 23. Aufl., § 47 Rz 113, m.w.N.) zu berücksichtigen, soweit sie die
Geschäftsführung in der KG beeinflussen. Solche Verträge können außerhalb der Satzung abgeschlossen werden und
bedürfen keiner Form (Oberlandesgericht ‑‑OLG‑‑ Köln, Urteil vom 25.07.2002 - 18 U 60/02; Noack in
Noack/Servatius/Haas, GmbHG, 23. Aufl., § 47 Rz 113, m.w.N.; anderer Ansicht Schmidt in Scholz, GmbHG, 13. Aufl.,
§ 47 Rz 46, für Stimmbindung bezogen auf formbedürftigen Beschluss). Mit ihnen verpflichten sich die
Gesellschafter, ihr Stimmrecht in der GmbH nicht frei, sondern in bestimmtem Sinn auszuüben, der entweder in dem
Stimmbindungsvertrag inhaltlich festgelegt sein kann oder nach dem Vertrag auf andere Weise künftig konkretisiert
werden soll (Noack in Noack/Servatius/Haas, GmbHG, 23. Aufl., § 47 Rz 113). Auch wenn bindungswidrig
abgegebene Stimmen grundsätzlich gültig sind (z.B. OLG Köln, Urteil vom 25.07.2002 - 18 U 60/02, unter I.1.; Noack
in Noack/Servatius/Haas, GmbHG, 23. Aufl., § 47 Rz 117; zu den Ausnahmen derselbe in Noack/Servatius/Haas,
GmbHG, 23. Aufl., § 47 Rz 118), begründen Stimmbindungsverträge eine entsprechende schuldrechtliche Wirkung,
die für die Frage der funktionalen Wesentlichkeit zu berücksichtigen ist.


44


Folglich ist die Kapitalbeteiligung des Kommanditisten an der Komplementär-GmbH dann keine funktional
wesentliche Betriebsgrundlage, wenn im Einzelfall infolge gesellschaftsvertraglicher oder schuldrechtlicher
Vereinbarungen nicht seine Kapitalbeteiligung, sondern seine Stellung als Kommanditist den Einfluss auf die
laufende Geschäftsführung der KG begründet.


45


bb) Nach Anwendung dieser Grundsätze ist der Kläger nicht aufgrund seiner Beteiligung an der T-GmbH in der Lage,
über Fragen der laufenden Geschäftsführung der T-KG zu bestimmen.


46


(1) Diese Kapitalbeteiligung wäre zwar, würde man ‑‑dem FG folgend‑‑ isoliert auf die sich aus dem Kapitalanteil
des Klägers an der T-GmbH ergebenden Stimmrechte abstellen, eine funktional wesentliche Betriebsgrundlage.


47


Gemäß § 161 Abs. 2, § 116 Abs. 1 HGB erstreckt sich die Geschäftsführungsbefugnis der Komplementärin auf alle
Handlungen, die der gewöhnliche Betrieb des Handelsgewerbes der KG mit sich bringt. Gewöhnliches Geschäft ist,
was in dem Handelsgewerbe der KG und dem Handelszweig, der den Unternehmensgegenstand bildet,
normalerweise nach Inhalt und Umfang vorkommen kann. Damit führte die T-GmbH die gewöhnlichen (laufenden)
Geschäfte der T-KG. Die Geschäftsführung der Komplementär-GmbH unterliegt wiederum kraft Gesetzes dem
Weisungsrecht ihrer GmbH-Gesellschafter. Diese können Angelegenheiten der Geschäftsführung an sich ziehen und
dem Geschäftsführer infolge mit einfacher Mehrheit zu fassender Gesellschafterbeschlüsse allgemeine Richtlinien
und konkrete Weisungen erteilen (§ 37 Abs. 1, § 47 Abs. 1 des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit
beschränkter Haftung). Der Kommanditist, der zugleich als Gesellschafter über die Mehrheit der Stimmen in der
Gesellschafterversammlung der Komplementär-GmbH verfügt, kann daher bei isolierter Betrachtung dieser
Stimmrechte über die laufenden Geschäfte der KG bestimmen. Dem Kommanditisten kommt, sofern nichts anderes
vereinbart ist, ein solches Weisungsrecht aufgrund seiner Stellung als Kommanditist nicht zu. Dies gilt auch dann,
wenn ‑‑wie im Streitfall‑‑ die Komplementär-GmbH keinen Kapitalanteil hält (MüKoHGB/Grunewald, 5. Aufl., § 161
Rz 73; Oetker/Oetker, HGB, 8. Aufl., § 164 Rz 53; anderer Ansicht Schmidt in Scholz, GmbHG, 13. Aufl., § 46 Rz 119).


48


Dies vorausgeschickt würde der Kläger ‑‑entgegen der Auffassung des FG‑‑ aufgrund seiner Stimmrechte in der
Gesellschafterversammlung der T-GmbH über die laufende Geschäftsführung in der T-KG bestimmen können. Auch
wenn der Kläger nur zu 44,75 % am Stammkapital der T-GmbH beteiligt ist, ist zu berücksichtigen, dass die T-GmbH
eigene Anteile in Höhe von 50 % des Stammkapitals gehalten hat. Hält eine GmbH eigene Anteile, ruhen die Rechte
und Pflichten aus diesen Anteilen, insbesondere Stimmrechte, Bezugsrechte und Gewinnanteile (BGH-Urteil vom
30.01.1995 - II ZR 45/94, unter 1.; Hommelhoff in: Lutter/Hommelhoff, GmbHG, 21. Aufl., § 33 Rz 39). Dies wirkt
sich zwangsläufig auf das interne (Stimmrechts-)Verhältnis der Gesellschafter aus (Hommelhoff in:
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Lutter/Hommelhoff, GmbHG, 21. Aufl., § 33 Rz 33). Danach haben im Streitfall 50 % der Stimmrechte geruht, so
dass dem Kläger 89,5 % und der T-KG 10,5 % der Stimmrechte zugestanden haben.


(2) Abweichendes ergibt sich aber aus dem Konsortialvertrag vom 01.01.2011.50


(2.1) In dieser Vereinbarung haben sich die Gesellschafter der T-GmbH ‑‑der Kläger und die T-KG‑‑ verpflichtet,
insbesondere bei Beschlüssen, welche die Geschäftsführung der T-GmbH betreffen, ihre Stimmen einheitlich
abzugeben (§ 2 Abs. 1 K-Vertrag). Dabei ist die Stimmabgabe der T-KG als Konsortialführerin maßgeblich (§ 2
Abs. 2, § 3 Abs. 1 K-Vertrag), die durch den beziehungsweise die Kommanditisten der T-KG ‑‑im Streitfall den
Kläger‑‑ vertreten wird. In der Gesellschafterversammlung der T-GmbH wird daher das Stimmrecht der T-KG durch
den Kommanditisten, nicht durch die Komplementärin, vertreten durch ihren Geschäftsführer, ausgeübt. Diese
Stimmabgabe des Kommanditisten gibt den Inhalt für die Stimmabgabe des Klägers als Gesellschafter der T-GmbH
vor.


51


Damit versetzt den Kläger gerade nicht seine Kapitalbeteiligung an der T-GmbH, sondern seine Stellung als
Kommanditist der T-KG in die Lage, über Fragen der laufenden Geschäftsführung der T-KG zu bestimmen. Die
Kapitalbeteiligung des Klägers an der T-GmbH begründet nicht seinen Einfluss auf die laufende Geschäftsführung
der T-KG.


52


(2.2) Ohne Einfluss auf dieses Ergebnis ist die nach den Feststellungen des FG mit Vertrag vom 22.11.2007
(vorgeblich) erfolgte Übertragung der durch die eigenen Anteile der T-GmbH vermittelten Stimmrechte auf den
Kläger. Dem erkennenden Senat erschließt sich schon nicht, wie ruhende Stimmrechte auf den Kläger hätten
übertragen werden können. Abgesehen davon heißt es in den Vorbemerkungen unter I.3. des zeitlich nachfolgend
abgeschlossenen Konsortialvertrags, dass die Stimmrechte aus den eigenen Anteilen der T-GmbH ruhen.


53


(2.3) Ohne Erfolg macht das FA geltend, dass der Kläger als an der T-KG und an der T-GmbH allein beteiligte
natürliche Person nur einen Willen habe bilden können. Denn für die Qualifikation der Kapitalbeteiligung des
Kommanditisten an der Komplementär-GmbH als funktional wesentlich bleibt auch in diesem Fall maßgeblich, ob
ihn (erst) diese Kapitalbeteiligung und nicht bereits seine Kommanditbeteiligung in die Lage versetzt, über Fragen
der laufenden Geschäftsführung der KG zu bestimmen. Resultiert daher der Einfluss des Kommanditisten auf die
laufende Geschäftsführung aus seiner Stellung als Kommanditist, ist die Kapitalbeteiligung für die Stärkung der
mitunternehmerischen Beteiligung nicht mehr funktional wesentlich.


54


(2.4) Anhaltspunkte dafür, dass der Konsortialvertrag unwirksam sein könnte, bestehen nicht.55


cc) Entgegen der Auffassung des FA ist die Kapitalbeteiligung des Klägers an der T-GmbH auch nicht deshalb
funktional wesentlich, weil sie zur Aufrechterhaltung der zweigliedrigen Struktur der T-KG erforderlich gewesen ist.


56


Wie oben dargelegt, handelt es sich bei der Beteiligung des Kommanditisten an der Komplementär-GmbH nur dann
um eine funktional wesentliche Betriebsgrundlage, wenn ihr für die unmittelbare Stärkung oder Begründung der
mitunternehmerischen Beteiligung ein erhebliches beziehungsweise nachhaltiges Gewicht zukommt. Ein solches
Gewicht kann einer Kapitalbeteiligung für die Begründung beziehungsweise Aufrechterhaltung der
mitunternehmerischen Beteiligung aber allenfalls bei einer Ein-Personen-GmbH & Co. KG zukommen, das heißt,
wenn der alleinige Kommanditist zugleich Alleingesellschafter der Komplementär-GmbH ist. Auch dies ist
allerdings im Hinblick darauf zweifelhaft, dass die Kapitalbeteiligung selbst in diesem Fall nicht unmittelbar zur
Begründung oder Aufrechterhaltung der mitunternehmerischen Beteiligung, sondern unmittelbar zur Begründung
oder Aufrechterhaltung der Komplementär-GmbH erforderlich ist. Letztlich kann dies hier jedoch dahinstehen (im
BFH-Urteil vom 21.12.2021 - IV R 15/19, BFHE 275, 206, BStBl II 2022, 651, Rz 50 offengelassen auch für die Frage,
ob die Kapitalbeteiligung in einem solchen Fall überhaupt zum Sonderbetriebsvermögen II gehören kann). Sind
‑‑wie im Streitfall‑‑ weitere Gesellschafter an der Komplementär-GmbH beteiligt, besitzt die Kapitalbeteiligung des
alleinigen Kommanditisten für die Begründung beziehungsweise Aufrechterhaltung der zweigliedrigen Struktur der
GmbH & Co. KG schon deshalb kein erhebliches Gewicht, weil die Komplementär-GmbH strukturell auch ohne den
Kommanditisten als GmbH-Gesellschafter bestehen und ihre Funktion als (persönlich haftende) Gesellschafterin der
GmbH & Co. KG ausüben kann.


57


b) Der erkennende Senat kann mangels ausreichender tatsächlicher Feststellungen nicht abschließend beurteilen,
ob § 24 UmwStG insgesamt zur Anwendung kommt.


58


§ 24 Abs. 1 UmwStG verlangt die Einräumung einer Mitunternehmerstellung als Gegenleistung für die Einbringung59
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der Sachgesamtheit. Eine derartige Einräumung wäre im Streitfall zwar nicht schon deshalb ausgeschlossen, weil
der Kläger gegebenenfalls sowohl vor als auch nach der Einbringung zu 100 % am Vermögen, am Gewinn und
Verlust und an den Stimmrechten beteiligt gewesen ist (dazu aa). Der erkennende Senat kann aber nicht
abschließend prüfen, ob die Einbringung (insgesamt) gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten oder auch gegen
Einräumung eines sonstigen Entgelts (zum Beispiel einer Darlehensforderung) erfolgt ist (dazu bb).


aa) Eine Mitunternehmerstellung kann auch dann eingeräumt werden, wenn der Einbringende im Zeitpunkt der
Einbringung bereits zu 100 % am Vermögen, am Gewinn und Verlust und an den Stimmrechten der übernehmenden
Personengesellschaft ‑‑wie bei einer zweigliedrigen GmbH & Co. KG vorstellbar‑‑ beteiligt ist (gleicher Ansicht
BMF-Schreiben vom 11.11.2011, BStBl I 2011, 1314, Rz 24.07; Fuhrmann in Widmann/Mayer, Umwandlungsrecht,
§ 24 UmwStG Rz 396; wohl auch Schmitt/Hörtnagl, Umwandlungsgesetz, Umwandlungssteuergesetz, 9. Aufl., § 24
UmwStG Rz 133). Denn es ist ausreichend, wenn sich die maßgeblichen Gesellschaftsrechte absolut erhöhen.


60


(1) § 24 Abs. 1 UmwStG setzt nicht die Einräumung einer bestimmten Mindestbeteiligungsquote voraus (z.B.
Schmitt/Hörtnagl, Umwandlungsgesetz, Umwandlungssteuergesetz, 9. Aufl., § 24 UmwStG Rz 120, 135; Bär/Merkle
in Haritz/Menner/Bilitewski, Umwandlungssteuergesetz, 5. Aufl., § 24 Rz 75, m.w.N.). Die Größe und Bedeutung des
gewährten Mitunternehmeranteils im Verhältnis zu den übrigen Mitunternehmern ist für die Anwendung des § 24
UmwStG im Grundsatz ohne Bedeutung. Es ist ausreichend, dass dem Einbringenden absolut ein ‑‑wenn auch
geringer‑‑ Mitunternehmeranteil eingeräumt wird. Zudem findet § 24 UmwStG nicht nur dann Anwendung, wenn
der Einbringende durch die Einbringung der Sachgesamtheit ‑‑wie es in § 24 Abs. 1 UmwStG heißt‑‑
Mitunternehmer "wird", sondern auch, wenn der Einbringende im Zeitpunkt der Einbringung bereits Mitunternehmer
der übernehmenden Personengesellschaft ist und sich sein Mitunternehmeranteil erhöht (allgemeine Meinung;
BFH-Urteil vom 29.10.1987 - IV R 93/85, BFHE 151, 181, BStBl II 1988, 374, unter 1., zu § 24 UmwStG 1977; BMF-
Schreiben vom 11.11.2011, BStBl I 2011, 1314, Rz 24.07; Bär/Merkle in Haritz/Menner/Bilitewski,
Umwandlungssteuergesetz, 5. Aufl., § 24 Rz 77, m.w.N.). All dies zeigt, dass nach § 24 UmwStG eine absolute
Erhöhung der maßgeblichen Gesellschaftsrechte ausreichend ist. Eine derartige Erhöhung ist aber auch dann
möglich, wenn der Einbringende bereits vor der Einbringung zu 100 % Inhaber dieser Gesellschaftsrechte gewesen
ist. Denn in einem solchen Fall liegt nunmehr ein um das eingebrachte Betriebsvermögen vergrößerter Betrieb vor.
Dies führt beim Einbringenden zu einer zusätzlichen Teilhabe am Vermögen sowie am Gewinn und Verlust. Zugleich
wird sich die absolute Zahl der Stimmrechte erhöhen (vgl. Geissler, Höchstrichterliche Finanzrechtsprechung 2023,
864).


61


(2) Danach ist es unerheblich, ob der Kläger ‑‑was im Streitfall möglich, jedoch vom FG nicht festgestellt ist‑‑
sowohl vor als auch nach der Einbringung seines Mitunternehmeranteils zu 100 % am Vermögen, am Gewinn und
Verlust und an den Stimmrechten der B-KG beteiligt gewesen ist.


62


bb) Mangels ausreichender tatsächlicher Feststellungen des FG lässt sich aber nicht beurteilen, ob dem Kläger für
den eingebrachten Mitunternehmeranteil ausschließlich Gesellschaftsrechte an der B-KG gewährt worden sind.


63


(1) Es ist zwar nicht erforderlich, dass die Gegenleistung ausschließlich in der Gewährung von Gesellschaftsrechten
besteht. § 24 UmwStG ist auch in Fällen der Gewährung eines Mischentgelts anwendbar (allgemeine Meinung; z.B.
BFH-Urteil vom 18.09.2013 - X R 42/10, BFHE 242, 489, BStBl II 2016, 639, Rz 33, m.w.N.; Bär/Merkle in
Haritz/Menner/Bilitewski, Umwandlungssteuergesetz, 5. Aufl., § 24 Rz 78, m.w.N.). Soweit dem Einbringenden aber
Vermögensvorteile gewährt werden, die nicht in Gesellschaftsrechten bestehen, kann dies zu einer (anteiligen)
Gewinnrealisierung führen.


64


(1.1) Die Einräumung einer Mitunternehmerstellung zeigt sich dadurch, dass der Wert des eingebrachten
Betriebsvermögens dem Kapitalkonto des Gesellschafters gutgeschrieben wird, welches nach dem
Gesellschaftsvertrag die Mitunternehmerstellung (Gesellschaftsrechte) repräsentiert (z.B. BFH-Urteil vom
23.03.2023 - IV R 27/19, BFHE 279, 563, BStBl II 2023, 1112, Rz 24). Im Fall eines Mehrkontenmodells wird dieses
Konto üblicherweise als Kapitalkonto I oder als Festkapitalkonto bezeichnet. Eine Einbringung gegen Gewährung
ausschließlich von Gesellschaftsrechten liegt auch dann vor, wenn der eingebrachte Wert des Betriebsvermögens
teilweise dem Festkapitalkonto und daneben einem anderen Gesellschafterkonto mit gesellschaftsrechtlichem
Kapitalcharakter (oft als variables Kapitalkonto oder Kapitalkonto II bezeichnet) gutgeschrieben wird (allgemeine
Meinung, z.B. Fuhrmann in Widmann/Mayer, Umwandlungsrecht, § 24 UmwStG Rz 390; Schmitt/Hörtnagl,
Umwandlungsgesetz, Umwandlungssteuergesetz, 9. Aufl., § 24 UmwStG Rz 131; Bär/Merkle in
Haritz/Menner/Bilitewski, Umwandlungssteuergesetz, 5. Aufl., § 24 Rz 76; Patt in Dötsch/Pung/Möhlenbrock, Die
Körperschaftsteuer, § 24 UmwStG Rz 108; vgl. auch BFH-Urteil vom 23.03.2023 - IV R 27/19, BFHE 279, 563, BStBl
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II 2023, 1112, Rz 25 ff.). Eine Verbuchung des eingebrachten Werts ausschließlich auf dem variablen Kapitalkonto
beziehungsweise Kapitalkonto II führt hingegen zu keiner Gewährung von Gesellschaftsrechten; es liegt eine
Einlage vor (z.B. BFH-Urteil vom 29.07.2015 - IV R 15/14, BFHE 251, 422, BStBl II 2016, 593, Rz 26, zur Einbringung
eines Einzelwirtschaftsguts; BMF-Schreiben vom 26.07.2016, BStBl I 2016, 684; Bär/Merkle in
Haritz/Menner/Bilitewski, Umwandlungssteuergesetz, 5. Aufl., § 24 Rz 76, m.w.N.). Die Qualifizierung der Konten als
Kapital- oder Forderungskonten des Gesellschafters richtet sich nicht nach ihrer Bezeichnung (BFH-Beschluss vom
18.09.2007 - IV B 87/06, BFH/NV 2008, 105, unter II.1.a; Fuhrmann in Widmann/Mayer, Umwandlungsrecht, § 24
UmwStG Rz 385; Schmitt/Hörtnagl, Umwandlungsgesetz, Umwandlungssteuergesetz, 9. Aufl., § 24 UmwStG Rz 131).
Bei einem Mehrkontenmodell ist vielmehr anhand des Gesellschaftsvertrags zu ermitteln, welche zivilrechtliche
Rechtsnatur diese Konten haben, das heißt ob sie Eigenkapital oder Forderungen und Schulden ausweisen.


(1.2) Bei Gewährung eines Mischentgelts (zum Beispiel Gutschrift auf dem Festkapital- und dem Darlehenskonto)
kommt es nach § 24 UmwStG (in der im Streitjahr geltenden Fassung) dann zu einer Gewinnrealisierung, wenn die
Summe aus den Gutschriften auf dem Kapitalkonto und dem Darlehenskonto den steuerlichen Buchwert der
eingebrachten Sachgesamtheit überschreitet. Wird der steuerliche Buchwert der eingebrachten Sachgesamtheit
hingegen nicht überschritten, erfolgt keine Gewinnrealisierung (z.B. BFH-Urteile vom 18.09.2013 - X R 42/10, BFHE
242, 489, BStBl II 2016, 639, Rz 39; vom 01.03.2018 - IV R 38/15, BFHE 260, 543, BStBl II 2018, 587, Rz 48).


66


(2) Das FG hat diesbezüglich in seiner Vorentscheidung lediglich festgestellt, dass sich ‑‑wie auch im notariell
beurkundeten Einbringungsvertrag vom 03.06.2011 ausgeführt‑‑ durch die Einbringung das feste Kommanditkapital
um den Nennbetrag von 25.000 € erhöht habe und der verbleibende Wert der Kommanditbeteiligung im variablen
Kapital der B-KG erfasst worden sei. Das FG hat aber nicht den Inhalt des Gesellschaftsvertrags der B-KG
festgestellt. Damit lässt sich nicht beurteilen, ob die nach Maßgabe dieses Gesellschaftsvertrags offensichtlich
eingerichteten Gesellschafterkonten Eigen- oder Fremdkapitalcharakter besitzen. Die im Einbringungsvertrag vom
03.06.2011 gebrauchten Begriffe ("festes Kapital" und "variables Kapital") deuten zwar darauf hin, dass dem Kläger
ausschließlich Gesellschaftsrechte gewährt worden sind. Die verwendeten Kontenbezeichnungen sind aber hierfür
gerade nicht entscheidend. Maßgeblich ist die anhand des Gesellschaftsvertrags zu ermittelnde zivilrechtliche
Rechtsnatur der Konten.


67


3. Die Sache ist nicht spruchreif.68


Dem FG wird hiermit die Gelegenheit gegeben, im zweiten Rechtsgang die bisher fehlenden erforderlichen
tatsächlichen Feststellungen nachzuholen, welche die Beurteilung ermöglichen, ob die Gutschriften auf den
Gesellschafterkonten des Klägers bei der B-KG insgesamt zur Gewährung von Gesellschaftsrechten geführt haben.


69


4. Der erkennende Senat stellt klar, dass die mit Beschluss des FG vom 21.09.2018 erfolgte Beiladung der T-KG von
Anfang an ins Leere gegangen ist. Denn die T-KG war zu diesem Zeitpunkt bereits zivilrechtlich liquidationslos
vollbeendet.


70


a) aa) Wird das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Komplementär-GmbH einer zweigliedrigen KG eröffnet
und scheidet die Komplementärin infolgedessen mangels abweichender vertraglicher Bestimmung gemäß § 161
Abs. 2, § 131 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 HGB aus der KG aus, führt das Ausscheiden der Komplementärin zur
liquidationslosen Vollbeendigung der KG unter Gesamtrechtsnachfolge des verbliebenen Kommanditisten (BGH-
Urteil vom 15.03.2004 - II ZR 247/01). Dies gilt auch dann, wenn zuvor bereits das Insolvenzverfahren über das
Vermögen der KG eröffnet worden ist (BGH-Urteil vom 01.06.2017 - VII ZR 277/15; vgl. auch Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts vom 13.07.2011 - 8 C 10/10, BVerwGE 140, 142, zur Simultaninsolvenz der KG und des
Kommanditisten bei zweigliedriger KG).


71


bb) So verhält es sich im Streitfall. Mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der T-GmbH durch
Beschluss vom yy.yy.2015 ist die T-GmbH ‑‑mangels abweichender Bestimmungen im Gesellschaftsvertrag der T-
KG‑‑ kraft Gesetzes aus der T-KG ausgeschieden (§ 161 Abs. 2, § 131 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 HGB). Die Beigeladene hat
trotz Aufforderung im Revisionsverfahren keine Unterlagen (insbesondere keine gesellschaftsvertraglichen
Regelungen) beigebracht, aus denen sich Abweichendes ergeben könnte. Hierdurch ist der B-KG das Vermögen der
T-KG als deren alleiniger Kommanditistin angewachsen. Unerheblich ist, dass über das Vermögen der T-KG bereits
durch Beschluss vom xx.xx.2014 das Insolvenzverfahren eröffnet worden war.


72


cc) Die von der Beigeladenen hiergegen vorgetragenen Einwände führen zu keinem anderen Ergebnis.73


Der nachträgliche Anfall von Vermögen der ehemaligen T-KG kann die bereits eingetretene liquidationslose74


Seite 10 von 12







Vollbeendigung nicht rückgängig machen. Denn das über das Vermögen der ehemaligen T-KG eröffnete
Insolvenzverfahren wird nach deren liquidationsloser Vollbeendigung als Partikularinsolvenzverfahren über das von
der B-KG im Wege der Gesamtrechtsnachfolge erlangte (Sonder-)Vermögen der liquidationslos beendeten T-KG
fortgesetzt (BGH-Urteil vom 01.06.2017 - VII ZR 277/15, Rz 40). Ebenso ist es unerheblich, dass die T-KG weiterhin
im Handelsregister eingetragen ist. Die liquidationslose Vollbeendigung der T-KG (Erlöschen der Firma) war nach
§ 31 Abs. 2 HGB eintragungspflichtig (vgl. MüKoHGB/Schmidt, 5. Aufl., § 157 Rz 5, 8; Hopt/Merkt, HGB, 43. Aufl.,
§ 31 Rz 8); die Löschungseintragung besitzt aber nur deklaratorische Bedeutung (MüKoHGB/Krafka, 5. Aufl., § 31
Rz 1; Hopt/Merkt, HGB, 43. Aufl., § 31 Rz 8). Eine konstitutive Bedeutung dieser Eintragung lässt sich ‑‑jedenfalls im
Streitfall‑‑ auch nicht aus § 394 Abs. 1 und Abs. 4 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit ableiten. Nach dieser Vorschrift kann im Grundsatz eine
vermögenslose KG, bei der keiner der persönlich haftenden Gesellschafter eine natürliche Person ist, von Amts
wegen gelöscht werden. Diese Vorschrift ist im Streitfall aber schon deshalb nicht anwendbar, weil die T-KG
liquidationslos vollbeendet wurde. Damit kann sie auch nicht mehr als vermögenslose KG löschungsfähig sein.


dd) Nach alledem konnte die T-KG infolge ihrer vor ihrer Beiladung eingetretenen liquidationslosen Vollbeendigung
nicht Verfahrensbeteiligte werden. Damit ist auch ihr im Revisionsverfahren gestellter Antrag auf Zurückweisung
der Revision unwirksam. Auch wenn das FG noch über die Erstattungsfähigkeit der außergerichtlichen Kosten der
Beigeladenen zu entscheiden hat (§ 139 Abs. 4 FGO), ist die Beigeladene infolge der liquidationslosen
Vollbeendigung nicht mehr am Verfahren des zweiten Rechtsgangs zu beteiligen.


75


b) Der Senat kann diese Klarstellung ‑‑was hiermit geschieht‑‑ auch im Revisionsverfahren treffen. Es handelt sich
bei dieser Klarstellung nicht um eine dem BFH im Revisionsverfahren grundsätzlich nicht mehr mögliche
Aufhebung des Beiladungsbeschlusses (vgl. BFH-Urteil vom 31.03.2004 - I R 83/03, BFHE 206, 58, unter B.I.c).


76


c) Anstelle der vollbeendeten T-KG sind auch nicht sonstige Feststellungsbeteiligte zum gerichtlichen Verfahren
notwendig beizuladen. Insbesondere ist die T-GmbH auch nicht als ausgeschiedene Gesellschafterin notwendig
beizuladen (vgl. BFH-Beschluss vom 05.01.2010 - IV R 43/07, Rz 13 ff.). Denn durch den für den Kläger
festgestellten Aufgabegewinn in Höhe von … €, der noch alleiniger Verfahrensgegenstand ist, können andere
Feststellungsbeteiligte nicht beschwert sein.


77


5. Zur weiteren Beschleunigung des Verfahrens weist der erkennende Senat ‑‑ohne Bindungswirkung‑‑ für den
zweiten Rechtsgang auf Folgendes hin:


78


a) Das FA hat im Revisionsverfahren erstmals vorgetragen, dass der nach § 24 Abs. 2 Satz 2 UmwStG für die
Fortführung der Buchwerte erforderliche Antrag nicht gestellt worden sei.


79


Nach § 24 Abs. 2 Satz 3 UmwStG gilt § 20 Abs. 2 Satz 3 UmwStG entsprechend. Dort heißt es, dass der Antrag ‑‑auf
den vom gemeinen Wert abweichenden Wertansatz‑‑ spätestens bis zur erstmaligen Abgabe der steuerlichen
Schlussbilanz bei dem für die Besteuerung der übernehmenden Gesellschaft zuständigen Finanzamt zu stellen ist.
Diese Vorschrift ist dahin zu verstehen, dass die übernehmende Personengesellschaft ‑‑hier die B-KG‑‑ den Antrag
stellen muss (einhellige Auffassung; z.B. BFH-Urteil vom 25.04.2006 - VIII R 52/04, BFHE 214, 40, BStBl II 2006,
847, unter II.B.3.b, zu § 24 UmwStG 1977; BMF-Schreiben vom 11.11.2011, BStBl I 2011, 1314, Rz 24.03 i.V.m.
Rz 20.21; Schmitt/Hörtnagl, Umwandlungsgesetz, Umwandlungssteuergesetz, 9. Aufl., § 24 UmwStG Rz 195,
m.w.N.). Der Antrag bedarf keiner besonderen Form; er kann ‑‑wie vom FA ausgeführt‑‑ auch konkludent durch
einen entsprechenden Wertansatz in der Schlussbilanz gestellt werden. Der Antrag ist im Grundsatz als gestellt
anzusehen, wenn in der Schlussbilanz der übernehmenden Personengesellschaft die fortgeführten Buchwerte der
eingebrachten Sachgesamtheit enthalten sind (Fuhrmann in Widmann/Mayer, Umwandlungsrecht, § 24 UmwStG
Rz 720).


80


Weshalb im Streitfall Abweichendes gelten soll, weil der Kläger beziehungsweise die T-KG von einer Übertragung
nach § 6 Abs. 3 EStG ausgegangen seien, ist für den erkennenden Senat nicht ohne Weiteres erkennbar. So ist schon
nicht ersichtlich, dass der Kläger oder die T-KG von einer Übertragung nach § 6 Abs. 3 EStG ausgegangen sind.
Vielmehr ergibt sich aus dem FG-Urteil, dass das FA K im Rahmen der Betriebsprüfung die Auffassung vertreten
habe, dass die Vorschrift des § 6 Abs. 3 EStG nicht einschlägig sei (Seite 13 des FG-Urteils). Abgesehen davon wird
das Wahlrecht von der übernehmenden Personengesellschaft ausgeübt. Die Annahmen des übertragenden
Mitunternehmers oder der übertragenden Personengesellschaft sind daher nicht maßgeblich.


81


b) Ohne Bedeutung für die Beurteilung des Streitfalls sind nach Aktenlage die Vermögensqualität (Privatvermögen
oder Sonderbetriebsvermögen II) und das weitere rechtliche Schicksal der Kapitalbeteiligung des Klägers an der T-


82
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GmbH.


In dem für den Kläger festgestellten ‑‑allein noch verfahrensgegenständlichen‑‑ Aufgabegewinn ist kein Gewinn
aus der Aufgabe seiner Kapitalbeteiligung an der T-GmbH enthalten. Nach Auffassung des FA sind in dieser
Kapitalbeteiligung keine stillen Reserven enthalten. Dementsprechend hat das FA K in dem
Gewinnfeststellungsbescheid 2011 vom 14.11.2014 auch keine im Veräußerungsgewinn enthaltenen Teileinkünfte
festgestellt (zur selbständigen Anfechtbarkeit einer derartigen Feststellung z.B. BFH-Urteil vom 25.07.2019 -
IV R 47/16, BFHE 265, 273, BStBl II 2020, 142, Rz 12, 14). Demnach entfällt der festgestellte Veräußerungsgewinn
insgesamt auf die Aufgabe der Kommanditbeteiligung. Es ist daher für das vorliegende Verfahren unerheblich, ob
die Kapitalbeteiligung an der T-GmbH im Streitjahr Privat- oder Betriebsvermögen des Klägers gewesen ist und
wem diese nach Einbringung des Mitunternehmeranteils des Klägers in die B-KG zuzuordnen war.


83


III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 143 Abs. 2 FGO. Auch bei nur teilweiser Zurückverweisung der Sache muss
dem FG die Entscheidung über die gesamten Kosten des Verfahrens übertragen werden (z.B. BFH-Urteil vom
20.04.2021 - IV R 20/17, Rz 71, m.w.N.).


84
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Urteil vom 12. Dezember 2023, VIII R 2/21
Vorliegen der Antragsvoraussetzungen bei der Option zum Teileinkünfteverfahren


ECLI:DE:BFH:2023:U.121223.VIIIR2.21.0


BFH VIII. Senat


EStG § 3 Nr 40 S 1 Buchst d, EStG § 3c Abs 2 S 1, EStG § 20 Abs 1 Nr 1 S 1, EStG § 32d Abs 2 Nr 3 S 1 Buchst b, EStG §
32d Abs 2 Nr 3 S 4, EStG § 32d Abs 2 Nr 3 S 2, EStG VZ 2014 , EStG VZ 2015


vorgehend FG Köln, 15. Dezember 2020, Az: 11 K 1048/17


Leitsätze


Nach einer wirksamen erstmaligen Antragstellung ist das Vorliegen der materiell-rechtlichen Antragsvoraussetzungen
gemäß § 32d Abs. 2 Nr. 3 Satz 1 Buchst. a und b des Einkommensteuergesetzes in den folgenden vier
Veranlagungszeiträumen vom Finanzamt zu unterstellen. Diese müssen nur für das erste Antragsjahr vorliegen; ihr
Wegfall in den folgenden vier Veranlagungszeiträumen ist unerheblich.


Tenor


Die Revision des Beklagten gegen das Urteil des Finanzgerichts Köln vom 15.12.2020 - 11 K 1048/17 wird als
unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


I.


 


Die Kläger und Revisionsbeklagten (Kläger) sind Eheleute und werden für die Jahre 2014 und 2015 (Streitjahre)
zusammen zur Einkommensteuer veranlagt.


1


Der Kläger war in den Vorjahren und in den Streitjahren zu 12,5 % an der X-GmbH beteiligt. Bis Ende 2011 war er
Gesellschafter-Geschäftsführer der X-GmbH und nach Beendigung seiner Tätigkeit als Geschäftsführer bis zum
31.03.2013 als Arbeitnehmer bei der X-GmbH angestellt. In den Streitjahren war der Kläger in unveränderter Höhe
an der X-GmbH beteiligt, aber nicht mehr für diese tätig.


2


Der Kläger erzielte aus der Beteiligung an der X-GmbH in den Streitjahren Gewinnausschüttungen (2014: 100.283 €
und 2015: 71.666 €). Im Zusammenhang mit diesen Kapitalerträgen waren ihm Aufwendungen im Streitjahr 2014 in
Höhe von insgesamt 1.255,82 € (Fahrtkosten 28,80 € und für ein häusliches Arbeitszimmer 1.227,02 €) und im
Streitjahr 2015 in Höhe von insgesamt 1.406,65 € (Fahrtkosten 175,80 € und für das häusliche Arbeitszimmer
1.230,85 €) entstanden. Das Finanzgericht (FG) hat diese Aufwendungen und ihre Veranlassung durch die
Beteiligung des Klägers an der X-GmbH festgestellt. Dies ist auch zwischen den Beteiligten nicht streitig.


3


Der Kläger hatte in der Einkommensteuererklärung für den Veranlagungszeitraum 2013 erstmals einen Antrag
gemäß § 32d Abs. 2 Nr. 3 Satz 1 Buchst. b in der für dieses Jahr und für die Streitjahre geltenden Fassung des
Einkommensteuergesetzes (EStG) gestellt und die Anwendung des Teileinkünfteverfahrens (§ 3 Nr. 40 Satz 1
Buchst. d i.V.m. § 3c Abs. 2 Satz 1 EStG) für die von der X-GmbH bezogenen Dividenden und den anteiligen Abzug
der Werbungskosten geltend gemacht. Der Beklagte und Revisionskläger (Finanzamt ‑‑FA‑‑) hatte die
Einkommensteuer für 2013 entsprechend festgesetzt.


4


In den für die Streitjahre beim FA eingereichten Einkommensteuererklärungen beantragte der Kläger gemäß § 32d5
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Entscheidungsgründe


II.


Abs. 2 Nr. 3 Satz 1 Buchst. b EStG jeweils wiederum die Anwendung des Teileinkünfteverfahrens für die
Gewinnausschüttungen und für die genannten Aufwendungen als Werbungskosten.


Das FA folgte dem in den Einkommensteuerbescheiden für das Streitjahr 2014 vom 23.07.2015 und für das
Streitjahr 2015 vom 06.01.2017 nicht. Es ordnete in den Bescheiden die Ausschüttungen ohne Aufwandsabzug den
übrigen, zum gesonderten Tarif gemäß § 32d Abs. 1 EStG zu besteuernden Kapitalerträgen der Kläger zu. Seit dem
31.03.2013 habe der Kläger die persönlichen Anforderungen für eine Antragstellung gemäß § 32d Abs. 2 Nr. 3
Satz 1 Buchst. b EStG nicht mehr erfüllt. § 32d Abs. 2 Nr. 3 Satz 4 EStG enthalte lediglich eine Befreiung von den
Nachweisanforderungen in den vier Folgejahren nach der Antragstellung, setze aber nach dem Schreiben des
Bundesministeriums der Finanzen (BMF) vom 18.01.2016 (BStBl I 2016, 85, Tz. 139), nunmehr vom 19.05.2022
(BStBl I 2022, 742, Tz. 139), voraus, dass die materiell-rechtlichen Voraussetzungen für eine Antragstellung in jedem
der Folgejahre erfüllt seien.


6


Die Einsprüche der Kläger hatten keinen Erfolg. Das FA hielt in der Einspruchsentscheidung vom 20.03.2017 an
seiner Auslegung des § 32d Abs. 2 Nr. 3 Satz 4 EStG fest.


7


Das FG gab der Klage statt. Aufgrund der wirksamen Antragstellung im Jahr 2013 sei gemäß § 32d Abs. 2 Nr. 3
Satz 1 Buchst. b und Satz 4 EStG das Teileinkünfteverfahren auch in den Streitjahren als Folgejahren zum Jahr der
Antragstellung anzuwenden. Für das Streitjahr 2014 ermittelte das FG auf der Grundlage des
Teileinkünfteverfahrens und unter Berücksichtigung des Teilabzugsverbots für die unstreitigen Werbungskosten
tarifliche Kapitaleinkünfte des Klägers aus der Gewinnausschüttung in Höhe von 99.567,18 € und für das Streitjahr
2015 in Höhe von 70.259,35 €. Die Begründung des FG ist in Entscheidungen der Finanzgerichte 2021, 1111 im
Einzelnen mitgeteilt.


8


Mit der Revision macht das FA die Verletzung materiellen Bundesrechts durch das FG in Gestalt des § 32d Abs. 2
Nr. 3 Satz 1 Buchst. b und Satz 4 EStG geltend.


9


Das FA beantragt,
das Urteil des FG Köln vom 15.12.2020 - 11 K 1048/17 aufzuheben und die Klage abzuweisen.


10


Die Kläger beantragen,
die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


11


Die Revision ist unbegründet und daher zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung ‑‑FGO‑‑).12


Das FG hat § 32d Abs. 2 Nr. 3 Satz 1 Buchst. b und § 32d Abs. 2 Nr. 3 Satz 4 EStG zutreffend dahingehend ausgelegt,
dass nach einer wirksamen erstmaligen Antragstellung in den folgenden vier Veranlagungszeiträumen zu
unterstellen ist, dass die materiell-rechtlichen Antragsvoraussetzungen gegeben sind (s. unter II.1. bis 3.). Das FG
hat die Einkünfte des Klägers im Zusammenhang mit den Gewinnausschüttungen gemäß § 32d Abs. 2 Nr. 3 Satz 2
i.V.m. § 3 Nr. 40 Satz 2, § 3 Nr. 40 Satz 1 Buchst. d, § 3c Abs. 2 Satz 1 EStG danach zutreffend nach dem
Teileinkünfteverfahren ermittelt (s. unter II.4.).


13


1. Der Kläger hat als Gesellschafter der X-GmbH im Jahr 2013 aus der Ausschüttung Kapitalerträge gemäß § 20
Abs. 1 Nr. 1 EStG bezogen, für die ein Antrag gemäß § 32d Abs. 2 Nr. 3 Satz 1 Buchst. b EStG gestellt werden
konnte. Dies ist zwischen den Beteiligten nicht streitig und bedarf keiner weiteren Vertiefung.


14


2. Der Kläger hat im Jahr 2013 wirksam einen erstmaligen Antrag gemäß § 32d Abs. 2 Nr. 3 Satz 1 Buchst. b EStG
gestellt.


15


a) Im Jahr 2013 war für eine Antragstellung nach der hier allein in Betracht kommenden Alternative gemäß § 32d
Abs. 2 Nr. 3 Satz 1 Buchst. b EStG erforderlich, dass der Steuerpflichtige ‑‑wie hier‑‑ Kapitalerträge gemäß § 20
Abs. 1 Nr. 1 oder 2 EStG aus der Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft erzielt, an der er im Veranlagungszeitraum,
für den der Antrag erstmals gestellt wird, unmittelbar oder mittelbar zu mindestens 1 % beteiligt ist und dass er
beruflich für diese tätig ist. Wie der Senat bereits entschieden hat, war nach der im Jahr 2013 geltenden Fassung
der Regelung nicht erforderlich, dass der Anteilseigner aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit auf die


16
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Geschäftsführung der Kapitalgesellschaft einen maßgeblichen Einfluss ausüben können musste. Das Gesetz enthielt
weder quantitative noch qualitative Vorgaben für die berufliche Tätigkeit des antragstellenden Steuerpflichtigen
(Urteil des Bundesfinanzhofs ‑‑BFH‑‑ vom 25.08.2015 - VIII R 3/14, BFHE 250, 423, BStBl II 2015, 892, Rz 10; s.a.
BFH-Urteil vom 27.03.2018 - VIII R 1/15, BFHE 261, 144, BStBl II 2019, 56, Rz 19, 21 bis 23). Die Fassung des § 32d
Abs. 2 Nr. 3 Satz 1 Buchst. b EStG, nach der die ausgeübte berufliche Tätigkeit dem Steuerpflichtigen maßgeblichen
unternehmerischen Einfluss auf die wirtschaftliche Tätigkeit der Kapitalgesellschaft vermitteln muss, ist erstmals
auf Anträge für den Veranlagungszeitraum 2017 anzuwenden (§ 52 Abs. 33b Satz 3 EStG in der aktuellen Fassung).


b) Der Kläger hat für den Veranlagungszeitraum 2013 das Wahlrecht gemäß § 32d Abs. 2 Nr. 3 Satz 1 und Satz 4
Halbsatz 1 EStG wirksam ausgeübt. Er war zu mindestens 1 % (im Jahr 2013 und in den Streitjahren jeweils zu
12,5 %) unmittelbar an der X-GmbH beteiligt, hat für diese im Jahr 2013 eine berufliche Tätigkeit ausgeübt und den
Antrag in der Einkommensteuererklärung für das Jahr 2013 gestellt.


17


3. Das FG hat zutreffend entschieden, dass aufgrund der wirksamen erstmaligen Antragstellung des Klägers für den
Veranlagungszeitraum 2013 gemäß § 32d Abs. 2 Nr. 3 Satz 4 Halbsatz 2 EStG das Vorliegen der Voraussetzungen
für die Option zum Teileinkünfteverfahren in den Streitjahren zu unterstellen ist.


18


a) Es hat § 32d Abs. 2 Nr. 3 Satz 4 Halbsatz 2 EStG zu Recht als auslegungsbedürftig eingeordnet.19


aa) Der Antrag gemäß § 32d Abs. 2 Nr. 3 Satz 1 EStG ist spätestens zusammen mit der Einkommensteuererklärung
für den jeweiligen Veranlagungszeitraum zu stellen und gilt, solange er nicht widerrufen wird, auch für die
folgenden vier Veranlagungszeiträume, ohne dass die Antragsvoraussetzungen erneut zu belegen sind (§ 32d Abs. 2
Nr. 3 Satz 4 EStG). Dem Gesetz kann im Hinblick auf die der erstmaligen Antragstellung folgenden vier
Veranlagungszeiträume zweifelsfrei lediglich entnommen werden, dass der Antrag, das Teileinkünfteverfahren
anzuwenden, vorbehaltlich eines Widerrufs auch für diese Veranlagungszeiträume gilt.


20


bb) Der Gesetzeswortlaut lässt weitergehend einerseits den Schluss zu, dass die Antragsvoraussetzungen für den
fortgeltenden Antrag in den Folgejahren vom Antragsteller zwar nicht erneut (aktiv) zu belegen sind, die Wahl des
Teileinkünfteverfahrens aber nicht zulässig ist, wenn die Antragsvoraussetzungen nach dem Jahr der Antragstellung
entfallen. Stünde fest, dass die Antragsvoraussetzungen entfallen sind, hätte das FA die Anwendung des
Teileinkünfteverfahrens für die Ausschüttung im Rahmen der Veranlagung zu versagen (so BMF-Schreiben vom
19.05.2022, BStBl I 2022, 742, Tz. 139).


21


cc) Andererseits lässt der Gesetzeswortlaut auch den Schluss zu, dass die wirksame Antragstellung des Erstjahres für
die folgenden vier Veranlagungszeiträume in dem Sinne fortgilt, dass die materiell-rechtlichen
Antragsvoraussetzungen nur bei der erstmaligen Antragstellung vorhanden sein müssen und zu belegen sind, ihr
Vorliegen in den folgenden vier Veranlagungszeiträumen aber vom FA zu unterstellen ist.


22


b) Der Senat versteht die Regelung in § 32d Abs. 2 Nr. 3 Satz 4 Halbsatz 2 EStG im letzteren Sinne. Nach einer
wirksamen erstmaligen Antragstellung ist in den folgenden vier Veranlagungszeiträumen das Vorliegen der
materiell-rechtlichen Antragsvoraussetzungen gemäß § 32d Abs. 2 Nr. 3 Satz 1 Buchst. a und b EStG vom FA zu
unterstellen. Diese müssen nur für das erste Antragsjahr vorliegen; ihr Wegfall in den folgenden vier
Veranlagungszeiträumen ist unerheblich.


23


aa) Maßgebend für die Auslegung einer Gesetzesbestimmung ist der in der Norm zum Ausdruck kommende
objektivierte Wille des Gesetzgebers, so wie er sich aus dem Wortlaut der Vorschrift und dem Sinnzusammenhang
ergibt, in den sie hineingestellt ist (Urteil des Bundesverfassungsgerichts ‑‑BVerfG‑‑ vom 20.03.2002 -
2 BvR 794/95, BVerfGE 105, 135, unter B.II.1.a, m.w.N.). Um den objektivierten Willen des Gesetzgebers zu erfassen,
können alle herkömmlichen Auslegungsmethoden herangezogen werden. Sie schließen einander nicht aus, sondern
ergänzen sich gegenseitig. Das gilt auch für die Heranziehung der Gesetzesmaterialien, soweit sie auf den
objektiven Gesetzesinhalt schließen lassen. Sie dürfen jedoch nicht dazu verleiten, die Vorstellungen der
gesetzgebenden Instanzen dem objektiven Gesetzesinhalt gleichzusetzen. Der Wille des Gesetzgebers kann bei der
Auslegung des Gesetzes daher nur insoweit berücksichtigt werden, als er in dem Gesetz selbst einen hinreichend
bestimmten Ausdruck gefunden hat (so BVerfG-Beschluss vom 17.05.1960 - 2 BvL 11/59, BVerfGE 11, 126, unter
B.I.1., m.w.N.; BFH-Urteil vom 25.08.2015 - VIII R 3/14, BFHE 250, 423, BStBl II 2015, 892, Rz 11 zu § 32d Abs. 2
Nr. 3 Satz 1 Buchst. b EStG).
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bb) Der Senat hat zur Auslegung der Regelung schon entschieden, § 32d Abs. 2 Nr. 3 Satz 1 Buchst. a und b EStG
solle für Gesellschafter, die sich "unternehmerisch" beteiligen, eine Überbesteuerung vermeiden, die durch die
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Anwendung des Abzugsverbots des § 20 Abs. 9 EStG für Refinanzierungskosten des Beteiligungserwerbs ansonsten
eintreten könne, weshalb kein Bedürfnis für eine enge und typisierende Auslegung der Vorschrift bestehe (BFH-
Urteil vom 27.03.2018 - VIII R 1/15, BFHE 261, 144, BStBl II 2019, 56, Rz 22). Zudem hat der Senat im BFH-Urteil
vom 14.05.2019 - VIII R 20/16 (BFHE 264, 459, BStBl II 2019, 586, Rz 30) ausgeführt, der Gesetzgeber habe in § 32d
Abs. 2 Nr. 3 Satz 3 bis 6 EStG ein formalisiertes Verfahren zur Antragstellung sowie zum Widerruf des Antrags
umfassend geregelt, um ‑‑zum Ausschluss von Steueroptimierungen und zur Minderung administrativen Aufwands‑‑
ständige Wechsel des Besteuerungsregimes auszuschließen.


cc) Der unklare Wortlaut des § 32d Abs. 2 Nr. 3 Satz 4 Halbsatz 2 EStG mit den Aussagen des ersten Satzteils, dass
der Antrag für das Antragsjahr und die Folgejahre "gilt" und des zweiten Satzteils, dass die Antragsvoraussetzungen
"nicht erneut zu belegen" sind, ist angesichts des dargelegten Normzwecks und des fehlenden Bedürfnisses für eine
restriktive Auslegung in dem Sinne zu verstehen, dass das FA das Vorliegen der Antragsvoraussetzungen für die vier
Folgejahre zum Jahr der erstmaligen Antragstellung zu unterstellen hat. Diese Auslegung wird entscheidend durch
die Gesetzesmaterialien gestützt.
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aaa) § 32d Abs. 2 Nr. 3 EStG wurde im Rahmen des Jahressteuergesetzes 2008 vom 20.12.2007 (BGBl I 2007, 3150)
durch Art. 1 Nr. 11a Buchst. b in das Einkommensteuergesetz eingefügt. Im Bericht des Finanzausschusses
(BTDrucks 16/7036, S. 14) heißt es: "Der Antrag gilt grundsätzlich als für fünf Veranlagungszeiträume gestellt. Dabei
wird fingiert, dass die Voraussetzungen für eine Option während dieses gesamten Zeitraums erfüllt sind. Erst nach
Ablauf von fünf Veranlagungszeiträumen sind ein erneuter Antrag und eine Darlegung der Antragsvoraussetzungen
erforderlich. Diese Regelung dient der Verfahrensvereinfachung sowohl für den Steuerpflichtigen als auch für die
Finanzverwaltung." Der bekundete Wille des Gesetzgebers, dass die materiell-rechtlichen Voraussetzungen für eine
Option zum Teileinkünfteverfahren in den Folgejahren zum Jahr der wirksamen Antragstellung zu unterstellen sind,
kommt im Wortlaut des § 32d Abs. 2 Nr. 3 Satz 4 EStG hinreichend zum Ausdruck, da der Antrag für die folgenden
vier Veranlagungszeiträume gilt, ohne dass die Antragsvoraussetzungen erneut zu belegen sind.
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bbb) Ferner wird diese Auslegung durch den Sinnzusammenhang gestützt, in den § 32d Abs. 2 Nr. 3 Satz 4 EStG
innerhalb des Gesetzes gestellt ist.


28


Dafür, dass die Antragsvoraussetzungen gemäß § 32d Abs. 2 Nr. 3 Satz 1 Buchst. a und b EStG in den vier
Folgejahren zum Jahr der erstmaligen Antragstellung zu unterstellen sind, spricht entscheidend, dass der
Gesetzgeber keine Anzeigepflicht des Steuerpflichtigen für den Wegfall der Antragsvoraussetzungen innerhalb
dieses Zeitraums geregelt hat (a.A. Redert in EStG - eKommentar, Stand 26.08.2021, § 32d Rz 69). Das Erfordernis
einer flankierenden Regelung hätte sich bei einem Verständnis der Vorschrift, dass der Antrag fortgilt und das FA
zwar keine Belege anfordern muss, aber bei Wegfall der materiell-rechtlichen Antragsvoraussetzungen die
Anwendung des Teileinkünfteverfahrens zu versagen hätte, jedoch aufgedrängt.
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c) Der Auslegung des BMF (im Schreiben vom 19.05.2022, BStBl I 2022, 742, Tz. 139), dass § 32d Abs. 2 Nr. 3 Satz 4
Halbsatz 2 EStG nur eine Nachweiserleichterung für eine materiell-rechtlich erforderliche Prüfung der
Antragsvoraussetzungen in jedem Veranlagungszeitraum der Folgejahre enthält, für den der Antrag als gestellt gilt,
vermag der Senat sich daher nicht anzuschließen. Die dargelegte Auslegung des Senats wird auch im Schrifttum im
Ergebnis weit überwiegend geteilt (vgl. Moritz/Strohm, Betriebs-Berater 2012, 3107 [3111]; Neumann/Stimpel,
GmbH-Rundschau 2008, 57 [61]; Graf/Paukstadt, Finanz-Rundschau 2011, 249 [261]; Schmidt/Levedag, EStG,
42. Aufl., § 32d Rz 19; Oellerich in Bordewin/Brandt, § 32d EStG Rz 93, 98; Pfirrmann in Kirchhof/Seer, EStG,
22. Aufl., § 32d Rz 16; Koss in Korn, § 32d EStG Rz 77; Kühner/Gabert-Pipersberg in Herrmann/Heuer/Raupach,
§ 32d EStG, Rz 58; BeckOK EStG/Schmidt, 17. Ed. [01.10.2023], EStG § 32d Rz 205, 224; a.A.
Brandis/Heuermann/Werth, § 32d EStG Rz 148; Boochs in Lademann, EStG, § 32d EStG Rz 19; ohne klare Festlegung
Weiss in Littmann/Bitz/Pust, Das Einkommensteuerrecht, Kommentar, § 32d Rz 324).
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4. Danach hat das FG der Klage zu Recht stattgegeben.31


a) Aufgrund des wirksamen erstmaligen Antrags des Klägers gemäß § 32d Abs. 2 Nr. 3 Satz 1 Buchst. b EStG im Jahr
2013 und der gemäß § 32d Abs. 2 Nr. 3 Satz 4 Halbsatz 2 EStG in den Streitjahren zu unterstellenden Erfüllung der
Antragsvoraussetzungen ist unerheblich, dass der Kläger in den Streitjahren nicht mehr beruflich für die X-GmbH im
Sinne des § 32d Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Buchst. b EStG tätig war.


32


b) § 32d Abs. 2 Nr. 3 Satz 2 EStG bestimmt für den Fall der wirksamen Option zum Teileinkünfteverfahren, dass § 3
Nr. 40 Satz 2 EStG keine Anwendung findet. Die Ausschüttungen an den Kläger sind, obwohl es sich um private
Kapitalerträge handelt, gemäß § 3 Nr. 40 Satz 1 Buchst. d EStG anteilig (zu 40 %) steuerfrei. Gemäß § 32d Abs. 2
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Nr. 3 Satz 2 EStG ist das Werbungskostenabzugsverbot gemäß § 2 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 20 Abs. 9 EStG nicht
anzuwenden, sondern sind die vom FG für den Senat bindend festgestellten Werbungskosten des Klägers gemäß
§ 3c Abs. 2 Satz 1 EStG bei der Ermittlung der Einkünfte zutreffend in Höhe von 60 % der Ausgaben abzuziehen. Die
vom FG für die Streitjahre nach diesen Vorgaben ermittelten ‑‑tariflich zu besteuernden‑‑ Einkünfte gemäß § 20
Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 EStG betragen nach Abzug der Werbungskosten 59.740,13 € (2014) sowie 42.155,61 € (2015) und
sind zwischen den Beteiligten nicht streitig.


5. Der Senat entscheidet gemäß § 121 Satz 1 i.V.m. § 90 Abs. 2 FGO mit Einverständnis der Beteiligten ohne
mündliche Verhandlung.


34


6. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.35
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